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![A]!Städtebauliche!Begründung!

!

1! Planungsanlass!und!Planungsziele!
Windkraftanlagen!gehören!seit!der!Novelle!des!Baugesetzbuches!von!

1996! (in!Kraft! getreten!1997)! zu!den! im!Außenbereich!gemäß!§!35!

Abs.!1!Nr.!5!BauGB!privilegierten!Nutzungen.!Somit!wäre!die!Errich9

tung! derartiger! Anlagen! im! gesamten! Stadtgebiet! möglich,! soweit!

keine! öffentlichen! Belange! entgegenstehen! und! eine! ausreichende!

Erschließung! gesichert! ist.! Einen! öffentlichen! Belang! stellen! unter!

anderem!die!Darstellungen!des!kommunalen!Flächennutzungsplanes!

dar.! §! 35!Abs.! 3! Satz! 3! BauGB! ermöglicht! es! den!Kommunen,! die!

Nutzung!von!Windenergie!räumlich!zu!steuern!(„Planungsvorbehalt“).!

Die!Stadt!Coesfeld!nutzt!diesen!Planungsvorbehalt!gemäß!§!35!Abs.!

3!Satz!3!BauGB!seit! geraumer!Zeit! und!stellt!mit! der!40.!Änderung!

des!Flächennutzungsplanes!aus!dem!Jahr!2002!vier!Konzentrations9

zonen! für!die!Windenergienutzung!dar.!25!Windkraftanlagen!werden!

derzeit! im!Stadtgebiet! betrieben.!Der! überwiegende! Teil! davon! ver9

teilt!sich!auf!die!vier!Konzentrationszonen.!

!

Die!nach!der!Reaktorkatastrophe!2011! in!Fukushima!(Japan)!einge9

leitete! bundesweite! Energiewende! (Verzicht! auf! Atomkraftwerke,!

Steigerung! des! Anteils! regenerativer! Energien! an! der! Stromerzeu9

gung),!die!umfassenden!Bestrebungen!zum!Klimaschutz!auf!Bundes9!

und! Landesebene! und! eine! entsprechende! Nachfrage! nach! neuen!

Standorten! für! Windkraftanlagen! begründen! in! der! Stadt! Coesfeld!

das!Erfordernis,!die!Planung!zu!aktualisieren.!Mittlerweile!gehen!von!

modernen! Windkraftanlagen,! die! Höhen! von! über! 200! m! erreichen!

können!und!mit!ihren!Rotoren!einen!Kreis!von!über!100!m!überstrei9

chen,!gravierende! räumliche!Wirkungen!aus.!Durch!die!Ausweisung!

von!besonders!geeigneten!Flächen!für!die!Windenergienutzung!wer9

den! die! Voraussetzungen! für! eine! planvolle! und! gezielte! Errichtung!

von!Windkraftanlagen!geschaffen! und!Nachbarschaftskonflikten! vor9

gebeugt.! Im!Hinblick! auf! die! notwendige!Schonung! des! Freiraumes!

und!die!optimale!Ausnutzung!von!Flächen!ist!eine!Konzentration!von!

Windkraftanlagen! an! geeigneten,! verträglichen! Standorten! in! Wind9

parks!einer!Vielzahl!von!Einzelanlagen!in!der!Regel!vorzuziehen.!!

!

Parallel! zur! Aufstellung! dieses! Sachlichen! Teilflächennutzungsplans!

hat! die! Regionalplanungsbehörde! aufgrund! eines! Beschlusses! des!

Regionalrates! den! Regionalplan! Münsterland! –! sachlicher! Teilplan!

Energie!erarbeitet.! Im!Jahr!2014! ist! der!Regionalplan!bereits! in! sei9

nen! anderen! Abschnitten! neu! aufgestellt! worden.! Mit! dem! am!
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16.02.2016! wirksam! gewordenen! Sachlichen! Teilplan! Energie! zum!

Regionalplan!hat!sich!gezeigt,!dass!Flächen,!die!bei!Aufstellung!der!

40.! Änderung! des! Flächennutzungsplanes! 2001/2002! aufgrund! von!

Bedenken! der! Landschaftsbehörden! nicht! als! Konzentrationszonen!

dargestellt!werden!konnten!nun!auf!landesplanerischer!Ebene!anders!

eingeschätzt! werden.! Teilweise! sind! im! neuen! Sachlichen! Teilplan!

Energie!zum!Regionalplan!hier!sogar!Vorranggebiete!nach!§!8!Abs.!7!

Nr.1!ROG!vorgesehen.!Aus!§!1!Abs.!4!BauGB!ergibt!sich!die!Pflicht!

für!die!Stadt!Coesfeld,! sich!an!den!Sachlichen!Teilplan!Energie!an9

zupassen,!da!die!dort!dargestellten!Vorranggebiete!Ziele!von!Raum9

ordnung!und!Landesplanung!sind.!!

!

Da! die!Stadt!Coesfeld! auch! in! Zukunft! von! dem!durch! §! 35!Abs.! 3!

Satz! 3! BauGB! eingeräumten! Planungsvorbehalt! Gebrauch! machen!

möchte,!um!aus! ihrer!Sicht!ungeeignete!oder!konfliktbeladende!Flä9

chen! von! der! allgemeinen! Privilegierung! der! Windkraftnutzung! ge9

mäß!§!35!Abs.!1!Nr.!5!ausschließen,!ergibt!sich!bereits!aus!der!An9

passungspflicht!nach!§!1!Abs.!4!BauGB!die!Notwendigkeit,!die!Pla9

nungen!der!40.!FNP9Änderung!zu!überarbeiten.!!

!

Die!dazu!notwendigen!Planungsschritte,! insbesondere!das!schlüssi9

ge! städtebauliche! Gesamtkonzept! in! Form! einer! sogenannten! „Po9

tenzialflächenanalyse“! sind! durch! die! Rechtsprechung! mittlerweile!

streng!strukturiert!und!wurden!von!der!Stadt!Coesfeld!vorbereitet!und!

im!Rat!der!Stadt!intensiv!beraten.!

!

Die! aktuelle! Potenzialflächenanalyse! zeigt! mehrere! städtebaulich!

verträgliche!Zonen,!die!nicht!mehr!deckungsgleich!sind!mit!den!bis9

her!im!Flächennutzungsplan!dargestellten!Konzentrationszonen!

!

Mit! dem! sachlichen! Teilabschnitt! „Windenergie“! des! Flächennut9

zungsplanes! der!Stadt!Coesfeld!wird! der!Nutzung! von!Windenergie!

ohne! Zweifel! substanziell! Raum! belassen.! Ausdrückliches! Ziel! der!

Planung! bleibt! es,! durch! Darstellung! von! Konzentrationszonen! die!

Nutzung!der!Windenergie!im!übrigen!Stadtgebiet!auszuschließen.!

!

!

2! Aufstellungsbeschluss!und!Geltungsbereich!
Der!Rat!der!Stadt!Coesfeld!hat!beschlossen,!einen!Sachlichen!Teil9

flächennutzungsplan! „Windenergie“!gemäß!§!5!Abs.!2b!BauGB!auf9

zustellen.!!
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„Der! Teilflächennutzungsplan! ist! ein! rechtlich! selbständiger! Bauleit9

plan.!Er!wird! in!einem!eigenständigen!Verfahren!der!Bauleitplanung!

aufgestellt.! Er! setzt! einen!Gesamt! –! Flächennutzungsplan! nicht! vo9

raus,!kann!aber!9!wenn!ein!solcher!besteht!9!rechtlich!unabhängig!von!
diesem! aufgestellt! werden.! Er! ist! daher! auch! unabhängig! von! der!

Wirksamkeit!des!Gesamt9Flächennutzungsplans!möglich.“*!

!

Der! Sachliche! Teilflächennutzungsplan! „Windenergie“! ist! angesichts!

der! besonderen! Rechtswirkung! von! Planungen! auf! Grundlage! des!

§!35!Abs.!3!Satz!3!BauGB!in!mehrfacher!Hinsicht!das!geeignete!Pla9

nungsinstrument.! Im! Gegensatz! zu! den! sonst! im! FNP! enthaltenen!

Darstellungen!haben!die!Darstellungen!mit!Wirkung!des!§!35!Abs.!3!

Satz!3!BauGB!eine!unmittelbare!und!verbindliche!Rechtswirkung! für!

die! Grundstücksnutzung.! Daher! sind! die! Darstellungen! auch! der!

Normenkontrolle! zugänglich.! Schließlich! ist! es! Aufgabe! und! Inhalt!

des! „Planungsvorbehalts“,! Baurecht! einzuschränken! und! nicht,! wie!

bei!den!sonst!üblichen!Darstellungen!eines!FNP,!eine!Grundlage!für!

die! verbindliche!Bauleitplanung! zu! schaffen.! Aufgrund! dieser! unmit9

telbar!in!das!Eigentum!eingreifenden!Rechtswirkungen!werden!an!die!

Erarbeitung! (z.B.! Artenschutz)! und! die! Abwägung! besonders! hohe!

Anforderungen! gestellt.! Wegen! dieser! planungsrechtlichen! Beson9

derheiten!der!Konzentrationszonenplanung! ist!ein!Sachlicher!Teilflä9

chennutzungsplan!einer!erneuten!Änderung!des!Gesamt9FNP!vorzu9

ziehen.!

!

Mit!Wirksamwerden!des!Sachlichen!Teilflächennutzungsplans!„Wind9

energie“! ist! das! sachliche! Thema! „Windenergienutzung“! hier! voll9

ständig! und! abschließend! behandelt.! Die! bisherige! FNP9Änderung!

mit!Darstellungen!zur!Windenergienutzung!hat!keine!Bedeutung!mehr!

(vgl.!weiter!unten!Punkt!3).!

!

Der! Geltungsbereich! eines! Sachlichen! Teilflächennutzungsplans!

nach!§!5!Abs.!2b!BauGB!bezieht!sich!aufgrund!seiner!Ausschlusswir9

kung!auf!das!gesamte!Stadtgebiet.!Da!die!räumliche!Steuerung!des!§!

35! Abs.! 3! Satz! 3! BauGB! auf! Vorhaben! gemäß! §! 35! Abs.! 1! Nr.! 5!

BauGB!beschränkt! ist,!wirkt! diese!Ausschlusswirkung!allerdings!nur!

auf!den!Außenbereich!gemäß!§!35!BauGB!und!auf!eben!die!in!§!35!

Abs.! 1! Nr.! 5! BauGB! genannte! Art! der! Windenergienutzung.! Wind9

kraftanlagen! innerhalb! von! Bebauungsplangebieten! gemäß! §! 30!

BauGB! sind! von! der!Steuerung! ebenso! ausgeschlossen,!wie!Wind9

kraftanlagen,! die! überwiegend! der! Eigenversorgung! eines! landwirt9

schaftlichen!Betriebs!im!Sinne!des!§!35!Abs.!1!Nr.!1!BauGB!dienen.!

!

!

*! Prof.!Dr.!Wilhelm!Söfker:!„Der!

Teilflächennutzungsplan!–!ein!

Instrument!für!die!Steuerung!

der!Windenergie!im!

Außenbereich“,!Kommunale!

Umwelt9Aktion!U.A.N.!e.V.,!

(Hrsg.)!Hannover!01/2012!
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!

!
3! Wirksamkeit!der!bisherigen!FNPVDarstellung!zur!

Windenergie!
Das!Thema! „Windenergie“!war!bereits! Inhalt!der!40.!FNP9Änderung!

(genehmigt! am! 28.02.2002).! Gemäß! dem! Rechtsgrundsatz! „lex!

posterior!derogat!legi!priori“,!(Rechtsgrundsatz,!wonach!der!alte!Plan!

durch!den!neuen!verdrängt!wird)!verliert!die!40.!FNP9Änderung! ihre!

Wirkung,!sobald!der!STFNP!„Windenergie“!wirksam!wird.!Tritt!dieser!

STFNP!„Windenergie“!nicht!in!Kraft!oder!wird!im!Wege!der!Normen9

kontrolle! für!unwirksam!erklärt,!stellt!die!40.!FNP9Änderung!eine!be9

lastbare! und! durch! die! Stadt! ausdrücklich! gewünschte! Rückfall9

Ebene! dar.! Da! alle! im! aktuellen!Regionalplan! enthaltenen! Vorrang9

zonen!auch!Konzentrationszonen!der!40.!FNP9Änderung!sind,!ergibt!

sich!auch!keine!Anpassungspflicht!gemäß!§!1!Abs.!4!BauGB.!!

!

!

!

4! Rechtliche!Anforderungen!an!die!Ermittlung!von!
Konzentrationszonen!

Die!Ermittlung! geeigneter! Flächen! für! eine!Konzentration! der!Wind9

energienutzung!im!Stadtgebiet!Coesfeld!erfolgt!im!Ausschlussverfah9

ren! mittels! einer! Potenzialflächenanalyse,! die! Gegenstand! dieses!

Erläuterungsberichts!wird! (vgl.!Anhang).!Vorsorglich!wird!darauf!hin9

gewiesen,! dass! eine! optimale! Lesbarkeit! der! zugehörigen! Plandar9

stellung! als! digitale! Datei! im! allgemein! zugänglichen! Format! „PDF“!

(lesbar!mit!dem!kostenfreien!Adobe!„Acrobat!Reader©“)!gegeben!ist.!

Die! zahlreichen! Tabukriterien! sind,! z.T.! auch! mit! Überlagerungen,!

übereinandergeschichtet! und! können! mittels! der! digitalen! Reader9

Funktion! „Ebenen“! (Unterfunktion! des! linksseitigen!Navigationsfens9

ters)!ein9!und!ausgeschaltet!werden,!so!dass!die!räumliche!Lage! je9

des! einzelnen! Kriteriums! so! sichtbar! gemacht! werden! kann.! Eine!

analoge! Darstellung! mit! unterschiedlichen! Farben! und! Schraffuren!

wäre! nicht! mehr! lesbar.! Die! Alternative,! zahlreiche! Einzelpläne! zu!

erzeugen,!ist!angesichts!der!Größe!des!Plangebietes!wenig!praktika9

bel!und!würde!den!Überblick!erschweren.!

Die!Potenzialflächenanalyse!berücksichtigt!die!Erkenntnisse!aus!dem!

Urteil!des!OVG!NRW!vom!01.07.2013*,!(„Büren9Urteil“)!und!die!aktu9

elle! Rechtsprechung! des! Bundesverwaltungsgerichts,! insbesondere!

das!Urteil!des!BVerwG!vom!13.12.2012**,!in!dem!die!Anforderungen!

an! den! Planungs9! und! Abwägungsprozess! dezidiert! beschrieben!

wurden.!Auch!das!„Haltern9Urteil“!des!OVG!NRW***!ist!in!die!Analyse!

hinsichtlich!der!Waldflächen9Einschätzung!und!der!Abschätzung!des!

substanziellen!Raumes!eingeflossen.!

*! OVG!NRW,!Urteil!vom!

01.07.2013,!Az.!2!D!46/12.NE!

**!! BVerwG,!Urteil!vom!

13.12.2012,!Az.!4!CN!1.11!

***!OVG!NRW,!Urteil!vom!

22.09.2015,!Az.!10!D!82/13.NE!
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!

Die!kommunale!Planung!von!Konzentrationszonen!muss!insbesonde9

re!deutlich!machen,!warum!bestimmte!Teile! innerhalb!des!Geltungs9

bereichs!des!Flächennutzungsplans!von!Windkraftanlagen! freigehal9

ten! werden! sollen.! Diese! Entscheidung! findet! ihre! Grenzen! an! der!

Bewertung,! ob! der!Windenergie! am!Ende! substanziell!Raum!gelas9

sen!wird.!Diese!Bewertung!kann!aber!nur!sachgerecht!vorgenommen!

werden,!wenn! im!Abwägungsvorgang!deutlich!geworden! ist,!welche!

Flächen!im!Außenbereich!nach!Abzug!der!„harten“,!also!faktisch!ge9

gebenen!bzw.!durch!Rechtsnorm!gesicherten!und!somit!nicht!abwäg9

baren! Kriterien,! überhaupt! zur! Verfügung! stehen.! Für! alle! übrigen!

Flächen! des! Teilflächennutzungsplans! gilt,! dass! dort! städtebauliche!

Belange!mit!den!Belangen!der!Nutzung!regenerativer!Energien!durch!

die!Stadt!abzuwägen!sind.!Die! „weichen“!Tabukriterien!sind!von!der!

Stadt!nachvollziehbar!zu!bewerten!und!zu! rechtfertigen.!Das!Ergeb9

nis!muss! rückgekoppelt!werden!mit! der! Einschätzung,! ob! unter! Zu9

grundelegung!des!gewählten!Bewertungsspielraums!noch!substanzi9

ell!Raum!für!die!Windenergienutzung!verbleibt.!

!

Ein! wichtiges! Hilfsmittel! zur! Ausgrenzung! der! harten! und! der! Be9

stimmung!weicher!Tabukriterien! ist!die!Definition!einer! „Referenzan9

lage“,! also! einer! „Muster“9Windkraftanlage! als! Auslöser! verschiede9

ner!Tabueinschätzungen.!Eine!derartige!Referenzanlage!ist!erforder9

lich,!weil!auf!der!Ebene!der!Flächennutzungsplanung!konkrete!Anla9

genstandorte!und!Anlagentypen!nicht! feststehen!und!die!Auswirkun9

gen! der! Planung! nach! einem! einheitlichen!Maßstab! betrachtet!wer9

den!müssen.!Bei!der!Auswahl!der!Referenzanlage! ist!daher!Zurück9

haltung!geboten,!da!nicht!feststeht,!welche!Windkraftanlagen!mit!wel9

chem!Emissionsspektrum!zum!einen!künftig!auf!dem!Markt!sein!wer9

den!und!zum!anderen!tatsächlich!in!Coesfeld!errichtet!werden!sollen.!

Der! untere! Technologiestandard! liegt! heute! bei! 100!m! Nabenhöhe,!

der!obere!bei!140!m.!Der!Anteil!der!Anlagen!mit!einem!Rotordurch9

messer!von!90!m!und!mehr!lag!im!Jahr!2014!bei!rund!73%.!Die!Leis9

tungsdaten!schwanken!zwischen!1!und!3!MW.!Die!durchschnittliche!

Leistung!betrug!2014!2,7!MW.!In!NRW!wurden!2014!44,4%!aller!neu!

zugebauten!Windkraftanlagen! in! der!Größenklasse! 1019150!m! (Ge9

samthöhe)!errichtet*.!!

!

! !

*! C.!Enders:!„Windenergie!in!

Deutschland!Stand!31.12.2014“!

DEWI9Magazin!Nr.!46,!02/2015!
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Mehrheitlich!werden!im!Binnenland!derzeit!Anlagen!zwischen!2!und!3!

MW!gebaut.!Diese!Anlagen!erzeugen!bis!zu!106!dB(A)!Emissionen.!

Zur!Wahrung!ausreichender!Spielräume! für!künftige! technische!Ent9

wicklungen!wird! als!Referenzanlage! somit! eine!Windkraftanlage!mit!

ca.! 150! m! Gesamthöhe! und! einem! Immissionsspektrum! von! ca.!

106,5! dB(A)! angenommen! (gemäß! umfangreicher! Erhebungen! des!

LANUV!betragen!die!Emissionen!einer!so!definierten!Referenzanlage!

100,5!dB(A)!bei!stark!schallreduziertem!Nachtbetrieb!bzw.!103,5!bei!

einfach!schallreduziertem!Betrieb**).!!

!

! !

**!! Aufsatz!von!Detlef!Piorr!

(LANUV):!Ausweisung!von!

Konzentrationszonen!für!

Windenergieanlagen!und!

Immissionsschutz,!Entwurf!

Stand!30.08.2013)!
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(Erläuterung:! die! blaue! Linie! steht! für! den! ertragsoptimierten! Betrieb! einer!

Windkraftanlage,!die!grüne!für!den!einfach!schallreduzierten!Betrieb!und!die!

rote!für!stark!schallreduzierten!Betrieb.!In!den!schallreduzierten!Betriebsmo9

di! wird! die! Leistung! einer!Windkraftanlage!mehr! oder! weniger! stark! redu9

ziert.!Eine! im!Vollastbetrieb!2.300! kW! leistende!Anlage!wird!dann! z.B.! auf!

1.000! kW!begrenzt.!Um!3! dB(A)! einzusparen,! ist! je! nach!Anlagentyp! eine!

deutliche! Leistungsreduzierung! erforderlich,! die! allerdings! nur! für! die! 8!

Nachtstunden!gilt.!Die!Kreuz9,!Dreieck9!und!Rautesymbole! in!den!Grafiken!

geben! an,! wie! weit! die! Werte! in! Abhängigkeit! von! unterschiedlichen! Auf9

stellmustern!der!Windkraftanlagen!streuen!können.)!

!

!

Lesehilfe:!3!WEA!im!ertragsoptimierten!Betrieb!benötigen!zur!Einhal9

tung!von!40!dB(A)!in!der!Nacht!800!m!Abstand!!

!

!

Lesehilfe:!3!WEA!im!ertragsoptimierten!Betrieb!benötigen!zur!Einhal9

tung!von!45!dB(A)!in!der!Nacht!500!m!Abstand.!

!

! !
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Nach!dem!Urteil!des!Bundesverwaltungsgerichts!aus!dem!Jahr!2004*!

muss! eine! Konzentrationszone! so! beschaffen! sein,! dass! alle! Teile!

einer!Windkraftanlage,! also! auch! der!Rotor,! innerhalb! der! Zone! lie9

gen.!Angesichts!der!heute!möglichen!Rotorblatt9Maße!kann!dies!be9

deuten,!dass!der!Mastfuß!einer!Windkraftanlage!50!m!und!mehr!Ab9

stand! von!der!Grenze!der!Konzentrationszone!halten!muss.!Beson9

ders! schmale!Flächen!oder! spitzwinklig! zulaufende!Teile!einer!Kon9

zentrationszone!sind!somit!faktisch!für!die!Nutzung!durch!eine!Wind9

kraftanlage!nicht! geeignet.!Bei! der!Abgrenzung!von!Konzentrations9

zonen! ist! aber! auch! in! dieser! Hinsicht! Zurückhaltung! geboten,! um!

nicht! durch! überzogene! Annahmen! (sehr! große! Rotordurchmesser)!

kleinere!Windkraftanlagen,!die!ebenso!wirtschaftlich!zu!betreiben!wä9

ren,! von! vornherein! auszuschließen.! Für! die! flächenbezogene! Eig9

nungsprüfung! wird! daher! mit! einem! Referenz9Rotor! von! 70! m!

Durchmesser! gearbeitet.! Damit! werden! eher! kleine! Anlagentypen!

zugrunde!gelegt.!

!

Der!Bezug!zu!kleinen!Anlagentypen!bedeutet!nicht,!dass!die!Realität!

ausgeblendet! würde.! Die! Realität! ist! vor! allem! an! Schwachwind9

standorten! im!Binnenland!(zu!denen!große!Teile!des!Münsterlandes!

gehören)! durch!möglichst! große!Rotordurchmesser! und! daher! auch!

besonders! hohe! Anlagen! geprägt.! Die! vergleichsweise! kleine! Refe9

renzanlage!wird!jedoch!benötigt,!um!bei!der!Immissionsabschätzung!

„auf!der!sicheren!Seite“!zu!sein!und!sich!rechtlich!nicht!angreifbar!zu!

machen.!Wie!im!Weiteren!noch!beschrieben!werden!für!schutzwürdi9

ge! Wohnstandorte! auch! als! „hart“! definierte! Pufferzonen! zugrunde!

gelegt.!Dies!ist!nur!gerechtfertigt,!wenn!mit!an!Sicherheit!grenzender!

Wahrscheinlichkeit! dort! das! Einhalten! der! Immissionsgrenzwerte!

nicht!zu!erwarten!ist.!Da!die!Betreiber!einer!Windkraftanlage!in!dieser!

Frage!technische!Möglichkeiten!der!Immissionsreduktion!haben!(z.B.!

vollständige! Nachtabschaltung),! deren! Grenze! lediglich! durch! Wirt9

schaftlichkeit!einer!Windkraftanlage!bestimmt!wird,!bleibt!diese!Gren9

ze! unscharf! und! individuell.! Daher! müssen! die! Annahmen,! die! zur!

Begründung!eines!„harten“!Immissionsabstands!führen,!sehr!zurück9

haltend!gewählt!werden.!Die!bauliche!Realität!wird!durch!wesentlich!

großzügigere! Vorsorgeabstände! zur! Konfliktvermeidung! (weiche!

Tabukriterien)! abgebildet.! Hier! spielen! messbare! Immissionsgrenz9

werte!keine!Rolle.!Hintergrund!dieser!Aufteilung! in!harte!und!weiche!

Tabukriterien!ist!der!Bezugswert!zur!Abschätzung!des!„substanziellen!

Raumes“.!Dazu!werden!unter!Nr.!10!weitere!Ausführungen!gemacht.!

!

!

!

! !

*! BVerwG,!Urteil!vom!21.!

Oktober!2004,!Az.!4!C!3.04!



12!

Teilflächennutzungsplan!
„Windenergie“!
Stadt!Coesfeld!

WoltersPartner 

5! Notwendige!Arbeitsschritte!
!

Gemäß! der! aktuellen! Rechtsprechung! ist! es! notwendig,! die! Ermitt9

lung! von! Konzentrationszonen! zur!Windenergienutzung! schrittweise!

vorzunehmen:!

–! 1.! Schritt:! Ermittlung! der! harten! Tabukriterien! (keine! weitere!

Abwägung)p! diese! Flächen! scheiden! aus! der! weiteren! Be9

trachtung!(und!auch!aus!der!Prüfung!des!substanziellen!Rau9

mes)! aus.! Zum!ersten!Arbeitsschritt! gehört! auch! die!Prüfung!

regionalplanerischer!Vorgaben.!Dort!definierte!Ziele!gelten!als!

endabgewogen!und! sind! daher! als! harte!Kriterien! zu!werten.!

Die! im! mittlerweile! wirksamen! Sachlichen! Teilplan! „Energie“!

des! Regionalplans! Münsterland! dargestellten! Vorranggebiete!

begründen! allerdings! keinen! Ausschluss! von! Windenergie,!

sondern! das! Gegenteil:! diese! Gebiete! werden! quasi! vor! der!

kommunalen! Bewertung! als! „gesetzte“! Flächen! aus! der!

Tabuflächenanalyse!ausgenommen!und!wie!tabufreie!Flächen!

behandelt.!

–! 2.!Schritt:!Bestimmung!weicher!Tabukriterien!nach!der!städte9

baulichen!Gesamtkonzeption! der!Stadt! (Ergebnis! einer! sach9

gerechten! Abwägung! unterschiedlicher! Belange! mit! den! Be9

langen! der!Nutzung! regenerativer!Energien! bzw.! dem!Klima9

schutzp!der!Abwägungsspielraum!ergibt!sich!aus!der!Verpflich9

tung,! die! Nutzung! der! Windenergie! nicht! durch! überzogene!

Kriterien! zu! verhindernp! gemäß! der! langjährigen! Rechtspre9

chung!muss! sich! die!Windenergienutzung! gegen! andere!Be9

lange!durchsetzen!können).!Ergebnis!des!2.!Schrittes!sind!Po9

tenzialräume.!

–! 3.!Schritt:!Abwägung!im!Rahmen!der!pauschalen!Anwendung!

harter! und! weicher! Tabukriterien! noch! nicht! berücksichtigter!

konkreter! Belange! innerhalb! der! einzelnen! Potenzialflächen!

(diese!Belange!müssen! jedoch! individuell! seinp!nicht!zulässig!

sind! auf! Einzelflächen! bezogene!Abweichungen! von! ansons9

ten! stadtweit! anzuwendenden!harten! und!weichen!Tabukrite9

rien).!

–! 4.!Schritt:! !Beurteilung,!ob! im!Ergebnis!substanziell!Raum!für!

die!Nutzung!der!Windenergie!im!Stadtgebiet!verbleibt.! Ist!das!

nicht! der! Fall,! sind! die!Schritte! 2! und! 3!mit! abgeschwächten!

Kriterien! zu!wiederholen.! Führt! auch! dies! zu! keiner! sicheren!

Feststellung,!dass!der!Windenergienutzung!substanziell!Raum!

bleibt,! muss! die! Konzentrationszonenplanung! unterbleiben.!

Die! planungsrechtliche! Beurteilung! von!Windkraftanlagen! er9

folgt!dann!allein!gemäß!§!35!Abs.!1!Nr.!5!BauGB.!

!
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!

!

6! „Harte“!Tabukriterien!
!

„Harte“! (nicht!abwägbare)!Tabukriterien!gibt!es!nach!dem!Urteil!des!

OVG!NRW!zu!den!Planungen!der!Stadt!Büren!vom!01.07.2013!nur!in!

sehr!eingeschränktem!Umfang.!Gemäß!den!Leitsätzen!dieses!Urteils!

ist!„bei!der!Annahme!harter!Tabuzonen!(...)!grundsätzlich!Zurückhal9

tung!geboten.“!Diese!Forderung!nach!Zurückhaltung!begründet! sich!

aus!der!Tatsache,!dass!Windkraftanlagen!seit!1997!eine!privilegierte!

Nutzung!im!Außenbereich!sind!(§!35!Abs.!1!Nr.!5!BauGB).!Außerdem!

liegt!es! in!der!Natur!des!Flächennutzungsplanes,!dass!dort!über!die!

konkreten! Anlagen! und! deren! Standorte! noch! keine! Informationen!

vorliegen,!und!daher! z.B.!Abstandskriterien,!die! sich!aus!der!Größe!

einer!Windkraftanlage!ergeben,!nur!sehr!eingeschränkt!definiert!wer9

den!können.!Schließlich!verlangt!das!OVG!NRW!auch,!dass!dort,!wo!

Ausnahmen!von!ansonsten!entgegenstehenden!Rechtsnormen!mög9

lich! sind,! berücksichtigt! wird,! dass! gezielt! in! diese! „hineingeplant“!

werden!kann.!!

!

Die!„harten“!Tabukriterien!sind!der!tabellarischen!Übersicht!im!An9
hang!zu!entnehmen.!Ein!hartes!Tabukriterium!bezieht!sich!in!der!Re9

gel! auf! eine! entgegenstehende! Flächennutzung.! Im! Einzelfall! wird!

diese! um! eine! Abstandszone! erweitert,! wenn! mit! hoher! Sicherheit!

anzunehmen! ist,!dass!auch! innerhalb!dieser!Abstandszone!die!aus9

gelösten!Konflikte!nicht!auf!der!Zulassungsebene!gelöst!werden!kön9

nen.! In! diesem! Fall! wäre! die! Planvollziehbarkeit! nicht! gegeben,! so!

dass!es!am!Planerfordernis!gemäß!§!1!Abs.!3!BauGB!fehlen!würde.!

!

!

7! „Weiche“!Tabukriterien!
!

Die!„weichen“!Tabukriterien!beziehen!sich!vor!allem!auf!Vorsorge9
abstände,!die!nach!dem!Willen!des!Rates!der!Stadt!Coesfeld!bei!der!

Abgrenzung! von! Konzentrationszonen! berücksichtigt! werden! sollen,!

um! von! vornherein! Konfliktsituationen! zu! vermeiden! bzw.! zu! ent9

schärfen,!um!ein!verträgliches!Nebeneinander!der!unterschiedlichen!

Flächennutzungen! auch! langfristig! zu! gewährleisten.! Die! Grenzen,!

wie!weit!die!Vorsorgeabstände!definiert!werden,!sind!nicht!eindeutig!

zu!definieren!und!orientieren!sich!daran,!ob!substanziell!Raum!für!die!

Windenergienutzung!verbleibt.!Da!die!Ausübung!des!Planungsvorbe9

halts!nach!§!35!Abs.!3!Satz!3!BauGB!für!viele!Flächen!im!Außenbe9

reich!einem!Bauverbot!einer!ansonsten!privilegierten!Nutzung!gleich9

kommt,!ist!hier!Zurückhaltung!geboten.!!
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!

Die!weichen!Tabukriterien!sind!das!Ergebnis!einer!politischen!Abwä9

gung.! In! der! Bewertungstabelle! im! Anhang! sind! für! die! weichen!

Tabukriterien! entsprechende! Größen! der! Vorsorge9! bzw.! Entwick9

lungsabstände! angegeben! (dort! jeweils! als! Summe! der! Gesamtab9

stände,!wenn!auch!das!harte!Kriterium!eine!Abstandsfläche!umfasst).!

!

Hinweis:! in! der! Tabelle! wird! das! weiche! Kriterium! „Mindestgröße“!

einer!Konzentrationszone!(zur!Wahrung!der!angestrebten!Konzentra9

tionswirkung)! nicht! gesondert! aufgeführt.! Als! Mindestgröße! werden!

20!ha!Fläche!angenommen.!Die!technisch!bedingten!Mindestabstän9

de! von!Windkraftanlagen! untereinander! (Vermeidung! von! Turbulen9

zen!durch!die!Nachlaufschleppe)!bedeuten!für!die!beschriebene!Re9

ferenzanlage! bereits! einen!Mindestflächenbedarf! von! 10! ha.! Auf! 20!

ha!können!drei!Anlagen,!mit!denen!unstreitig!eine!Konzentration!ge9

schaffen!werden!könnte,!mithin!nur!untergebracht!werden,!wenn!die!

Anlagen!in!Hauptwindrichtung!parallel!angeordnet!werden.!Räumlich!

getrennte! Teilflächen! werden! als! eine! Fläche! gewertet,! soweit! sie!

nicht! mehr! als! 500! m! auseinanderliegen! oder! durch! gewerblich! zu!

nutzende! Flächen! verbunden!werden! und! somit! noch! den! Eindruck!

eines!geschlossenen!Windparks!vermitteln.!

!

Ebenfalls! nicht! als! Tabukriterium! werden! kleinräumig! entgegenste9

hende!Nutzungen!bewertet.!Dies!gilt!für!kleinere!Waldparzellen,!Grä9

ben!oder!Wege!sowie!für!unterirdische!Leitungen.!Zwar!sind!auch!für!

unterirdische!Leitungen!(im!Stadtgebiet!Coesfeld!verschiedene!Gas9

transportleitungen)! Sicherheitsabstände! beim! Bau! von!Windkraftan9

lagen! zu! beachten,! jedoch! wäre! eine! Ausrichtung! der! Konzentrati9

onszonen!an!diesen!Sicherheitsabständen!unverhältnismäßig,!da!es!

sich!in!der!Regel!nur!um!schmale!Bereiche!(8!bis!40!m)!handelt,!die!

problemlos!in!einen!Windpark!integriert!werden!können,!zum!anderen!

wäre!es!unerheblich,!wenn!die!Rotoren!oberhalb!des!Leitungsverlau9

fes! kreisen,! was! bei! einer! abgegrenzten! Konzentrationszonen! auf9

grund!der!Notwendigkeit,!alle!Anlagenteile!dort!unterzubringen,!nicht!

möglich!wäre.!

!

Landschaftsschutzgebiete! sind! ebenfalls! nur! nachrichtlich,! nicht! je9

doch! als! abgrenzungsrelevantes! Tabukriterium! erfasst.! Im! Planver9

fahren!wurde!seitens!der! zuständigen!Fachbehörde!kein!ausdrückli9

cher!Widerspruch!gegen!die!Nutzung!von!Landschaftsschutzgebieten!

erhoben!und!begründet.!Auf!die!Möglichkeiten!der!Befreiung!von!den!

Verbotstatbeständen!wird!verwiesen.!! !



15!

Teilflächennutzungsplan!
„Windenergie“!
Stadt!Coesfeld!

WoltersPartner 

!

8! Berücksichtigung!vorhandener!Windkraftanlagen!!
Unter! Anwendung! der! vorher! beschriebenen! harten! und! weichen!

Tabukriterien! und! ohne! Berücksichtigung! des! zwischenzeitlich! wirk9

sam! gewordenen! Sachlichen! Teilplans! „Energie“! zum! Regionalplan!

Münsterland!würden!die! vorhandenen!Standorte! genehmigter!Wind9

kraftanlagen! und! ein! Großteil! der! bisher! dargestellten! Konzentrati9

onszonen! nicht! als! tabufreie! Flächen! bestätigt.! Die! vorhandenen!

Windparks!werden!aber!im!weiteren!als!eine!Besonderheit!mit!spezi9

fischer!räumlicher!Vorprägung!beachtet.!Bereits!aus!der!Abwägungs9

verpflichtung!in!§!1!Abs.!7!BauGB!ergibt!sich!regelmäßig!die!Pflicht,!

sich! mit! den! ordnungsgemäß! errichteten! Windkraftanlagen! auch! in!

der! Neuplanung! zu! beschäftigen.! Dieser! Abwägungsverpflichtung!

kommt! die! Stadt! Coesfeld! nach,! indem!Altstandorte,! die! genehmigt!

sind!und!in!oder!unmittelbar!an!einer!bisher!im!Flächennutzungsplan!

dargestellten!Konzentrationszone!liegen!als!solche!in!der!städtebauli9

chen! Konzeption! berücksichtigt! werden.! Dies! geschieht! entweder!

durch!Einbeziehung! in!eine!neue!Konzentrationszone!oder,!wo!dies!

nicht!möglich! ist!durch!eine!Ausnahmeregelung! (siehe!8.1! „Ausnah9

me9von9der9Regel9Standort“).!Altstandorte!sind!solche,!die!zum!Zeit9

punkt! der! Beschlussfassung! über! den! Sachlichen! Teilflächennut9

zungsplan! genehmigt! und! errichtet! oder! unanfechtbar! genehmigt!

sind.!!

!

Das!Altstandorte,!die!unmittelbar!neben!einer!bisherigen!Konzentrati9

onszone!liegen,!in!diese!Abwägungsüberlegung!mit!einbezogen!wer9

den! begründet! sich!wie! folgt:! erst! im!Nachgang! zu! der! Flächennut9

zungsplanung!der!Stadt!aus!2002!hat!sich! in!den! letzten!10!Jahren!

nach!und!nach!durch!die!Rechtsprechung!die!Erkenntnis!herausge9

bildet,!dass!Konzentrationszonen,!ähnlich!wie!Baugebiete! in!Bebau9

ungsplänen,!aufgrund!der!unmittelbaren! rechtlichen!Wirkung!auf!die!

Nutzbarkeit!des!Eigentums!in! ihrer!räumlichen!Ausdehnung!geomet9

risch!genau!zu!interpretieren!sind.!In!der!Vergangenheit!und!bei!Auf9

stellung!der!FNP!Änderung!2002!ging!man!noch!von!der!allgemeinen!

Parzellenunschärfe!eines!Flächennutzungsplanes!aus.!Dies!gilt!umso!

mehr,! als! sich! die! erste! Steuerungsplanung! der! Stadt! in! Sachen!

Windenergie! noch!am!damaligen!Gebietsentwicklungsplan! zu!orien9

tieren! hatte,! der! Eignungsbereiche! für! die! Windenergienutzung! mit!

Ausschlusswirkung!beinhaltete.!Hier!waren!Abweichungen!von!200!m!

in!der!Genehmigungspraxis!durchaus!üblich.!!

!

Die!grundsätzliche!Notwendigkeit,! sich!mit! „Altstandorten“!auseinan9

der!zu!setzen,! ist!unstrittig.!Das!Bundesverwaltungsgericht!hat! in!ei9

nem!Urteil!2008*
!
deutlich!gemacht,!dass!die!Interessen!der!„Altanla9

*! BVerwG,!Urteil!vom!24.!Januar!

2008,!Az.!4!CN!2.07!
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gen9Betreiber“! in!die!Abwägung!mit!einzustellen!sind.!Dort!heißt!es:!

„Der%Erwägung%der%Revision,%ein%Standort,%an%dem%bereits%Windener9
gieanlagen% errichtet%worden% seien% und% keine%weiteren% errichtet%wer9
den%könnten,%sei%nicht% in%die%Planung%der%Konzentrationsflächen%ein9
zubeziehen,%eine%solche%Planung%sei%nicht%einmal%erforderlich%im%Sin9
ne%von%§%1%Abs.%3%BauGB,%ist%nicht%zu%folgen.%Denn%mit%einer%Darstel9
lung%der%betreffenden%Flächen%als%Konzentrationsflächen%ändert%sich%
die%rechtliche%Situation%für%die%Grundstückseigentümer%erheblich.%Sie%
sind%nicht%auf%den%Bestandsschutz% für% ihre%Anlagen%beschränkt.%Au9
ßerdem%hat%der%Planungsträger%das% Interesse%gerade%der%Betreiber,%
ältere%Anlagen%durch%effizientere%neue%Anlagen%zu%ersetzen%und%diese%
dabei% gegebenenfalls% auch% neu% anzuordnen% (Repowering),% in% der%
Abwägung%zu%berücksichtigen.“%
!

Die! Vorgehensweise! der! Stadt! Coesfeld! wird! auch! durch! ein! ver9

gleichsweise!aktuelles!Urteil!des!OVG!Lüneburg
**
!gestützt.!Dort!wur9

de! festgestellt:! „Auf% der% anderen%Seite% kann%der%Planungsträger% der%
Kraft% des% Faktischen% dadurch%Rechnung% tragen,% dass% er% bereits% er9
richtete%Anlagen%in%sein%Konzentrationszonenkonzept%einbezieht,%sich%
bei%der%Gebietsabgrenzung%an%dem%vorhandenen%Bestand%ausrichtet%
und% auch% ein% „Repowering“9Potential% auf% diesen% räumlichen%Bereich%
beschränkt.“%
!

Die! vom! OVG! Lüneburg! beschriebene! praktische! Vorgehensweise!

berücksichtigt! auch! die! durch! die! vorhandenen! Windparks! faktisch!

veränderte! räumliche! Situation.! Die! einbezogenen! Altstandorte! ste9

hen! nicht! im!Gegensatz! zum! städtebaulichen!Gesamtkonzept,! son9

dern! sind! ein! Teil! dessen.! Die! weichen! Tabuzonen! resultieren! aus!

Schutzabständen!zu!definierten!Rechtsgütern,!welche!die!Stadt! frei9

willig! und! städtebaulich! konzeptionell! vorsieht.!Gleichzeitig! soll! aber!

auch!Teil!des!Konzeptes!sein,!bei!den!Altstandorten!auf!die!Schutz9

abstände!in!dem!Umfang!zu!verzichten,!wie!sie!durch!die!Bestands9

anlagen! bereits! nicht! eingehalten!werden.!Denn! insoweit! hätten! die!

Schutzabstände!angesichts!des!(jungen)!Alters!der!Bestandsanlagen!

keine! praktische!Wirkungp! sie! stünden! auf! dem!Papier! und! könnten!

die! ihnen! zugedachte! Schutzwirkung! nicht! entfalten.! In! dieser! Son9

dersituation!besteht!das!städtebauliche!Konzept!darin,!die!Altstandor9

te!zu!integrieren!und!die!durch!den!Bestand!(und!die!Genehmigung)!

der! Altanlagen! bestimmten! Schutzabstände! zum! Gegenstand! der!

städtebaulichen!Konzeption!zu!machen.!!

!

Mit! dieser! Vorgehensweise! werden! zwei! abwägungsrelevante! Ziele!

erreicht:!!

1.)!alle!innerhalb!oder!unmittelbar!am!Rand!einer!bisherigen!Konzent9

**! OVG!Lüneburg,!Urteil!vom!

12.12.12!(Az.!12!KN!311/10)!
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rationszone!betriebenen!bzw.!genehmigten!Windkraftanlagen!werden!

qualifiziert! im!Bestand!gesichert.!Den!Betreibern!wird!also!die!Mög9

lichkeit!zu!geben,!die!Anlage!z.B.!nach!einer!Havarie!oder!nach!Ab9

lauf! der! Betriebszeit! ggf.! neu! zu! errichten! (soweit! dies! immissions9

rechtlich!und!artenschutzfachlich!möglich!ist)p!

2.)!gleichzeitig!werden!die!Interessen!der!Anwohner! in!und!unmittel9

bar!an!der!bisherigen!Konzentrationszone!gewahrt,!und!die!derzeitige!

Belastungssituation! nicht! über! das! bislang! genehmigte! Maß! weiter!

verschlechtert.!

!

Die!Regionalplanungsbehörde!teilt!diese!grundsätzlichen!Überlegun9

gen! und! hat! daher! bei! der!Darstellung! von!Vorranggebieten! für! die!

Windenergienutzung! im! neuen! Sachlichen! Teilplan! „Energie“! zum!

Regionalplan! Münsterland! vorhandene! Windparks! in! der! Regel! als!

solche! gekennzeichnet.! Über! die! Anpassungspflicht! des! §! 1! Abs.! 4!

BauGB! ist! die! Stadt! Coesfeld! auch! aus! diesem! Grunde! zur! Über9

nahme!der!Altstandorte!verpflichtet.!!

!

!

8.1! Sonderfall!Altanlage!als!„AusnahmeVvonVderVRegel“!
Die!oben!beschriebenen!Regeln! im!Umgang!mit!Altanlagen!und!die!

Vorgaben!der!Regionalplanung! führen!dazu,!dass!es! im!Stadtgebiet!

dennoch!Windkraftanlagen! gibt,! die! nicht! über! Konzentrationszonen!

abgedeckt! sind.!Für! drei!Windkraftanlagen!westlich!der!Konzentrati9

onszone!„Harle“!ist!dies!ein!beabsichtigtes!Planungsziel.!Diese!Anla9

gen!waren!nie!Bestandteil!einer!bisherigen!Konzentrationszone!oder!

eines! alten! Eignungsbereichs! nach! Regionalplan! und! aufgrund! der!

dort!vorhandenen!Siedlungsstrukturen!handelt!es!sich!auch!nicht!um!

entwicklungsfähige!Standorte.!Gleiches!gilt! für!eine!einzelne!„Hofan9

lage“!zwischen!den!Konzentrationszonen!„Östlich!Zuschlag“!und!„Let9

ter!Bruch“.!In!allen!Fällen!liegen!die!Altanlagen!auch!in!Bereichen,!die!

mindestens!einem!weichen!Tabu!unterliegen.!

!

Anders!verhält!es!sich!mit!einer!im!Jahr!2002!genehmigten!und!2003!

in! Betrieb! gegangenen! Windkraftanlage! östlich! der! Konzentrations9

zone!Sirksfeld.!Diese!lag!ursprünglich!dicht!am!damaligen!Eignungs9

bereich!COE!56!des!Gebietsentwicklungsplans!und!der! daraus!ent9

wickelten! Konzentrationszone! und! sie! befindet! sich! heute! in! einem!

Bereich!ohne!Tabus,!der!jedoch!das!Kriterium!der!Mindestgröße!nicht!

erfüllt.!Aufgrund!der!großen!Entfernung!zur!nächsten!Windkraftanlage!

(über!750!m)!wäre!auch!die!Herleitung!einer!„mehrkernigen“!Konzent9

rationszone! nicht! sachgerecht.! Da! der! Sachliche! Teilplan! „Energie“!

zum! aktuellen! Regionalplan! diese! Anlage! nicht! „eingefangen“! hat!

(was! im!Verfahren!der!Planaufstellung!ursprünglich!der!Fall!war!und!
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vermutlich! durch! ein!Missverständnis! im!Meinungsausgleichsverfah9

ren! mit! der! Stadt! dann! geändert! wurde),! ergibt! sich! keine! Anpas9

sungsverpflichtung.!Eine!Einbeziehung!in!die!benachbarte!Konzentra9

tionszone!Sirksfeld! ist! aufgrund! der! großen!Entfernung! (ca.! 750!m)!

und! der! dazwischenliegenden!Wohnbebauung! (1!Wohngebäude! im!

Außenbereich!als!hartes!Tabu,!weiche!Tabus!aus!Vorsorgegründen)!

nicht!sinnvoll!und!auch!den!Betroffenen!gegenüber!nicht!schlüssig!zu!

begründen.!

!

Der! Gesetzgeber! hat,! als! er! die! Möglichkeit! der! räumlichen! Steue9

rung! von!Windenergienutzung! in! §! 35!Abs.! 3!Satz! 3!BauGB!einge9

führt!hat,!bereits!erkannt,!dass!die!hiermit!erzielte!Ausschlusswirkung!

nicht!für!alle!konkreten!Gegebenheiten!gelten!kann.!Dies!ist!der!For9

mulierung!„in!der!Regel“!zu!entnehmen!(Satz!3!im!Original:!„Öffentli9

che!Belange! stehen! einem!Vorhaben! nach!Absatz! 1!Nr.! 2! bis! 6! IN!

DER!REGEL!auch!dann!entgegen,!soweit!hierfür!durch!Darstellungen!

im!Flächennutzungsplan!oder!als!Ziele!der!Raumordnung!eine!Aus9

weisung!an!anderer!Stelle!erfolgt!ist“).!!

!

Die! Regelvermutung! beinhaltet! im! Umkehrschluss! auch! immer! die!

Möglichkeit!der!Ausnahme,!und!die!liegt!hier!vor.!Die!Einzelanlage!im!

Bereich!östlich!der!Zone!Sirksfeld!wurde!ordnungsgemäß!genehmigt!

und!bautechnisch!auf!eine! lange!Lebensdauer! (besonders!belastba9

rer! Betonmast! mit! 50! Jahren! Mindestbetriebszeit)! ausgerichtet.! Die!

Einbeziehung! in! eine! Konzentrationszone! ist! nicht! möglich! und! die!

Darstellung! als! eigene!Kleinstzone! scheidet! schon! aufgrund! des! ei9

gentlichen! Planungsziels! der! Konzentrationswirkung! und! dem! Min9

destgrößen9Kriterium!aus.!Unmittelbare!Konflikte!sind!allerdings!auch!

nicht!zu!erkennen,!da!für!den!Einzelstandort!sogar!die!aktuellen!Vor9

sorgekriterien! (insbesondere! Abstandspuffer! zur! Wohnnutzung! im!

Außenbereich)!eingehalten!werden.!In!Abwägung!mit!dem!hier!mani9

festierten!Eigentumsinteresse!und!dem!2002!geltenden!Planvertrau9

en,!dass!diese!Anlage!einer!Konzentrationszone!zugehörig!war,!ist!es!

daher! ausdrücklich! nicht! Planungsziel! der! Stadt,! hier! eine! Aus9

schlusswirkung!herbei! zu! führen.!Der!bestehende!Standort! soll! viel9

mehr! im!Bestand! und! in! einer!Entwicklung,! die! an! diesem!Standort!

bautechnisch! gebunden! ist,! gesichert! werden.! Es! versteht! sich! von!

selbst,!dass!die!Entwicklung!ihre!Grenzen!an!den!allgemein!gültigen!

Immissionsgrenzwerten! und! sonstigen! öffentlichen! Belangen! findet,!

was! aber! im! Übrigen! für! jede!Windkraftanlage,! auch! innerhalb! von!

Konzentrationszonen!gilt.!!

!

Dieser!„Ausnahme9von9der9Regel“9Fall!wird!daher!im!Sachlichen!Teil9

FNP! als! Sonderstandort! markiert,! an! dem! die! Ausschlusswirkung!
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ausdrücklich!nicht!gilt.!Ziel! ist!es,!die!Anlage!weiter! im!qualifizierten!

Bestandsschutz! zu!belassen,!der!auch!einen!Weiterbetrieb!nach!ei9

ner!Havarie!oder!eine!bautechnische!Erneuerung!(im!Rahmen!aktuel9

ler!Grenzwerte!und!sonstiger!Belange)!altersbedingt!auszutauschen9

der! Komponenten,! auch! verbunden! mi! einer! Leistungssteigerung,!

sichert.!

!

Die!Ausnahme!(Atypik)!ergibt!sich!aus!der!ehemaligen!Zuordnung!zu!

einer! Konzentrationszone,! die! heute! aber! auf! der! kommunalen!Pla9

nungsebene! nicht! mehr! herzustellen! ist! und! der! Einhaltung! aller!

Tabukriterien,!mit!Ausnahme!der!Mindestgröße.!

!

!

!

9! Ergebnisse!der!Potenzialflächenanalyse!
!

Die!Anwendung!der! tabellarisch!dargestellten!Tabukriterien!und!Be9

rücksichtigung! der! raumprägenden! Altstandorte! führt! zu! den! in! der!

Plandarstellung! des! sachlichen! Teilflächennutzungsplans! in! hellblau!

(mit! gelber! Randsignatur)! markierten! Konzentrationszonen,! sowie!

einem! mit! einem! schwarzen! Windkraft9Symbol! markierten! Einzel9

standorte,!der!als!„Ausnahme9von9der9Regel“!von!der!Ausschlusswir9

kung!ausgenommen!wird.!

!

Die! Potenzialflächenanalyse! hat! allerdings! mehr! Flächen! ohne! ent9

gegenstehende! harte! oder! weiche! Tabukriterien! („Weißflächen“)! er9

mittelt,! als! in! den! Sachlichen! Teilflächennutzungsplan! übernommen!

werden.! Die! nicht! übernommenen! Flächen! sind! in! der! Potenzialflä9

chenanalyse! mit! einer! grünen! bzw.! roten! Kreuzschraffur! gekenn9

zeichnet.! Der! nachträgliche! Ausschluss! begründet! sich! mit! der! zu9

sätzlichen!Prüfung! individueller!Merkmale! der! Potenzialflächen,! hier!

insbesondere!der!Umweltvorsorge!bzw.!des!Artenschutzes.!

!

Belange! des! Artenschutzes! sind! nicht! von! vornherein! ein! hartes!

Tabukriterium,!sondern!der!Abwägung!durchaus!zugänglich!und!die9

nen!dem!vorsorgenden!Naturschutz.!Oftmals!kann!dem!Eintritt!arten9

schutzrechtlicher! Verbotstatbestände! durch! vorgezogene! Aus9

gleichsmaßnahmen! entgegengewirkt! werden,! was! aber! sicher! erst!

auf!der!Genehmigungsebene!zu!ermitteln!ist.!

!

Für!die!artenschutzfachliche!Einschätzung!der!Suchbereiche!wurden!

für! alle! Flächen,! mit! Ausnahme! der! westlichen! Fläche! mit! der! Be9

zeichnung! „Heubach“! (siehe! Plandarstellung! Potenzialflächenanaly9

se)!Artenschutzfachbeiträge!erstellt,!die!Gegenstand!dieses!Flächen9



20!

Teilflächennutzungsplan!
„Windenergie“!
Stadt!Coesfeld!

WoltersPartner 

nutzungsplanverfahrens! sind.! Die! Fachbeiträge! für! den! südlichen!

Suchraum! „Letter! Bruch“,! für! den! Suchraum! „Stevede“! und! für! den!

Suchraum!„Letter!Görd“! (hier!Nachtrag!zum!Fachbeitrag)!beinhalten!

Ausschlussempfehlungen! für! einzelne! Teilflächen,! da! Verbotstatbe9

stände!gemäß!§!44!Bundesnaturschutzgesetz!(BNatSchG)!ausgelöst!

werden!und!Ausnahmen!von!diesen!gemäß!§!45!BNatSchG!nicht!mit!

hinreichender!Wahrscheinlichkeit!erfolgversprechend!umsetzbar!sind!

bzw.!den!Erhaltungszustand!der!Population!der!betroffenen!Art!nicht!

ohne!Verschlechterung!bewahren!würden.!Diese!Einschätzung!greift!

allerdings! nicht! automatisch! auf! die!Genehmigungsebene! durch,! so!

dass! der! Ausschluss! bestimmter! artenschutzfachlich! kritischer! Flä9

chen!das!Ergebnis!einer!Abwägung!vor!dem!Hintergrund!des!vorsor9

genden!Naturschutzes!ist.!

!

Bereits!auf!dieser!Planungsebene!war!erkennbar,!dass!an!mehreren!

Stellen,! insbesondere! im!Bereich!Flamschen!und!Stevede,!möglich9

erweise!auch! im!Bereich!Letter!Bruch!Konflikte!mit!nachgewiesenen!

Uhu9Vorkommen! nicht! auszuschließen! sind,! da! sich! Teile! von!Kon9

zentrationszonen! in! weniger! als! 1.000!m! zu! nachgewiesen!Horsten!

befinden.! Dies! wurde! in! den! artenschutzfachlichen! Gutachten! aus9

führlich! dokumentiert! und! geprüft.! Da! nach! aktuellen! Erkenntnissen!

damit!gerechnet!wird,!dass!die!Konflikte!vermieden!werden!können,!

wenn!die!Anlagen!genug!Bodenfreiheit!aufweisen! (so!dass!der!Uhu!

die!Rotoren! sicher! unterfliegen! kann)! und!wenn! keine!Gittermasten!

verwendet! werden! (erfahrungsgemäß! beliebte! Ansitzwarten! für! den!

Uhu),! werden! diese! Einschränkungen! als! textliche! Darstellungen! in!

den! Sachlichen! Teilflächennutzungsplan! Windenergie! übernommen!

um!so!die!Bedingungen! für! eine!Planvollziehbarkeit! zu! dokumentie9

ren.!

!

Die!westliche!Potenzialfläche!„Heubach“!wurde!aufgrund!erheblicher!

artenschutzfachlicher! Bedenken! des! Kreises! Coesfeld! und! der! im!

Regionalplanverfahren!sowohl!von!der!höheren!Landschaftsbehörde,!

den!Fachbehörden!(LANUV)!sowie!den!Naturschutzverbänden!vorge9

tragenen! Bedeutung! des! Korridors! für! den! landesweiten! Biotopver9

bund! ausgeschieden.! Die! nördliche! Hälfte! unterliegt! dem! Land9

schaftsschutz,! so! dass! hier! bereits! die! Erklärung! der! Fachbehörde!

ausreicht,!dort!Befreiungen!von!den!Bestimmungen!des!Landschafts9

schutzes!nicht!in!Aussicht!zu!stellen.!Darüber!hinaus!hat!sich!die!Un9

tere! Landschaftsbehörde! aber! insgesamt! zu! den! Flächen! dahinge9

hend!geäußert,!dass!sie!Teil!des!Biotopverbundes!entlang!des!Heu9

bachs!sind!und!daher!nicht!weiterverfolgt!werden!sollen.!Eine!vertie9

fende!Prüfung!käme!nur!dann!in!Betracht,!wenn!es!ansonsten!keine!

ausreichenden!Möglichkeiten! der!Darstellung! von!Konzentrationszo9
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nen! im!Stadtgebiet! gäbe.!Da! dies! zum! aktuellen!Planungsstand! of9

fensichtlich!nicht!der!Fall! ist,!macht!sich!der!Rat!der!Stadt!Coesfeld!

die!Bedenken!der!Landschaftsbehörde!zu!eigen!und!schließt!dies!aus!

Gründen!des!vorsorgenden!Umwelt9!und!Artenschutzes!als!Konzent9

rationszone!aus.!

!

Die! verbleibenden! und! in! den! sachlichen! Teilflächennutzungsplan!

übernommenen! 7! Konzentrationszonen! umfassen! insgesamt! rund!

940! ha.! Dabei! sind! die! „Altzonen“! bereits! berücksichtigt.! Außerdem!

wurden!die!Suchräume!abgerundet!bzw.!um!nicht!nutzbare!spitzwink9

lige!Flächen!reduziert.!940!ha!bieten!Raum!für!(rechnerisch)!rund!60!

Windkraftanlagen!(im!Mittel!15!ha!pro!Anlage,!die!Werte!sind!jedoch!

stark!abhängig!von!der!Größe!der!gewählten!Anlagentechnik!(Lärm9!

und! Turbulenzabstände),! ggf.! zu! beachtender! Selbstverpflichtungen!

der!Betreiber!gegenüber!Anwohnern,!ggf.!artenschutzfachlicher!Auf9

lagen! und! der! Flächenverfügbarkeit,! einschließlich! des! Nachweises!

von! Ausgleichsflächen).! Realistisch! bieten! die! Konzentrationszonen!

unter! Einbeziehung! von! Repoweringmaßnahmen! im! Altbestand!

Raum!für!40!bis!50!Windkraftanlagen.!!

!

Im!Einzelnen!stehen! in! folgenden!Zonen!keine!weiteren!städtebauli9

chen!Belange!entgegen!(von!Norden!nach!Süden):!

!

–! Zone!„Sirksfeld“!(in!Teilen!ehemals!„COE!56“!nach!altem!Ge9

bietsentwicklungsplan)! an! der! nordwestlichen! Stadtgrenze!

(Altzone)p!

–! Zone!„Goxel“!an!der!westlichen!Stadtgrenzep!

–! Zone!„Harle“!im!östlichen!Stadtgebiet!(Altzone,!ehemals!„COE!

04“!nach!Gebietsentwicklungsplan)p!

–! Zone!„Flamschen“!nördlich!und!im!unmittelbaren!Randbereich!

der! ehemaligen! Freiherr9vom9Stein9Kaserne,! heute! Industrie9

park!Nord.Westfalen,!aus!mehreren!Teilflächen!bestehend,!die!

im!räumlich9funktionalen!Zusammenhang!stehen,!im!östlichen!

Teil! eine! „Altzone“! (ehemals! „COE! 06“! nach!Gebietsentwick9

lungsplan)p!

–! Zone!„Stevede“!westlich!des!Industriepark!Nord.Westfalen!

–! Zone! „Letter!Görd“!östlich!des!Wahlers!Venn! im!Bereich!des!

Kettbaches,!am!südlichen!Rand!dieser!Zone! liegt!ein!Boden9

denkmal! (Jansburg)! und! ein! als! Biotop! geschütztes! Kleinge9

wässer,! die! aufgrund! der!Größenordnung! aus! der! Zone! her9

ausgenommen!sindp!!

–! Zone! „Östlich! Zuschlag“! südöstlich! der! ehemaligen! Kaserne!

bzw.! östlich! des! ehemals! als! Standortübungsplatz! genutzten!

Waldgeländes!Zuschlag!
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–! Zone! „Letter! Bruch“! unmittelbar! südlich! an! die! Zone! „Östlich!

Zuschlag“!angrenzend!und!bis!zur!südlichen!Stadtgrenze! rei9

chend!

–! Zone! „Lette“! (ehemals! „COE! 07“)! an! der! südöstlichen! Stadt9

grenze,!östlich!des!Stadtteils!Lette!(die!Bezeichnung!weist!auf!

eine! „Altzone“! hin,! die! in! der! Vergangenheit! nach! den! Eig9

nungsbereichen! des! damaligen! Gebietsentwicklungsplans!

nummeriert!wurden).!

!

Alle!Zonen!sind!erschlossen!bzw.! können!vom!vorhandenen!Wege9

netz!erschlossen!werden.!!

!

Die! Frage! der! Netzanschlussmöglichkeit! kann! auf! dieser! Planungs9

ebene!nicht!beantwortet!werden,!da!dies!schlussendlich!von!der!an9

zuschließenden! Leistung! abhängt.! Die! Größenordnung! der! Flächen!

lässt! allerdings! vermuten,! dass! eine! Netzeinspeisung! wirtschaftlich!

möglich!sein!wird.!

!

Gemäß! dem! Energieatlas! NRW! liegt! die!mittlere!Windgeschwindig9

keit! im!Bereich!der!Potenzialflächen! in!einer!Höhe!von!100!m!über9

wiegend! in! einer!Größenordnung! von! 6!m/s,! die! gemeinhin! für! den!

Betrieb!von!Windkraftanlagen!der!Multimegawatt9Klasse!geeignet!ist.!

Nach!dem!Referenzertragsmodell!der!EEG9Novelle!2016!(Veröffentli9

chung! der! Eckpunkte! durch! das! Bundeswirtschaftsministerium! am!

15.02.1016)! gelten! 6,45! m/s! in! einer! Höhe! von! 100! m! als! „100%9

Referenzstandort“.! Im!Stadtgebiet! ist! daher! damit! zu! rechnen,! dass!

möglichst!hohe!Windkraftanlagen!gebaut!werden.!

!

!

!

10! Indizien!für!den!Nachweis!des!„substanziellen!
Raums“!

Mit! dem! Teilflächennutzungsplan! „Windenergie“! verfolgt! die! Stadt!

Coesfeld! das! Ziel,! die!Nutzung! der!Windenergie! im!Stadtgebiet! auf!

bestimmte!Bereiche!zu!konzentrieren.!Damit!schränkt!die!Stadt!Coes9

feld!die!Möglichkeiten,!Windkraftanlagen! im!Außenbereich!zu!errich9

ten,! bewusst! ein.! Gemäß! der! höchstrichterlichen! Rechtsprechung!

darf!sich!die!Darstellung!von!Konzentrationszonen!für!die!Windener9

gienutzung!dabei!nicht! in!einer!Alibifunktion!erschöpfen*.!Es! ist!viel9

mehr! nachzuweisen,! dass! für! die! Nutzung! der! regenerativen! Ener9

giequelle! „Wind“! auch! unter! Berücksichtigung! der! steuernden! Pla9

nung!der!Stadt!substanziell!Raum!verbleibt.!!

!

Für!den!Nachweis,!ob!damit!substanziell!Raum!belassen!wurde,!gibt!

*! z.B.!BVerwG,!Urteil!vom!

17.12.2012,!Az.!4!C!15.01!
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es!bis!heute!kein!allgemeingültiges!Maß!bzw.!ein!allgemein!verbindli9

ches!Modell.!Diese!Frage!ist!jeweils!nach!den!Umständen!des!Einzel9

falls! zu! beantworten.! Es! erfolgte! eine! Gesamtschau! aller! aussage9

kräftigen!Indizien.!Im!Ergebnis!wird!mit!der!vorliegenden!Planung!der!

Windenergie!substanziell!Raum!gegeben.!!

Insgesamt!werden!rund!940!ha!für!die!Nutzung!der!Windenergie!vor9

geschlagen.!Dies!entspricht!ca.!6,7%!des!Stadtgebietes!(rund!14.142!

ha).! Aufgrund! der! im! Stadtgebiet! anzunehmenden! objektiv! nicht!

nutzbaren! Flächen! für! die! Windenergienutzung! (harte! Tabukriterien!

sowie! als! Innenbereiche! nicht! dem! Außenbereich! zugehörige! Flä9

chen)! sind! nur! rund! 52%! der! Stadtgebietsfläche! überhaupt! nutzbar!

(7.366!ha)!Davon!macht!die!der!Windenergie!zur!Verfügung!gestellte!

Fläche!rund!13%!aus.!Hält!man!sich!vor!Augen,!dass!Gebäude9!und!

Betriebsflächen!auch!bei!etwa!9%! liegen!und!Waldflächen!16%!des!

Stadtgebiets! ausmachen,! ist! unabhängig! von! der! Raumwirksamkeit!

moderner!Windparks!schon!aufgrund!der!Fernwirkung,!der!Flächen9

anteil!als!Stadtbild9prägend!zu!bezeichnen.!Gemessen!an!dem!vom!

OVG!NRW!im!„Haltern9Urteil“!erwähnten!Orientierungswert!von!10%!

ist!der!Flächenanteil!der!Konzentrationszonen!mehr!als!ausreichend.!

!

Hinsichtlich! der! Leistung! regenerativer! Energien! im! Stadtgebiet! ist!

festzustellen,! dass! bereits! 2014! von! den! rund! 271.000!

MWh/Jahresstromverbrauch!40%!regenerativ!erzeugt!wurden.!Wenn!

man! auf! den!Potenzialflächen! ca.! 40!WEA!mit! einer! Jahresleistung!

von!6.000!MW/h! installiert,!wäre!die!Windenergie! in!der!Lage,!deut9

lich!mehr!als!den!Eigenbedarf!der!Stadt!an!Strom!zu!erzeugen.!

!

Die! in! der! Potenzialflächenanalyse! zugrunde! gelegten! Tabukriterien!

sind!nach!allgemein!anerkannten!Maßstäben!eher!zurückhaltend!ge9

wählt,! so! dass! auch! dies! ein! Hinweis! darauf! ist,! dass!mehr! Fläche!

ohnehin!nicht!zur!Verfügung!stehen!würde.!!

!

!

!

11! Auswirkungen!der!Planung!auf!sonstige!Belange!
Bei! der! Potenzialflächenanalyse! wurden! die! Belange! anderer! Pla9

nungsträger,! insbesondere! des! Denkmalschutzes,! der! Träger! der!

Leitungs9! und! Verkehrsinfrastruktur! und! des! Naturschutzes! durch!

faktische! und! vorsorgende! Tabuzonen! bereits! beachtet.! Auch! der!

Immissionsschutz! hat! großzügig! Berücksichtigung! gefunden.! Detail9

liertere!Prüfungen!sind!der!Einzelstandortplanung!bzw.!dem!immissi9

onsrechtlichen!Genehmigungsverfahren!vorbehalten,!da!erst!dort!der!

Eingriffsverursacher! näher! definiert! wird.! Zur! Berücksichtigung! der!

Umweltbelange!siehe!Teil!B!„Umweltbericht“.!
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!

Die!Belange!des!Bodenschutzes!gemäß!§!1a!Abs.!2!BauGB!werden!
durch!den!sachlichen!Teilflächennutzungsplan! „Windenergie“!beach9

tet.! Durch! die! Konzentration! der! Windenergienutzung! auf! wenige!

Standorte!wird!dem!sparsamen!Umgang!mit!Boden!Rechnung!getra9

gen!(geringerer!Aufwand!an!Leitungs9!und!Zufahrtswegen).!Altlasten!
bzw.! Altstandorte! sind! im! Altlastenkataster! des! Kreises! Coesfeld!
innerhalb!der!Konzentrationszone!„Flamschen“! (Kennung!1699Co30)!

und!im!südwestlichen!Bereich!der!Konzentrationszone!„Letter!Bruch“!

(Kennung!1689Co29)!verzeichnet.!In!beiden!Fälle!handelt!es!sich!um!

noch! nicht! näher! bewertete! Verdachtsflächen! (Flamschen:! ehemali9

ger! Flugplatz! Stevede,! Letter! Bruch:! ehemaliger! Flugplatz! Letter!

Bruch).! Soweit! künftig! konkrete! Anlagenstandorte! diese! Verdachts9

flächen! tangieren,! ist! im! Vorfeld! eine! Gefährdungsabschätzung!

durchzuführen.!

!

Die!Belange!des!GrundwasserV!und!Gewässerschutz! sind! im!Be9
reich!der!Konzentrationszone!Letter!Bruch!und!Östlich!Zuschlag!(süd9

licher!Teil)!betroffen!(vgl.!Darstellung!dieser!Freiraumfunktion!im!Re9

gionalplan!Münsterland).!Dort!befinden!sich!Wasserfassungsgebiete.!

Im! Rahmen! der! Potenzialflächenanalyse! wurde! dies! berücksichtigt,!

indem!die!dort!ausgewiesenen!Wasserschutzzonen!I!und!II!von!vorn9

herein! als! hartes! Tabu! aus! der!Planung! ausgenommen!wurden.! Im!

Bereich!der!Brunnengalerie!Kannebrocksbach! ist! zukünftig!mit!einer!

Erweiterung!zu!rechnen.!Im!Umkreis!von!200!m!um!die!heutige!Was9

serschutzzone!II!(heute!Teil!der!Wasserschutzzone!III)!besteht!daher!

aufgrund! der! Standortgebundenheit! der! hier! besonders! ergiebigen!

Trinkwasserreserven!ein!erhöhter!Abstimmungsbedarf!mit!dem!Was9

serversorger,!soweit!hier!konkrete!Standorte!geplant!werden.!!

Trinkwasservorkommen! können! durch! den! Aufschluss! von! Grund9

wasserleitern!beim!Fundamentbau!oder!durch!Eintrag!wassergefähr9

dender! Stoffe! im! Fall! einer! Havarie! gefährdet! werden.! Weitere!

Schutzmaßnahmen! in! den! erweiterten! Schutzzonen! sind! daher! vor!

allem!standortabhängig.!!

Aufgrund! der! geringen! Gründungstiefe! von! Windkraftanlagen! (2,70!

bis! 3,00! m,! Pfahlgründungen! sind! nur! selten,! z.B.! bei! Karst9

Untergründen,!erforderlich)!kann!durch!die!Wahl!von!Standorten!mit!

ausreichender! Grundwasserleiter9Überdeckung! bereits! eine! erhebli9

che!Minimierung!möglicher!Konflikte!erreicht!werden.!Darüber!hinaus!

sind!Auflagen!bzw.!Verbote!zum!Einsatz!wassergefährdender!Stoffe!

(insbesondere! Kühlmitte! und! Hydrauliköle)! in! den!Windkraftanlagen!

im!Genehmigungsverfahren!denkbar.!Der!Einsatz!getriebeloser!Anla9

gen! (kein! Getriebeöl),! sogenannte! „Trockentransformatoren“! (kein!

Transformatorenöl)! und,! Auffangwannen! und! erhöhte! Brandschutz9
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auflagen!sind!Beispiele!für!technische!Gefährdungsminimierung.!Zum!

Stand!der!Technik!gehören!auch!schnell!abbaubare!Hydrauliköle!und!

Schmiermittel.!Um! im!Genehmigungsverfahren!entsprechende! Infor9

mationen!zum!Gefährdungspotenzial!zu!erhalten,!sind!ggf.!geohydro9

logische! Gutachten! beizubringen.! Die! Vorgehensweise! in! diesem!

Sachlichen! Teil9FNP! entspricht! den! Empfehlungen! des! aktuellen!

Windenergieerlasses! (2015)! im!Kapitel! 8.2.3.2! „Wasserschutzgebie9

te“.!

!

Die! Bewertung! kulturlandschaftlicher! Belange! erfolgt! über! die!
Tabukriterien!nur! sehr!eingeschränkt,! da!dies! immer!eine!Einzelfall9

frage! ist,!die!sehr!stark!von!der! tatsächlichen!baulichen!Ausprägung!

konkreter!Windkraftanlagen9Standorte! abhängig! ist! (genauer! Stand9

ort,!ggf.! in!Sichtachsen,!Sichtbarkeit!unter!Berücksichtigung!von!An9

lagenhöhe!und! topographischer!Situation).!Einen!allgemeinen!Über9

blick!über!kulturlandschaftliche!Werte!liefert!der!„Kulturlandschaftliche!

Fachbeitrag! zum! Regionalplan! Münsterland“,! der! vom! Landschafts9

verband!Westfalen9Lippe!erarbeitet!wurde!(korrigierte!Fassung!Stand!

2013).!!
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!

!

Der!vorstehende!Ausschnitt!aus!dem!kulturlandschaftlichen!Fachbei9

trag! zeigt! kulturlandschaftlich! bedeutsame! Bereiche.! Die! grüne!

Schraffur!steht!dabei! für!die!Fachsicht!Archäologie,!die!rote!Schräg9

schraffur! für!die!Fachsicht!Denkmalpflege!und!die! flächig!ocker!dar9

gestellten!Bereiche!sind!aus!Gründen!der!Landschaftskultur!bedeut9

sam.!Darüber!hinaus!werden!einzelne!Objekte!besonders!Hervorge9

hoben.!Als!rote!Punkte!markiert!z.B.!Haus!Loburg,!Die!Windmühle!in!

Lette!aber!auch!das!moderne!Gebäudeensemble!der!Firma!Ernsting.!

Um!Haus!Loburg!und!die!Mühle! in!Lette!sind!Flächen!mit!bedeutsa9

men!Sichtbeziehungen!auf!diese!Objekte!mit!einer!roten!Umrahmung!

deutlich!gemacht.!

Eine!Überlagerung!der!Konzentrationszonen!mit!diesen!bedeusamen!

Kulturbereichen!zeigt,!dass!die!Altzonen!Flamschen,!Harle!und!Lette!

sich! mit! verschiedenen! kulturlandschaftlich! bedeutenden! Bereichen!

überlagern.!Diese!Überlagerung!wurde!auf!der!Ebene!der!Regional9

planung!bereits!abgewogen!und!durch!Darstellung!von!Vorranggebie9
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ten! für!die!Windenergienutzung!zugunsten!des!Klimaschutzes!durch!

regenerative!Energiegewinnung!entschieden.!

!

Von! den! Konzentrationszonen,! die! nicht! gleichzeitig! Vorranggebiet!

der!Regionalplanung!sind,!überlagern!nur!die!Zonen!Letter!Görd,!der!

südliche!Teil!von!Östlich!Zuschlag!und!Letter!Bruch!einen!aus!archä9

ologischen! Aspekten! heraus! kulturlandschaftlich! bedeutenden! Be9

reich.! Es! handelt! sich! hier! um! die!Merfelder! Niederung,! in! der! ver9

schiedene! archäologische!Funde!Zeugnis! für! eine! frühe! und! dauer9

hafte!Besiedlung!ablegen.!Gemäß!dem!kulturlandschaftlichen!Fach9

beitrag!ist!folgendes!zu!beachten:!„Die!Merfelder!Niederung!zeichnet!

sich! durch!eine! äußert! hohe!Fundplatzdichte! aus.!Sie! ist! aber! nicht!

nur! wegen! der! von! Menschenhand! geschaffenen! archäologischen!

Relikte!von!Bedeutung.!Die!feuchten!Böden!der!Merfelder!Niederung!

sind!als!wichtiges!achäobotanisches!Archiv!anzusehen.“!

!

Es!ist!davon!auszugehen,!dass!die!Errichtung!von!Windrädern!in!den!

Konzentrationszonen,!die!eine!Fundamenttiefe!von!2!bis!3!m!haben!

und!nach!Ende!der!Betriebszeit!von!ca.!20!bis!25!Jahren!rückstands9

frei!wieder!entfernt!werden!können.!Diese!archäologische!Bedeutung!

nicht! nachhaltig! negativ! beeinflussen! werden.! Gegebenenfalls,! und!

das! wäre! eine! Auflage! im! Rahmen! der! immissionsrechtlichen! Ge9

nehmigung,!ist!es!sinnvoll,!bei!den!Fundamentarbeiten!Fachleute!des!

Landschaftsverbandes!hinzu!zu!ziehen,!um!z.B.!erkennbare!Boden9

verfärbungen!oder!Fundstücke!fachlich!sicher!zu!identifizieren.!

!

!

12! Klimaschutz!
Mit!der!Darstellung!von!Konzentrationszonen!für!die!Windenergie! im!

Flächennutzungsplan!werden!die!Belange!des!Klimaschutzes!unter9

stützt! und! durch! die! Nutzung! von! regenerativen! Energien!Maßnah9

men!gegen!die!Folgen!des!Klimawandels!umgesetzt.!

!
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[B]1Umweltbericht1
#
Gemäß#§#2#Abs.#4#i.V.m#§#1#Abs.#6#Nr.#7#und#§#1a#BauGB#ist#für#den#
Sachlichen#Teilflächennutzungsplan#Windenergie# (STFNP)#eine#UmN
weltprüfung#erforderlich.#Die#Inhalte#werden#im#vorliegenden#UmweltN
bericht#als#Bestandteil#der#Begründung#dokumentiert.##
Inhaltlich#und# in#der#Zusammenstellung#der#Daten#orientiert#sich#der#
Umweltbericht#an#den#Vorgaben#der#Anlage#zu#den#§§#2#Abs.#4#und#
2a#BauGB.#Auf#der#Ebene#der#Flächennutzungsplanung#ist#der#Fokus#
der# Untersuchung# auf# die# Änderungsinhalte# der# FlächennutzungsN
planNDarstellung#zu#lenken.#Fragen#zu#technischen#Details#oder#mögN
lichen#konkreten#Anlagestandorten#werden#abschließend#erst#auf#der#
Ebene#der#Genehmigungsplanung#zu#erörtern#sein.##
#
Die# Beachtung# der# Umweltbelange# im# Rahmen# der# vorliegenden#
FNPNÄnderung# erfolgte# in# einem# abgestuften# UntersuchungsN# und#
Abstimmungsprozedere:#
#
1.#Bearbeitungsschritt#
Im#ersten#Schritt#erfolgte#eine#„Potenzialflächenanalyse“.#Alle#städteN
baulichen#wie#auch#umweltbedeutsamen#planungsrelevanten#VorgaN
ben#sind#als#harte#bzw.#weiche#Tabukriterien#für#das#gesamte#StadtN
gebiet# in# diesen# Plan# eingeflossen.# Im# Ergebnis# verblieben# an# 9#
Standorten# keine# TabuNRestriktionen,# so# dass# diese# Flächen# als#
„Suchräume“#in#die#weitere#Abstimmung#gebracht#wurden.#
#
2.#Bearbeitungsschritt# #
Im#Weiteren# erfolgten# verschiedene#Abstimmungen.# Im#Rahmen# eiN
ner# Abstimmung# mit# der# Unteren# Landschaftsbehörde# wurden# aus#
der# fachbehördlichen#Kenntnis# die#Suchbereiche# qualifiziert,#was# im#
STFNP# zum# Ausschluss# der# westlichen# Fläche# „Heubach“# geführt#
hat.#
##
3.#Bearbeitungsschritt#
Der# dritte# Bearbeitungsschritt# ist# die# aufgrund# rechtlicher# Vorgaben#
erforderliche#artenschutzrechtliche#Erfassung#der# durch#die#Planung#
potenziell#betroffenen#flugfähigen,#sog.#planungsrelevanten#Arten.#Die#
Artenschutzfachbeiträge#sind#Bestandteile#dieses#Planverfahrens.#Die#
wesentlichen# Ergebnisse# der# für# alle# Suchbereiche# erarbeiteten# ArN
tenschutzbeiträge# fließen# in# den# Umweltbericht# ein.# Im# Detail# wird#
jedoch#auf# die#entsprechenden#Gutachten#und#Stellungnahmen#verN
wiesen:#
#
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#
#
Konzentrationszone1(Altzone)1Sirksfeld1

•# LAB,# Büro# für# LandschaftsN# und# Freiraumplanung# GbR# (NoN
vember# 2015):# Teilflächennutzungsplan# „Windenergie“# der#
Stadt#Coesfeld#–#Altzone#Sirksfeld.#Artenschutzgutachten.#BoN
chum.#

#
Konzentrationszone1Goxel1

•# Ecoda# Umweltgutachten# GbR# (Februar# 2015):# AvifaunistiN
sches# Gutachten# zu# einer# Windenergieplanung# im# Bereich#
des#Suchraumes#I#(Goxel)#auf#dem#Gebiet#der#Stadt#Coesfeld#
(Kreis#Coesfeld).#Dortmund.#

•# Ecoda# Umweltgutachten# GbR# (Oktober# 2015):# ArtenschutzN
fachliche# Stellungnahme# zu# den# Windenergieplanungen# in#
den# Suchräumen# Goxel,# östlich# Zuschlag# und# Letter# Bruch.#
Münster.#
#

Konzentrationszone1Flamschen1einschließlich1Altzone1
•# Echolot# GbR# (Dezember# 2015):# Untersuchung# zur# FlederN

mausfauna#anlässlich#der#Errichtung#von#Windkraftanlagen#in#
Coesfeld,# Flamschen# (Konzentrationszone# VI).# Endbericht.#
Münster.#

•# LAB,# Büro# für# LandschaftsN# und# Freiraumplanung# GbR# (NoN
vember# 2015):# Teilflächennutzungsplan# „Windenergie“# der#
Stadt# Coesfeld# –# Altzone# Flamschen.# Artenschutzgutachten.#
Bochum.#

•# öKon#GmbH#(Juli#2013):#Windpark#„CoesfeldNFlamschen“.#ArN
tenschutzrechtliche#Prüfung#„Vögel“,#Münster.#

•# #öKon# GmbH# (Februar# 2016):# Artenschutzrechtliche# Prüfung#
(Stufe# II)# zur# Artgruppe# der# Vögel.# Potenzieller# WindeigN
nungsbereich#„COE#VI“.#Münster.#

•# öKon# GmbH# (Juni# 2015):# Potenzielle# Windeignungsbereiche#
„Coesfeld#Flamschen“.#Überprüfung#eines#signifikant#erhöhten#
Tötungsrisikos#durch#ein#UhuNHöhenflugmonitoring.#Nachtrag#
zur#artenschutzrechtlichen#Prüfung.#Münster.#

#
Konzentrationszone1Stevede1

•# Ecoda# Umweltgutachten# GbR# (April# 2016):# Avifaunistisches#
Fachgutachten# zu# einer#Windenergieplanung# im#Bereich# des#
Suchraumes#V#(Stevede)#auf#dem#Gebiet#der#Stadt#Coesfeld#
(Kreis#Coesfeld).#Dortmund.#

# #
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•# Ecoda# Umweltgutachten# GbR# (Oktober# 2015):# ArtenschutzN
fachliche# Stellungnahme# zu# den# Windenergieplanungen# in#
Stevede.#Dortmund.#
#

Konzentrationszone1Letter1Görd1
•# Schmal# +# Ratzbor# (Mai# 2016):# Artenschutzrechtlicher# FachN

beitrag#(ASP)#zur#geplanten#Errichtung#und#Betrieb#von#WindN
energieanlagen# im#Umfeld# des# Suchraumes# X# für# die#WindN
energie# „östlich#Wahlers#Venn“# im#Stadtgebiet# von#Coesfeld,#
Kreis#Coesfeld,#NordrheinNWestfalen.#Lehrte.#

•# Schmal#+#Ratzbor#(August#2016):#FFHNVerträglichkeitsprüfung#
(FFHNVP)# zur# geplanten# Errichtung# und# Betrieb# von# sieben#
Windenergieanlagen# in#der#Konzentrationszone# „Letter#Görd“#
im# Stadtgebiet# von# Coesfeld,# Kreis# Coesfeld,# NordrheinN
Westfalen.#Lehrte.#
#

Konzentrationszone1Letter1Bruch/1östlich1Zuschlag1
•# Ecoda# Umweltgutachten# GbR# (Februar# 2015):# AvifaunistiN

sches# Fachgutachten# zu# einer# Windenergieplanung# im# BeN
reich# des# Suchräume# XI# (östlich# Zuschlag)# und# XIII# (Letter#
Bruch)# auf# dem#Gebiet# der# Stadt# Coesfeld# (Kreis# Coesfeld).#
Dortmund.#

•# Ecoda# Umweltgutachten# GbR# (Oktober# 2015):# ArtenschutzN
fachliche# Stellungnahme# zu# den# Windenergieplanungen# in#
den# Suchräumen# Goxel,# östlich# Zuschlag# und# Letter# Bruch.#
Münster.#

#
Konzentrationszone1(Altzone)1Lette1

•# LAB,# Büro# für# LandschaftsN# und# Freiraumplanung# GbR# (NoN
vember# 2015):# Teilflächennutzungsplan# „Windenergie“# der#
Stadt# Coesfeld# –# Altzone# Lette.# Artenschutzgutachten.# BoN
chum.#

#
Konzentrationszone1(Altzone)1Harle1

•# LAB,# Büro# für# LandschaftsN# und# Freiraumplanung# GbR# (NoN
vember# 2015):# Teilflächennutzungsplan# „Windenergie“# der#
Stadt# Coesfeld# –# Altzone# Harle.# Artenschutzgutachten.# BoN
chum.#

1
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Darüber# hinaus# liegt# für# die# Aufstellung# des# sachlichen# TeilflächenN
nutzungsplanes# Windenergie# eine# gesamtgutachterliche# StellungN
nahme# hinsichtlich# kumulierender# Wirkungen*# vor.# Die# Ergebnisse#
des#Gutachtens#fließen#in#den#Umweltbericht#in#die#jeweiligen#Kapitel#
„Wechselwirkungen# zwischen# den# Schutzgütern“# der# betrachteten#
Konzentrationszonen#ein.#
1
#
11 Beschreibung1des1Vorhabens1und1der1UmweltschutzQ

ziele1
•# Vorhaben1
Mit# dem# Sachlichen# Teilflächennutzungsplan#Windenergie# sollen# im#
Stadtgebiet# von# Coesfeld# insgesamt# 9,# teils# mehrkernige# Zonen# für#
die# konzentrierte# Nutzung# der# Windenergie# dargestellt# werden.# Die#
einzelnen# Konzentrationszonen# können# der# nachfolgenden# Tabelle#
entnommen#werden.#
#

Tab.#1:#Übersicht#über#die#bisherigen#und#die#geplanten#Windkonzentrationszonen.#

Bezeichnung1 Flächen1„alt“1(ha)1 Fläche1„neu“1(ha)1
Sirksfeld# 24,5# 24,5#
Goxel# N# 27,9#
Flamschen# 109,1# 158,2#
Stevede# N# 44,2#
Letter#Görd# N# 151,3#
Letter#Bruch# N# 208,2#
Östlich#Zuschlag# N# 62,2#
Lette# 164,0# 164,0#
Harle# 101,0# 101,0#

Gesamt1 398,6# 941,5#
#

Durch#die#Darstellung#von#Konzentrationszonen#für#die#WindkraftnutN
zung#wird#diese#Nutzung#in#der#Landschaft#zulässig.#Die#Anzahl#und#
die#konkreten#Standorte#sowie#die#technischen#Details#(Höhe,#RotorN
durchmesser#etc.)#der#Windkraftanlagen#und#damit#auch#die#„DimenN
sionen“#des#Eingriffs,#werden#erst# im#Rahmen#der#Detailplanung#zur#
Genehmigung# konkretisiert.# Daher# wird# bei# der# Bewertung# der#WirN
kungen#auf#der#vorliegenden#Planungsebene#von#folgenden#FlächenN
größen#pro#3NMWNAnlage#als#Richtwerte#ausgegangen**:#
#
–# Fundament# 450#qm#
–# Kranstellfläche# 1.800#qm#
–# Zuwegung# 300#qm#
# Gesamt# 2.550#qm##

*# LAB,#Büro#für#LandschaftsN#und#
Freiraumplanung#GbR#(April#
2016):#sachlicher#
Teilflächennutzungsplan#
„Windenergie“#der#Stadt#
Coesfeld.#
Gesamtgutachterliche#
Stellungnahme#hinsichtlich#
kumulierender#Wirkungen.#
Abschlussbericht,#Bochum.#

**# Leitfaden#Rahmenbedingungen#
Für#Windenergieanlagen#auf#
Waldflächen#in#NordrheinN
Westfalen,#MKULNV#2012.#
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#
Im# Rahmen# der# nachfolgenden# Prüfung# wird# davon# ausgegangen,#
dass#je#Anlage#maximal#rund#2.550#qm#Fläche#beansprucht#wird.#
#
•# Umweltschutzziele1
Für# die# Stadt# Coesfeld# liegen# rechtskräftige# Landschaftspläne# vor.#
Landschaftsrechtliche# Vorgaben# hieraus# wurden# bereits# in# die# BeN
trachtung# der# Tabuflächenanalyse# eingearbeitet.# Darüber# hinaus#
werden#auf#den# im#Folgenden#genannten#Gesetzen#bzw.#Richtlinien#
basierende# Vorgaben# inhaltlich# bei# der# Betrachtung# der# einzelnen#
Schutzgüter#konkretisiert.#
#

Tab.#2:#Beschreibung#der#Umweltschutzziele.#

Umweltschutzziele1
Mensch1 Hier# bestehen# fachliche#Normen,# die# insbesondere# auf# den#Schutz# des#Menschen# vor#

Immissionen#(z.B.#Lärm)#und#gesunde#WohnN#und#Arbeitsverhältnisse#zielen#(z.B.#BauN
gesetzbuch,#TA#Lärm,#DIN#18005#Schallschutz#im#Städtebau).##
Bezüglich# der# Erholungsmöglichkeit# und# Freizeitgestaltung# sind# Vorgaben# im# BaugeN
setzbuch# (Bildung,#Sport,#Freizeit#und#Erholung)#und# im#Bundesnaturschutzgesetz# (ErN
holung#in#Natur#und#Landschaft)#enthalten.#

Biotoptypen,1
Tiere1und1PflanQ
zen,1Biologische1
Vielfalt,1ArtenQ1
und1BioQ
topschutz1

Die# Berücksichtigung# dieser# Schutzgüter# ist# gesetzlich# im# Bundesnaturschutzgesetz,#
dem#Landschaftsgesetz#NordrheinNWestfalen,#dem#Bundeswaldgesetz#und#dem#LandesN
forstgesetz#NRW#und# in#den#entsprechenden#Paragraphen#des#Baugesetzbuches# (u.a.#
zur#Sicherung# der# LeistungsN# und#Funktionsfähigkeit# des#Naturhaushalts# und# der# TierN#
und#Pflanzenwelt#einschließlich#ihrer#Lebensstätten#und#Lebensräume#sowie#Erhalt#des#
Walds#wegen#seiner#Bedeutung# für#die#Umwelt#und#seiner#ökologischen,# sozialen#und#
wirtschaftlichen#Funktion)#sowie#der#Bundesartenschutzverordnung#vorgegeben.#Weitere#
Auskünfte#geben#die#Fachinformationssysteme#des#Landesamts# für#Natur,#Umwelt#und#
Verbraucherschutz#(LANUV).#

Boden1und11
Wasser1

Hier# sind# die# Vorgaben# des#Bundesnaturschutzgesetzes,# des#BundesN# und# LandesboN
denschutzgesetzes#(u.a.#zum#sparsamen#und#schonenden#Umgang#mit#Grund#und#BoN
den,# zur# nachhaltigen# Sicherung# oder# Wiederherstellung# der# Bodenfunktionen),# der#
Bundesbodenschutzverordnung# und# bodenschutzbezogene# Vorgaben# des# BaugesetzN
buches# (z.B.# Bodenschutzklausel)# sowie# das# Wasserhaushaltsgesetz# und# das# LanN
deswassergesetzes#(u.a.#zur#Sicherung#der#Gewässer#zum#Wohl#der#Allgemeinheit##und#
als#Lebensraum#für#Tier#und#Pflanze)#die#zu#beachtenden#gesetzlichen#Vorgaben.#

Landschaft1 Die# Berücksichtigung# dieses# Schutzguts# ist# gesetzlich# im# Bundesnaturschutzgesetz,#
dem#Landschaftsgesetz#NRW# (u.a.# zur# Sicherung# der# Vielfalt,# Eigenart# und#Schönheit#
sowie# des# Erholungswertes# der# Landschaft)# und# in# den# entsprechenden# Paragraphen#
des#Baugesetzbuches#vorgegeben.#

Luft1und11
Klimaschutz1

Die#Erfordernisse#des#Klimaschutzes#sind# im#Rahmen#der#Bauleitplanung#zu#beachten#
und# in# der# Abwägung# zu# berücksichtigen# (u.a.# „Klimaschutzklausel“# gem.# §# 1a(5)#
BauGB).#
Des#Weiteren#ist#zur#Erhaltung#einer#bestmöglichen#Luftqualität#und#zur#Vermeidung#von#
schädlichen# Umwelteinwirkungen# die# Vorgaben# des# Bundesimmissionsschutzgesetzes#
und# der# Technischen# Anleitung# (TA)# Luft# zu# beachten.# Indirekt# enthalten# über# den#
Schutz# von# Biotopen# das# Bundesnaturschutzgesetz# und# direkt# das# Landschaftsgesetz#
NRW#Vorgaben#für#den#Klimaschutz.#
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Umweltschutzziele1
KulturQ1und11
Sachgüter1

BauN#oder#Bodendenkmale#sind#durch#das#Denkmalschutzgesetz#unter#Schutz#gestellt.#
Der#Schutz#eines#bedeutenden,#historischen#OrtsN#und#Landschaftsbilds# ist# in#den#entN
sprechenden#Paragraphen#des#Baugesetzbuches#bzw.#des#Bundesnaturschutzgesetzes#
vorgegeben.#

#
#
21 Übernahme1bestehender1Konzentrationszonen1
Im# Rahmen# der# vorliegenden# Überarbeitung# der# bisherigen# PlaN
nungsziele#zur#Nutzung#der#Windenergie#der#Stadt#Coesfeld,# ist# zur#
Übernahme# bestehender# Konzentrationszonen# eine# Abschätzung#
artenschutzrechtlicher#Konflikte#erforderlich#(Artenschutzprüfung,#StuN
fe#I).#Dies#gilt#auch,#wenn#die#bestehenden#Altzonen#bereits#im#RegiN
onalplan,# sachlicher#Teilplan#Energie,#als#Vorranggebiete#dargestellt#
und#demnach#im#Rahmen#der#Anpassung#an#die#Ziele#der#RaumordN
nung#gem.#§#1#Abs.#4#BauGB# in#den#Flächennutzungsplan#zu#überN
nehmen#sind.#Eine#weiterführende#artenschutzfachliche#Prüfung#(StuN
fe#II)#ist#jedoch#nur#dann#durchzuführen,#wenn#im#Rahmen#der#Stufe#I#
Konfliktpotentiale# ermittelt# wurden,# die# auf# der# nachgelagerten# PlaN
nungsN# bzw.# Genehmigungsebene# nicht# durch# entsprechende# VerN
meidungsN# und/# oder# vorgezogene# Ausgleichsmaßnahmen# gelöst#
werden#können.#
In#diesem#Sinne#sind# für#die#bereits#mit#Windkraftanlagen#bestandeN
nen# Flächen#Sirksfeld,#Flamschen# (Teilbereiche),#Lette# und#Harle#
Artenschutzprüfungen#der#Stufe#I#erstellt#worden#(vgl.#Liste#der#ArtenN
schutzgutachten,#S.#27#ff).#
#
Im# Ergebnis# sind# tiefergehende# Analysen# im# Sinne# einer# ArtenN
schutzprüfung# „Stufe# II“# für#die#Übernahme#der#Altzonen#nicht#erforN
derlich,# da# keine# entsprechenden# Konfliktpotentiale# absehbar# sind,#
die#auf#der#nachfolgenden#Ebene#einer#Planumsetzung#entgegensteN
hen.#Es#kann#angenommen#werden,#dass#bei#einem#potentiellen#ErN
satz#alter#WEA#durch#neue#Anlagen#auf#der#verbindlichen#PlanungsN
ebene# bzw.# der# Genehmigungsebene# keine# artenschutzrechtlichen#
Verbotstatbestände# gegenüber# planungsrelevanten# Vogelarten# vorN
bereitet# werden,# die# nicht# durch# besondere# SchutzN,# VermeidungsN#
und/# oder# vorgezogene# Ausgleichsmaßnahmen# (CEFNMaßnahmen)#
vermieden# werden# können.# Verstöße# gegen# den# §# 44# Abs.# 1#
BNatSchG#sind#nicht#zu#erwarten.#AnlageN#und#baubedingte#AuswirN
kungen#im#Rahmen#des#Repowering#können#i.d.R.#durch#eine#angeN
passte#Standortwahl#oder#auch#eine#Baufeldräumung#außerhalb#der#
BrutN# und# Aufzuchtzeiten,# d.h.# zwischen# dem# 01.10.# und# dem# 28./#
29.02.#eines#jeden#Jahres#vermieden#werden.##
#
# #
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Bei#der#Gruppe#der#Fledermäuse#sind#artenschutzrechtliche#VerbotsN
tatbestände#ebenfalls#nicht#zu#erwarten,#da#diese#i.d.R.#durch#standN
ortspezifische# Anpassungen# der# Betriebszeiten# (Abschaltszenarien)#
von#WEA#vermieden#werden#können.#
Arten# innerhalb# der#Gruppe#der#Amphibien# und#Reptilien# sind# i.d.R.#
durch#den#Bau#von#WEA#aufgrund#des#punktuellen#Eingriffes#nicht#in#
erheblichem#Maße#betroffen.#Der#ökologische#Kenntnisstand#ist#hoch,#
so#dass#auch#entsprechende#VermeidungsN#bzw.#(vorgezogene)#AusN
gleichsmaßnahmen#konzipiert#werden#können,#um#artenschutzrechtN
liche#Verbote#gegenüber#diesen#Artengruppen#zu#vermeiden.# #
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31 Konzentrationszone1Goxel1
Die# mehrkernige# Konzentrationszone# Goxel# liegt# an# der# westlichen#
Stadtgrenze#von#Coesfeld#und#umfasst#eine#Größe#von#rund#27,9#ha.#
Die# Konzentrationszone# besteht# aus# drei# Teilflächen,# die# beidseits#
der# von# Südwest# nach# Nordost# verlaufenden# Kreisstraße# 54# liegen#
(vgl.#Planunterlagen).#
#
Planungsvorgaben:1
Das#FFHNGebiet# „Berkel“# (DEN4008N301)# liegt# in#ca.#800#m#Entfernung# in#
nordwestlicher# Richtungr# das# nächstgelegene# Vogelschutzgebiet# „HeuN
bachniederung,# Lavesumer#Bruch# und#Borkenberge“# (DEN4108N401)# liegt#
in#einer#Entfernung#von#ca.#5#km#in#südlicher#Richtung.#

Die#östliche#Teilfläche#der#Konzentrationszone#grenzt# unmittelbar# an#das#
Landschaftsschutzgebiet#„HünsbergNMonenberg“#(LSGN4008N005)#an.#

Die# nördliche# Teilfläche# liegt# z.T.# im# Biotopverbundsystem# „HeubachN
Auen“# (VBNMSN4108N001).#Einige#Grünländer#sind#Teil#der#DauergrünlanN
derhaltungskulisse#(vgl.#Dauergrünlanderhaltungsverordnung).##

Innerhalb#der#mehrkernigen#Konzentrationszone#liegt#eine#im#BiotopkatasN
ter# geführte# Fläche# (BKN4008N0039,# „Wallhecken# in# Stevede“).# Darüber#
hinaus# bestehen# weitere# Biotopkatasterflächen# im# näheren# Umfeld# (BKN
4008N0094,#BKN4008N0076).#

Das# Naturschutzgebiet# „Kuhlenvenn“# (BORN022)# liegt# in# südNöstlicher#
Richtung,#in#einer#Entfernung#von#rund#450#m.#

#
3.11 Beschreibung1des1derzeitigen1Umweltzustandes1und1

der1Auswirkungen1(!)1bei1Durchführung1der1Planung11
#(Beschreibung# und# Bewertung# der# Umweltauswirkungen# auf#
die#Schutzgüter)#

#

Mensch1
Es#liegen#keine#Siedlungsflächen#der#Stadt#im#auswirkungsrelevanten#UmN
feld,#daher#ergeben#sich#die#Abgrenzungen#der#Konzentrationszone#maßN
geblich# aus# den# Abständen# zu# Wohnnutzungen# im# Außenbereich,# z.T.#
auch#aufgrund#der#Abstände#zu#technischen#Nutzungen#(Kreisstraße).#

Die#Flächen#unterliegen#einer#landwirtschaftlichen#Nutzung.#

Das#südwestlich#gelegene#Naturschutzgebiet#(„Kuhlenvenn“)#dient#mindesN
tens#einer#regionalen#Nutzung#für#Erholungszwecke/#einer#Naturerfahrung,#
u.a.# aufgrund# der# hohen# Bedeutung# als# Rastgebiet# für# Gänse# (vgl.#
avifaunistisches#Gutachten).##

!#Unter#Berücksichtigung,#dass# im#Rahmen#der#Potenzialflächenanalyse#
die# Mindestabstände# zu# Wohnnutzungen# eingehalten# worden# sind# (vgl.#
Einstufung#der#entsprechenden#Tabukriterien)#und#auf#der#Ebene#der#GeN
nehmigungsplanung#der#Immissionsschutz#im#Einzelfall#nachzuweisen#ist,#
werden# mit# den# Änderungspunkten# keine# erheblich# nachteiligen#WirkunN
gen#auf#gesunde#WohnN#und#Arbeitssituationen#vorbereitet.#

!#Die#Planung#stellt#eine#Beeinträchtigung#des#Landschaftsbildes#dar.#Die#
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konkrete#Ermittlung#der#Beeinträchtigung#und#des#notwendigen#Ausgleichs#
für# das# Landschaftsbild# erfolgt# auf# der# Ebene# des# LandschaftspflegeriN
schen# Begleitplanes#wenn# Anzahl,# Höhe# und# Standort# der#WEA# feststeN
hen.#

!# Insgesamt#werden#unter#Berücksichtigung#der#Vorgaben# im#GenehmiN
gungsverfahren# und# des# erforderlichen# naturschutzfachlichen# EingriffsN
ausgleichs# voraussichtlich# keine# erheblichen# Beeinträchtigungen# auf# das#
Schutzgut#Mensch#vorbereitet.#

#

Biotoptypen,1Tiere1und1Pflanzen,1Biologische1Vielfalt1
Die#Offenlandbereiche#der#Konzentrationszone#werden#intensiv#ackerbauN
lich,# z.T.# jedoch#auch#als#Grünland#genutztr# es# besteht# ein# kleinflächiger##
Gehölzbestand#zwischen#den#Konzentrationszonen#sowie#HeckenstruktuN
ren# innerhalb# und# außerhalb# der# Konzentrationszone.# Im# Osten# schließt#
sich#ein#großflächiger#Waldbereich#an.#

Das# Gebiet# der# Konzentrationszone# sowie# umliegende# Bereiche# bieten#
aufgrund#der#vorhandenen#Biotoptypen#günstige#Voraussetzungen#für#eine#
hohe#Artenvielfalt.#

!# Unter# der# Voraussetzung,# dass# im# Rahmen# der# Eingriffsregelung# auf#
der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# Möglichkeiten# zur# Minderung# der#
Eingriffsintensität# erfolgen# (Erhalt# höherwertiger# Strukturen# wie# Gehölze,#
Grünland#und#Gewässer,#Schaffung# von#Ersatzstrukturen#bei# unvermeidN
barer# Inanspruchnahme,# Einhalten# von# Abständen# zu# schützenswerten#
Strukturen)#und#der#mit#der#Planung#vorbereitete#Eingriff#durch#ökologisch#
sinnvolle#Maßnahmen#ausgeglichen#wird,#wird#mit#der#Änderung#keine#erN
hebliche#Beeinträchtigung#vorbereitet.##

!# Auswirkungen# auf# die# Gebiete# des# NATURA# 2000# Netzes# (vgl.# PlaN
nungsvorgaben)#sind#nach#derzeitigem#Kenntnisstand#nicht#zu#erwarten.#

!#Unter#Berücksichtigung#der# in#den#Gutachten#erläuterten#ArtenschutzN
maßnahmen# kann# auf# der# nachfolgenden# Planungsebene# # sichergestellt#
werden,#dass#keine#Artenschutzverbote#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereiN
tet#werden.#

#

ArtenQ1und1Biotopschutz1
Für# die#mehrkernige# Konzentrationszone# liegt# ein# avifaunistisches# FachN
gutachten*#und#eine#artenschutzfachliche#Stellungnahme**#vor.##

Im#Rahmen#der#avifaunistischen#Untersuchung#im#Frühjahr/#Sommer#2013#
wurden#113#Vogelarten,#darunter#52#der#sogenannten#planungsrelevanten#
Arten# für# NordrheinNWestfalen# festgestellt.# 14# dieser# Vogelarten# werden#
als# gegenüber# WindenergieanlagenNempfindlich# eingestuft,# wovon# allerN
dings# nur# 4# Arten# den# Untersuchungsraum# als# Bruthabitat# nutzten.# DarN
über#hinaus#wurden#10#WEANempfindliche#Gastvogelarten#registriert.#

Um# Verbotstatbestände# gegenüber# planungsrelevanten# Vogelarten# der#
Agrarlandschaft# (Wachtel,# Feldlerche,# Kiebitz,# Großer# Brachvogel)# zu#
vermeiden#sind#die#im#Gutachten#erforderlichen##Maßnahmen#(wahlweise)#
notwendig.#

In#Bezug#auf#die#Vorkommen#nordischer#Gänse#und#des#großen#BrachvoN

*## Ecoda#Umweltgutachten#GbR#
(Februar#2015):#AvifaunistiN
sches#Gutachten#zu#einer#
Windenergieplanung#im#BeN
reich#des#Suchraumes#I#(Goxel)#
auf#dem#Gebiet#der#Stadt#CoesN
feld#(Kreis#Coesfeld),#DortN
mund.#

**# Ecoda#Umweltgutachten#GbR#
(Oktober#2015):#ArtenschutzN
fachliche#Stellungnahme#zu#
den#Windenergieplanungen#in#
den#Suchräumen#Goxel,#östlich#
Zuschlag#und#Letter#Bruch.#
Münster.#
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gels# ist# standortbezogen# auf# der# nachgelagerten#Planungsebene# zu# prüN
fen,# inwieweit#artenschutzrechtliche#Verbote#gemäß#§#44#BNatSchG#ausN
gelöst# werden# können.# Ggf.# sind# vorgezogene# Ausgleichsmaßnahmen#
(CEFNMaßnahmen)#notwendig.#

Um#eine#Ansiedlung#von#Baumfalken#zu#vermeiden#und#damit#das#KollisiN
onsrisiko#zu#reduzieren#sind#3#Kunsthorste#im#Naturschutzgebiet#„KuhlenN
venn“#anzubringen.#

Beim# Uhu# besteht# eine# Prognoseunsicherheit,# so# dass# als# SicherungsN
maßnahme#3#Nistplattformen#im#Umfeld#des#bestehenden#Revieres#angeN
bracht# werden# müssen.# Laut# gutachterlicher# Stellungnahme# sind# ausreiN
chend#Nahrungshabitate#vorhanden,#so#dass#weitergehende#Maßnahmen#
nicht#erforderlich#werden.#

Im#Detail# wird# in# Bezug# auf# alle# durchzuführenden# (VermeidungsN)#MaßN
nahmen# inklusive#der#vorgezogenen#Maßnahmen#auf#das#entsprechende#
Gutachten#verwiesen.#

Artenschutzrechtliche# Verbotstatbestände# gegenüber# Fledermäusen# lasN
sen# sich# durch# geeignete# Vermeidungsmaßnahmen# (z.B.# temporäre# AbN
schaltung# während# dem# 01.04# und# 31.10# eines# jeden# Jahres# und# nachN
trägliche# Optimierung# der# Abschaltzeiten# mit# Hilfe# eines# GondelmonitoN
rings)#auf#der#nachgelagerten#Ebene#erfolgreich#abwenden.#

!#Eine#abschließende#Beurteilung#erfolgt#auf#der#immissionsschutzrechtliN
chen# GenehmigungsN# bzw.# Bebauungsplanebene.# Nach# derzeitigem#
Kenntnisstand# kann# jedoch# unter# Berücksichtigung# der# Ergebnisse# des#
vorliegenden# faunistischen#Gutachtens# davon# ausgegangen#werden,# das#
durch# die#Aufstellung# des# Teilflächennutzungsplanes# keine#VerbotstatbeN
stände#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereitet#werden,#die#einer#PlanumsetN
zung#auf#der#nachgelagerten#Ebene#entgegenstehen.##

#

Boden1
Der# mehrkernigen# Konzentrationszone# unterliegen# zwei# unterschiedliche#
Bodentypen:# PodsolNGley,# z.T.# typischer# Gley# mit# einem# starken# GrundN
wassereinfluss# und# geringen# Bodenwertzahlen# (20# –# 40)# und# typischer#
Gley,#vereinzelt#BraunerdeNGley#und/#oder#Anmoorgleyr#ebenfalls#mit#starN
kem#Grundwassereinfluss#und#mittleren#Bodenwertzahlen#(35N#45).#

Eine#besondere#Schutzwürdigkeit#ist#lediglich#für#Teilbereich#aufgrund#des#
Entwicklungspotenzials#für#Extremstandorte#von#Biotopen#klassifiziert.#

!#Durch#die#Planung#wird#die#Nutzung#von#Flächen#ermöglicht,#die#eine#
Funktion#als#Agrarstandort#aufweisen#und#somit#der#LebensmittelproduktiN
on#ggf.#dem#Anbau#von# regenerativen#Energieträgern#dienen.#Durch#den#
Bau#von#WEA#werden#die#Böden#zusätzlich#anthropogen#überformt,#weiN
testgehend#natürlich#gewachsene#Bodenprofile#werden# zerstört.#Eine#unN
gestörte#Bodenentwicklung# ist# für# die#überbauten#Bereiche#dauerhaft# unN
terbrochen.##

!#Unter#Berücksichtigung#von#VerminderungsN#sowie#bodenaufwertenden#
Ausgleichsmaßnahmen# im# Rahmen# der# Eingriffsregelung# zur# GenehmiN
gungsplanung#werden#durch#die#Planung#keine#erheblich#nachteiligen#WirN
kungen#vorbereitet.##
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#

Wasser1
Innerhalb# der# Konzentrationszone# fließt# der# Uhlandsbach.# Festgesetzte#
Überschwemmungsgebiete#liegen#nicht#vor.#

Im#Rahmen# der# Potenzialflächenanalyse#wurde# ein# Abstand# von# 5#m# zu#
Fließgewässern# (FNP)# bei# der# Ermittlung# der# Konzentrationszonen# beN
rücksichtigt.#

!# Eine# Zerschneidung# von#Gewässern# oder# ein# Heranrücken# von#WEA##
sollte# auf# der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# durch# eine# geeignete#
Standortwahl#vermieden#werden.#Die#gesetzlichen#Vorgaben#des#WasserN
haushaltsgesetz#bzw.#Landeswassergesetz#sind#zu#beachten.#

!#Durch#die#Planung#werden#in#den#Konzentrationszonen#Versiegelungen#
durch#den#Bau#von#WEA#zulässig.#Die#Planung#wird#aufgrund#der# jeweils#
geringen#Flächendimension# zu# keiner# erheblichen#Veränderung#oder#BeN
einträchtigung# der# Grundwasserneubildungsrate# führen,# da# anfallendes#
Niederschlagswasser#in#die#angrenzenden#Flächen#geleitet#wird.#

!#Insgesamt#werden#mit#der#Planung#N#unter#Beachtung#der#gesetzlichen#
Vorgaben#N#voraussichtlich#keine#erheblich#nachteiligen#Wirkungen#auf#das#
Schutzgut#Wasser#vorbereitet.#

#

Luft,1Klima1und1Klimaschutz1
Die# klimaökologische# Bedeutung# der# Flächen# bemisst# sich# aus# der# ProN
duktivität#der#Strukturen#für#FrischN#und#Kaltluft:#Das#Klima#in#den#künftigen#
Windkonzentrationszonen# ist#aufgrund#der#Lage# im#Agrarbereich#als# typiN
sches# Außenbereichsklima# einzustufen.# Die# Ackerflächen# sind# aufgrund#
der# nicht# ganzjährigen#Vegetationsbedeckung# von#mittlerer,# die#GrünlänN
der#von#hoher#Bedeutung#für#die#Kaltluftproduktion.##

Die#Gehölzstrukturen#fungieren#in#Abhängigkeit#zu#ihrer#Größe#als#SchadN
stofffilter.#Aufgrund#der#Entfernungen#zu#Siedlungen#besteht# jedoch#keine#
direkte#Bedeutung#hinsichtlich#einer#lufthygienischen#Funktion.##

Waldbereiche#sind#als#harte#Tabukriterien#bei#der#Ermittlung#der#KonzentN
rationszonen#ausgeschlossen#worden.#

!#Mit#der#Ausweisung#der#Windkonzentrationszonen#ist#nicht#mit#nachteiN
ligen#Veränderungen#der#klimatischen#Funktion#im#Eingriffsbereich#oder#im#
angrenzenden#Umfeld#zu# rechnen,#da#weder#durch#die#Art#der#planungsN
rechtlich# zulässigen# Nutzung# noch# durch# die# Größe# der# zu# erwartenden#
Versiegelungen# eine# nennenswerte# Veränderung# des# Regionalklimas# erN
folgt.#

!#Im#Rahmen#der#konkreten#Standortplanung#sollte#im#Sinne#des#VermeiN
dungsprinzips#eine#Überplanung#von#Gehölzen#oder#Grünländern#aufgrund#
ihrer#höheren#klimarelevanten#Funktion#vermieden#werden.#

!# Mit# der# vorliegenden# Ausweisung# von# Konzentrationszonen# folgt# die##
Stadt# der# Steuerung# und#Förderung# von# regenerativen#Anlagen# zur#VerN
minderung#des#CO2#Ausstoßes#und# leistet# einen#Beitrag# zur# langfristigen#
Verbesserung#des#globalen#Klimas.#

!#Durch#die#Planung#werden#voraussichtlich#keine#erheblich#nachteiligen#
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Beeinträchtigungen#vorbereitet.#

#

Landschaft1
Das#Landschaftsbild#ist#durch#eine#vorwiegend#gegliederte#Landschaft#und#
eine#insgesamt#eher#flache#Topographie#(Ausnahme:#Hünsberg,#106#m#ü.#
NHN)#geprägt.##

Eine#Höhenbeschränkung#für#die#künftig#dort#aufzustellenden#WindkraftanN
lagen#ist#nicht#vorgesehen.#

Die#offenen#Ackerflächen#werden#in#den#Randbereichen#teilweise#von#GeN
hölzbeständen/#Wäldern# begrenzt.# Innerhalb# der# Konzentrationszone# beN
stehen#linienhafte#Gehölzstrukturen.##

!#Die#Planung#stellt#eine#Beeinträchtigung#des#Landschaftsbildes#dar.#Die#
konkrete# Berechnung# des# Ausgleichserfordernisses# für# das# LandschaftsN
bild#erfolgt#auf#der#Ebene#des#Landschaftspflegerischen#Begleitplanes.#

#

KulturQ1und1Sachgüter1
Es# liegen# keine# bekannten# Sachgüter# innerhalb# der# Konzentrationszone##
vor.#

!# Durch# die# Ausweisung# der# Konzentrationszone# erfolgt# keine# ÜberplaN
nung#von# im#FNP#dargestellten#Denkmalenr#auch#kulturlandschaftlich#beN
deutende#Räume#sind#nicht#betroffen.#

!# Insgesamt# können# optische# Wirkungen# durch# Windenergieanlagen# in#
strukturreicheren#Landschaften# leichter# „verdeckt“#werden.#Aufgrund# ihrer#
zunehmenden# Höhe# ist# jedoch# eine# vollständige# Verdeckung# unmöglich.#
Wie#bereits#in#Zusammenhang#mit#den#Auswirkungen#zum#Landschaftsbild#
aufgeführt,#sind#Beeinträchtigungen#des#Landschaftsbildes#auf#der#Ebene#
der#konkreten#Standortplanung#zu#betrachten#und#zu#bewerten.##

#

Wirkungsgefüge1zwischen1den1Schutzgütern1
Die#Schutzgüter#stehen#in#ihrer#Ausprägung#und#Funktion#untereinander#in#
Wechselwirkung.#Dominierend#wirkte#und#wirkt#die#landwirtschaftliche#NutN
zung# im# Plangebiet.# Hieraus# resultieren# Auswirkungen# auf# die# StrukturN#
und#Artenvielfalt#von#Flora#und#Fauna,#aber#auch#Einflüsse#auf#den#BodenN#
und#Wasserhaushalt.#Wechselwirkungen#zwischen#den#Schutzgütern,#die#
über# diese# „normalen“# ökosystemaren# Zusammenhänge# hinausgehen,#
sind#im#Bereich#der#Konzentrationszone#nicht#zu#erwarten.#

Mindestens#Teilflächen# der#Konzentrationszone# sind#Teil# eines#wichtigen#
Biotopverbundsystems# und# stellen# eine# Vernetzungsachse# zwischen# äuN
ßerst#wertvollen#Gebieten#(„Kuhlenvenn“#und#„Fürstenvenn“# im#Kreis#BorN
ken#sowie#"Heubachniederung#Schwarzes#Venn",#"Merfelder#Bruch",#"TeiN
che# in# der# Heubachniederung",# "Wildpark# Dülmen"# und# "LinnertN
Mühlenbachwiesen")#dar.#

Gemäß# vorliegender# gesamtgutachterlicher# Stellungnahme# in# Bezug# auf#
mögliche#Kumulationseffekte#(vgl.#LAB,#April#2016)#ergeben#sich#die#weitN
reichendsten# Konflikte# i.d.R.# durch# die# Beeinträchtigung# der# Schutzgüter#
„Landschaftsbild“# und# „ArtenN# und#Biotopschutz“# (Tiergruppen:#Vögel# und#
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Fledermäuse).#Im#Ergebnis#des#Gutachtens#können#für#alle#nachgewieseN
nen#VogelN#und#Fledermausarten#Beeinträchtigungen#durch#kumulierende#
Wirkungen#ausgeschlossen#werden.#Hinsichtlich#des#zu#erwartenden#EinN
flusses# auf# das# Landschaftsbild# ist# jedoch# im# südwestlichen# Stadtgebiet#
mit#einer#erheblichen# „landschaftsästhetischen#Belastung#des#betroffenen#
Raumes“#zu#rechnen.#

#
3.21 Prognose1bei1NichtQDurchführung1des1Vorhabens1
Von#einer#kurzfristigen#Änderung#der#bestehenden#Strukturen#im#ÄnN
derungsbereich#ist#bei#Nichtdurchführung#der#Planung#nicht#auszugeN
hen.#Die#Flächen#würden#voraussichtlich#weiter#landwirtschaftlich#geN
nutzt.##
Gemäß#Angaben#aus#dem#Biotopkataster#sollen#jedoch#u.a.#auch#die#
Bereiche# innerhalb#der#Konzentrationszone#naturnah#entwickelt#werN
den.# Leitvorstellungen# umfassen# eine# „Anreicherung# der# Bachauen#
mit# landschaftstypischen# Strukturelementen#wie# naturnahen,# bodenN##
ständig# bestockten# (AuenN)# Gehölzen,# Kleingewässern,##
Hecken# und# Gebüschenr# eine# „Extensivierung# der# GrünN##
landnutzung,# Umwandlung# von# Ackerflächen# in# Grünland# und##
Schaffung# einer# Pufferzone# zu# umliegenden# Ackerflächen“r##
der# „Erhalt#und#Entwicklung#eines#strukturreichen#HeckenNGrünlandN##
komplexes#mit#altholzreichen#Gehölzstrukturen“#und#„Erhalt#und#EntN
wicklung# eines# umfangreichen# Heckennetzes# als##
typisches# Landschaftselement# sowie# wertvoller# Lebensraum# und##
Vernetzungsbiotop.“##
Es# ist#davon#auszugehen,#dass#diese#vorgenannten#Ziele#bei#NichtN
Durchführung#des#Vorhabens#mittelN#bis#langfristig#umgesetzt#werden#
würden.##
#
3.31 Geplante1Maßnahmen1zur1Vermeidung,1Verringerung1

und1zum1Ausgleich1der1nachteiligen1Auswirkungen1
!# Für# die# Konzentrationszone# werden# im# avifaunistischen# GutN

achten#verschiedene#Maßnahmen#genannt,#die#einer#Erfüllung#
von#Verbotstatbeständen#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#gegenüber#
planungsrelevanten/# windenergieempfindlichen# Vogelarten#
vorbeugen.# Im#Detail# wird# auf# das# entsprechende#Gutachten#
verwiesen.# Dieses# muss# ggf.# auch# auf# der# GenehmigungsN
ebene#vervollständigt#werden.#

!# Der#erforderliche#Ausgleich#des#Landschaftsbildes#sollte# N#um#
auch#eine#landschaftsästhetische#Wirkung#im#Umfeld#des#EinN
griffs#zu#entfalten# N# in#der#Umgebung#der#Konzentrationszone#
erfolgen.#Das#Kollisionsrisiko#der#windkraftsensiblen#Arten#darf#
dadurch# jedoch#nicht# erhöht#werden.#Die# konkreten#MaßnahN
men# sind# im# Zuge# eines# landschaftspflegerischen# BegleitplaN
nes#auszuarbeiten.#
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41 Konzentrationszone1Flamschen1
Die#mehrkernige#Konzentrationszone#Flamschen,# bestehend#aus#eiN
ner# Altzone# sowie# zusätzlich# neu# dargestellten# Bereichen# für# die#
Windenergienutzung,#umfasst#eine#Fläche#von#insgesamt#rund#158,2#
ha#und#liegt#südwestlich#der#Stadt#Coesfeld#beidseits#der#L#581/#ReN
kener#Straße.#Die#bestehende#Altzone# (einschließlich#einer#ErweiteN
rungsfläche)# liegt# nordöstlich# des# Industriepark# Nord.Westfalen# entN
lang#der#Bahnstrecke#nach#Dorsten.#Die#neu#dargestellten#Zonen#beN
finden# sich# hingegen# westlich# und# nördlich# des# Industriepark.# Die#
größte#Neudarstellung# (Flamscher#Wiesen)# liegt#unmittelbar#nördlich#
der#L#581.#Südlich#davon#liegen#drei#kleinere#Teilflächen#(vgl.#PlanunN
terlagen).##
1
Planungsvorgaben:1
Das#FFHNGebiet#„Berkel“# (DEN4008N301)# liegt# in#ca.#1,6#km#Entfernung# in#
nördlicher#Richtungr#das#nächstgelegene#Vogelschutzgebiet#„HeubachnieN
derung,#Lavesumer#Bruch#und#Borkenberge“# (DEN4108N401)# liegt# in#einer#
Entfernung#von#mehr#als#5#km#in#südlicher#Richtung.#

Die#Konzentrationszone#grenzt#im#Norden#an#das#Landschaftsschutzgebiet#
„HünsbergNMonenberg“#(LSGN4008N005)#an.#Im#südlichen#Bereich#besteht#
eine#überlagernde#Darstellung#mit#dem#LSG#„Zuschlag“#(LSGN4008N0004).#

Die#Konzentrationszone#liegt#teilweise#in#Biotopverbundsystemen#von#herN
ausragender# Bedeutung# (VBNMSN4008N005,# „GehölzNGrünlandNKomplex#
nördlich# von# Gescher“r# VBNMSN4008N004,# „FeldgehölzNGrünlandkomplex#
mit# Nebenbach# der# Berkel# nordöstlich#Gescher“r# VBNMSN4008N106,# „HeiN
desee#und#Dünenkomplex#„Zuschlag“).#

Der# Kannebrocksbach# wird# im# Biotopkataster# geführt# (BKN4008N0066).#
Darüber#hinaus#besteht#eine#wegbegleitende#Wallhecke#am#KannebrocksN
bach#(BKN4008N0081).#

#
#
4.11 Beschreibung1des1derzeitigen1Umweltzustandes1und1

der1Auswirkungen1(!)1bei1Durchführung1der1Planung11
#(Beschreibung# und# Bewertung# der# Umweltauswirkungen# auf#
die#Schutzgüter)#

#

Mensch1
Es#liegen#keine#Siedlungsflächen#der#Stadt#im#auswirkungsrelevanten#UmN
feld.#

Die#Abgrenzungen#der#Konzentrationszone#ergeben#sich#maßgeblich#aus#
den#Abständen#zu#Wohnnutzungen#im#Außenbereich.#

Eine# überregionale# Funktion# des# Gebietes# für# Erholungszwecke# besteht#
nicht.#

!# Unter# Berücksichtigung,# dass# bereits# im# Rahmen# der# PotenzialfläN
chenanalyse# die# Mindestabstände# zu# Wohnnutzungen# überwiegend# (bis#



42#

Teilflächennutzungsplan1
„Windenergie“1
Stadt#Coesfeld#

WoltersPartner 

auf#Einzelbereiche# für# bereits# bestehende#und#genehmigte#Anlagen)#einN
gehalten# werden# und# auf# der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# der# ImN
missionsschutz#nachzuweisen#ist,#werden#mit#den#Änderungspunkten#keiN
ne#erheblich#nachteiligen#Wirkungen#auf#gesunde#WohnN#und#ArbeitssituaN
tionen#vorbereitet.#

!# Insgesamt# werden# unter# Berücksichtigung# der# Vorgaben# im# immissiN
onsschutzrechtlichen# Genehmigungsverfahren# voraussichtlich# keine# erN
heblichen#Beeinträchtigungen#auf#das#Schutzgut#Mensch#vorbereitet.#

#

Biotoptypen,1Tiere1und1Pflanzen,1Biologische1Vielfalt1
Die# Offenlandbereiche# der# nördlichen# Konzentrationszone# (Flamscher#
Wiesen)# werden# vorwiegend# intensiv# ackerbaulich# genutztr# es# bestehen#
mehrere#Gehölzbestände#und#Heckenstrukturen#entlang#der#Gewässerufer#
die#durch#den#Suchraum#fließen.#Im#Nordwesten#schließt#sich#ein#großfläN
chiger#Waldbereich#an.#

Die# Konzentrationszone# unmittelbar# westlich# des# Industrieparks#
Nord.Westfalen# umfasst# ein# Mosaik# aus# Ackerflächen,# Grünland# und#
Baumreihen.##

Die#kleineren#Flächen#im#zentralen#Bereich#der#Konzentrationszone#sowie#
die#Erweiterungsfläche#der#bestehenden#Altzone#östlich#des#Industriepark#
werden# vorwiegend# ackerbaulich# genutzt.# Es# bestehen# Gehölzbestände#
entlang# von# Wirtschaftswegenr# der# Kannebrocksbach,# z.T.# mit# entspreN
chender#Ufervegetation#durchfließt#auch#diese#kleineren#Flächen.#

!# Unter# der# Voraussetzung,# dass# im# Rahmen# der# Eingriffsregelung# auf#
der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# Möglichkeiten# zur# Minderung# der#
Eingriffsintensität# erfolgen# (Erhalt# höherwertiger# Strukturen# wie# Gehölze,#
Grünland# und# Gewässer,# Schaffung# von# Ersatzstrukturen# für# das# BioN
topverbundsystem,#Einhalten#von#Abständen#zu#schützenswerten#StruktuN
ren)#und#der#mit# der#Planung#vorbereitete#Eingriff# durch#ökologisch#sinnN
volle#Maßnahmen#ausgeglichen#wird,#wird#mit#der#Änderung#keine#erhebliN
che# Beeinträchtigung# vorbereitet.# Bei# einer# Überbauung# von# DauergrünN
land#sollte#ein#gleichwertiger#Ersatz#erfolgen.#

!# Auswirkungen# auf# die# Gebiete# des# NATURA# 2000# Netzes# (vgl.# PlaN
nungsvorgaben)#sind#nach#derzeitigem#Kenntnisstand#nicht#zu#erwarten.#

!#Unter#Berücksichtigung#der# in# den#Gutachten#erläuterten#ArtenschutzN
maßnahmen# kann# im# Rahmen# der# Genehmigungsplanung# sichergestellt#
werden,#dass#keine#Artenschutzverbote#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereiN
tet#werden.#

#

ArtenQ1und1Biotopschutz1
Für# Teilbereiche# der#mehrkernigen#Konzentrationszone# liegen# ein# flederN
mauskundliches#und#drei#avifaunistische#Gutachten*#vor.##

Gemäß# Fledermausgutachten# stellen# die# untersuchten# Teilflächen# der#
Konzentrationszone# hochwertige# Habitate# dar.# Dies# spiegelt# sich# in# der#
Anzahl# der# festgestellten# Arten# (11)# wider,# darunter# Fledermausarten#
(Mopsfledermaus,#Großes#Mausohr),# die# im#westlichen#Münsterland#sehr#
selten# sind.#Durch# den#Bau# von#WEA# auf# der# nachgelagerten#GenehmiN

*## Echolot#GbR#(Dezember#2015):#
Untersuchung#zur#
Fledermausfauna#anlässlich#
der#Errichtung#von#
Windkraftanlagen#in#Coesfeld,#
Flamschen,#Münster.#

#
# öKon#GmbH#(Juli#2013):#

Windpark#„CoesfeldN
Flamschen“.#
Artenschutzrechtliche#Prüfung#
„Vögel“,#Münster.#

#
# öKon#GmbH#(Februar#2016):#

Artenschutzrechtliche#Prüfung#
(Stufe#II)#zur#Artgruppe#der#
Vögel.#Potenzieller#
Windeignungsbereich#„COE#
VI“,#Münster.#

#
# öKon#GmbH#(Juni#2015):#PoN

tenzielle#Windeignungsbereiche#
„Coesfeld#Flamschen“.#ÜberN
prüfung#eines#signifikant#erhöhN
ten#Tötungsrisikos#durch#ein#
UhuNHöhenflugmonitoring.#
Nachtrag#zur#artenschutzrechtN
lichen#Prüfung.#Münster.#
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gungsebene# kann# somit# eine# Erhöhung# des#Mortalitätsrisikos# verbunden#
sein.#Um#Verbotstatbestände#zu#vermeiden#sind#daher#bei#der#GenehmiN
gung# Vermeidungsmaßnahmen# (optimierte# Standortplanung,# Anpassung/#
Einschränkung#der#Betriebszeiten)#notwendig.#

Im#Rahmen#der#avifaunistischen#Untersuchung# (öKon,# Juli# 2013)#wurden#
77# Vogelarten,# darunter# 25# planungsrelevante# Arten# erfasst.# Um# artenN
schutzrechtliche#Konflikte#zu#vermeiden#sind#auf#der#Genehmigungsebene#
folgende#Maßnahmen#erforderlich:# 1.#Bauzeitenregelung# zur#Brutzeit# von#
Feldlerchen# und# Kiebitzen,# 2.# Einhalten# eines# Vorsorgeabstandes# von#
1000# m# zum# Schutz# eines# UhuNBrutpaares,# 3.# Optimierte# Standortwahl,#
d.h.# Abstand# zu# Wald,# 4.# Intensive# landwirtschaftliche# Ackernutzung# im#
Umkreis#von#150#m#um#den#Mastfuß.# In#Abhängigkeit# von#der#konkreten#
Standortplanung# sind# darüber# hinaus# vorgezogene# AusgleichsmaßnahN
men# für# Feldlerche# und# /# oder# Kiebitz# notwendig# sowie# ein# Monitoring#
(Feldlerche)# um# den# Erfolg# der# Maßnahmen# zu# garantieren.# Ggf.# ist# ein#
nachträgliches#VogelN#und#Schlagopfermonitoring#erforderlich.#

Die#avifaunistische,#artenschutzrechtliche#Prüfung# für#den#WindeignungsN
bereich#VI#(unmittelbar#westlich#des#Industriepark#Nord.Westfalen)#(öKon,#
Februar#2016)# schließt#mit# dem#Ergebnis,# dass#eine#Verletzung#der#VerN
botstatbestände#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#folgende#Maßnahmen#erforderN
lich#sind:#1.#Kein#Bau#von#Gittermasten,#2.#Bau#von#Anlagen#mit#einem#hoN
hen#Abstand#(mind.#80#m)#vom#Rotor#zum#Boden,#3.#Lenkung#der#FlugakN
tivitäten#von#Uhus#durch#Habitat#verbessernde#Maßnahmen#und#4.#StrukN
turarme#Gestaltung#der#Mastfußbereiche#(intensive#Ackernutzung)#für#alle#
WEA.#

Die#Überprüfung#eines#signifikant#erhöhten#Tötungsrisikos#durch#ein#UhuN
Höhenflugmonitoring#(öKon,#Juni#2015)#zeigt,#dass#bei#einem#Abstand#von#
mindestens#80#m#Höhe#von#der#unteren#Rotorspitze#zur#Bodenoberfläche#
kein#signifikant#erhöhtes#Tötungsrisiko#abgeleitet#werden#kann.#

Da# im#Rahmen# dieses#Gutachtens# jedoch# nicht# alle# Fragestellungen# abN
schließend#geklärt#werden#konnten,#geht#das#Landesumweltamt#(LANUV)#
davon#aus,#dass#bei#WEANPlanungen#im#1000#m#Radius#vorsorglich#HabiN
tat#verbessernde#Maßnahmen#durchzuführen#sind#um#Uhus#aus#dem#GeN
fährdungsbereich# heraus# zu# lenken.# Dies# ist# –# auch# unter# BerücksichtiN
gung#der#weiteren#Vorgaben#aus#dem#Leitfaden# „Wirksamkeit# von#ArtenN
schutzmaßnahmen“# –# insofern#möglich,# als# dass# ein# geeigneter# HabitatN
komplex#in#westlicher#Richtung#im#Umfeld#des#Golfplatzes#vorhanden#wäN
re.# Darüber# hinaus# ist# es# auch# zulässig# von# dem# Empfehlungen# eines#
1000# m# Abstandes# zu# WEA# abzuweichen# und# im# engeren# Umfeld# des#
Brutplatzes# geeignete# Maßnahmen# durchzuführen# (möglichst# im# Bereich#
der#Hauptflugkorridore# gemäß#Höhenflugmonitoring).# Schließlich# ist# auch#
abzuwarten,#wie#sich#die#spätere#Parkkonfiguration#von#Windkraftanlagen#
tatsächlich# darstellt.# Aufgrund# der# Höhe# moderner# Windkraftanlagen# ist#
nicht# auszuschließen,# dass# auch# zwischen# künftigen# Anlagenstandorten#
noch#ausreichend#Raum#für#gesicherte#Flugkorridore#bleibt.##

!# Eine# abschließende# Beurteilung# erfolgt# auf# der# Genehmigungsebene.#
Nach#derzeitigem#Kenntnisstand# kann# jedoch#unter#Berücksichtigung#der#
Ergebnisse#der#vorliegenden#faunistischen#Gutachten#davon#ausgegangen#
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werden,# das# durch# die# Aufstellung# des# Teilflächennutzungsplanes# keine#
Verbotstatbestände#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereitet#werden,#die#einer#
Planumsetzung#entgegenstehen.#

#

Boden1
Der# mehrkernigen# Konzentrationszone# unterliegen# großflächig# typische#
Gleyböden,#vereinzelt#BraunerdeNGleye#und/#oder#Anmoorgleyböden.#

Es# bestehen# besonders# schutzwürdige# Böden# auf# kreidezeitlichem# GeN
stein#(Archiv#der#Kulturgeschichte)#und#sehr#schutzwürdige#GrundwasserN
böden#mit#einem#hohen#Biotopentwicklungspotenzial#für#Extremstandorte.#

!#Durch#die#Planung#wird#die#Nutzung#von#Flächen#ermöglicht,#die#eine#
Funktion#als#Agrarstandort#aufweisen#und#somit#der#LebensmittelproduktiN
on#ggf.#dem#Anbau#von# regenerativen#Energieträgern#dienen.#Durch#den#
Bau#von#WEA#werden#die#Böden#zusätzlich#anthropogen#überformt,#weiN
testgehend#natürlich#gewachsene#Bodenprofile#werden# zerstört.#Eine#unN
gestörte#Bodenentwicklung# ist# für#die#Überbauten#Bereiche#dauerhaft#unN
terbrochen.##

In# Teilflächen# der# Konzentrationszone# ist# eine# Inanspruchnahme# schutzN
würdiger# Böden#möglich.# Im# Rahmen# der# Genehmigungsplanung# sollten#
möglichst# Bereiche# ohne# schutzwürdige# Wertigkeiten# gewählt# werden# –#
sollten# jedoch#entsprechende#Standorte#beansprucht#werden,# ist#der#EinN
griff#im#Rahmen#der#EingriffsN,#Ausgleichsbilanzierung#durch#eine#entspreN
chende# Aufwertung# des# Schutzgutes# auszugleichen.# Sinnvoll# wäre# die#
Durchführung# von# Ausgleichsmaßnahmen# auf# ebenfalls# entsprechend#
schutzwürdigen#Böden.#

!#Unter#Berücksichtigung#von#VerminderungsN#sowie#bodenaufwertenden#
Ausgleichsmaßnahmen# im#Rahmen#der#naturschutzfachlichen#EingriffsreN
gelung#zur#Genehmigungsplanung#werden#durch#die#Planung#keine#erhebN
lich#nachteiligen#Wirkungen#vorbereitet.##

!#Im#Sinne#der#Eingriffsregelung#sollten#die#schützenswerten#Böden#nicht#
überplant# –# oder# aber# durch#Maßnahmen# auf# gleichermaßen# schützensN
werten#Böden#ausgeglichen#werden.#

#

Wasser1
Innerhalb#der#Konzentrationszone#verlaufen#der#Wienhörsterbach#und#der#
Kannebrocksbach.##

Festgesetzte#Überschwemmungsgebiete#liegen#nicht#vor.##

Im#Rahmen# der# Potenzialflächenanalyse#wurde# ein# Abstand# von# 5#m# zu#
Fließgewässern# (FNP)# bei# der# Ermittlung# der# Konzentrationszonen# beN
rücksichtigt.#

!#Durch#die#Planung#werden#in#den#Konzentrationszonen#Versiegelungen#
durch#den#Bau#von#WEA#zulässig.#Die#Planung#wird#aufgrund#der# jeweils#
geringen#Flächendimension# zu# keiner# erheblichen#Veränderung#oder#BeN
einträchtigung# der# Grundwasserneubildungsrate# führen,# da# anfallendes#
Niederschlagswasser#in#die#angrenzenden#Flächen#geleitet#wird.#

!# Eine# Zerschneidung# von#Gewässern# oder# ein# Heranrücken# von#WEA##
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sollte# auf# der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# durch# eine# geeignete#
Standortwahl#vermieden#werden.#Die#gesetzlichen#Vorgaben#des#WasserN
haushaltsgesetz#bzw.#Landeswassergesetz#sind#zu#beachten.#

!# Insgesamt# werden# mit# der# Planung# voraussichtlich# keine# erheblich#
nachteiligen#Wirkungen#auf#das#Schutzgut#Wasser#vorbereitet.#

#

Luft,1Klima1und1Klimaschutz1
Die# klimaökologische# Bedeutung# der# Flächen# bemisst# sich# aus# der# ProN
duktivität#der#Strukturen#für#FrischN#und#Kaltluft:#Das#Klima#in#den#künftigen#
Windkonzentrationszonen# ist#aufgrund#der#Lage# im#Agrarbereich#als# typiN
sches# Außenbereichsklima# einzustufen.# Die# Ackerflächen# sind# aufgrund#
der# nicht# ganzjährigen#Vegetationsbedeckung# von#mittlerer,# die#GrünlänN
der#von#hoher#Bedeutung#für#die#Kaltluftproduktion.##

Die#Gehölzstrukturen#fungieren#in#Abhängigkeit#zu#ihrer#Größe#als#SchadN
stofffilter.#Aufgrund#der#Entfernungen#zu#Siedlungen#besteht# jedoch#keine#
direkte#Bedeutung#hinsichtlich#einer#lufthygienischen#Funktion.#WaldbereiN
che#sind#als#harte#Tabukriterien#bei#der#Ermittlung#der#KonzentrationszoN
nen#ausgeschlossen#worden.#

!#Mit#der#Ausweisung#der#Windkonzentrationszonen#ist#nicht#mit#nachteiN
ligen#Veränderungen#der#klimatischen#Funktion#im#Eingriffsbereich#oder#im#
angrenzenden#Umfeld#zu# rechnen,#da#weder#durch#die#Art#der#planungsN
rechtlich# zulässigen# Nutzung# noch# durch# die# Größe# der# zu# erwartenden#
Versiegelungen# eine# nennenswerte# Veränderung# des# Regionalklimas# erN
folgt.#

!#Im#Rahmen#der#konkreten#Standortplanung#sollte#im#Sinne#des#VermeiN
dungsprinzips#eine#Überplanung#von#Gehölzen#oder#Grünländern#aufgrund#
ihrer#höheren#klimarelevanten#Funktion#vermieden#werden.#

!# Mit# der# vorliegenden# Ausweisung# von# Konzentrationszonen# folgt# die##
Stadt# der# Steuerung# und#Förderung# von# regenerativen#Anlagen# zur#VerN
minderung#des#CO2#Ausstoßes#und# leistet# einen#Beitrag# zur# langfristigen#
Verbesserung#des#globalen#Klimas.#

!# Somit# werden# durch# die# Planung# keine# erheblich# nachteiligen# BeeinN
trächtigungen#vorbereitet.#

#

Landschaft1
Das#Landschaftsbild#ist#durch#eine#vorwiegend#gegliederte#Landschaft#und#
eine#flache#Topographie#geprägt.#Die#offenen#Ackerflächen#werden#in#den#
Randbereichen# von# Gehölzbeständen/# Wäldern# umschlossen.# Innerhalb#
der# Konzentrationszone# bestehen# Hecken# und# uferbegleitende# FließgeN
wässerstrukturen.##

Es#besteht# im#südlichen#Bereich#der#Konzentrationszone#eine#kleinräumiN
ge#Überlagerung#mit#einem#Landschaftsschutzgebiet#(vgl.#PlanungsvorgaN
ben).##

Eine# Höhenbeschränkung# für# die# künftig# aufzustellenden# WEA# ist# nicht#
vorgesehen.#Aus#artenschutzrechtlichen#Gründen#sind#die#WEA#in#TeilbeN
reichen#so#zu#planen,#dass#der#Mindestabstand#der#Rotorblattspitzen#zur#
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Bodenoberfläche#80#m#beträgt.#

!#Die#Planung#stellt#eine#Beeinträchtigung#des#Landschaftsbildes#dar.#Die#
konkrete# Berechnung# des# Ausgleichserfordernisses# für# das# LandschaftsN
bild#erfolgt#auf#der#Ebene#des#Landschaftspflegerischen#Begleitplanes.#

!#Der#Bau# von#WEA# im#Landschaftsschutzgebiet# ist# grundsätzlich#mögN
lich,#wenn#BefreiungsN#oder#Ausnahmevoraussetzungen,#d.h.#eine#VereinN
barkeit#mit#den#Schutzzwecken#gegeben#ist.##

#

KulturQ1und1Sachgüter1
Es# liegen# keine# bekannten# Sachgüter# innerhalb# der# Konzentrationszone##
vor.#

Es#bestehen#z.T.#besonders#schutzwürdige#Böden#die#als#Archive#der#KulN
turgeschichte#gelten.#

!#Besonders#schutzwürdige#Böden#sollten# im#Rahmen#der#DetailplanunN
gen#berücksichtigt#werden#(vgl.#Abschnitt#„Boden“).#

!# Durch# die# Ausweisung# der# Konzentrationszone# erfolgt# keine# ÜberplaN
nung# von# im# FNP# dargestellten# Denkmalen.# Zudem# sind# entsprechende#
Mindestabstände# gem.# Windenergieerlass# eingehalten.# Auch# bestehen#
keine# besonderen# Sichtbeziehungen,# die# durch# den# Bau# von#WindenerN
gieanlagen#nachteilig#beeinflusst#werden.#Eine#teilweise#Überlagerung#mit#
kulturlandschaftlich#bedeutenden#Bereichen#betrifft# ausschließlich#die#AltN
zone# und#wurde# durch# die#Darstellung# eines# Vorranggebietes# im#SachliN
chen#Teilplan#Energie#zum#Regionalplan#bereits#abgewogen.#

!# Insgesamt# können# optische# Wirkungen# durch# Windenergieanlagen# in#
strukturreicheren#Landschaften# leichter# „verdeckt“#werden.#Aufgrund# ihrer#
zunehmenden#Höhe#ist#in#vorliegendem#Fall#eine#vollständige#Verdeckung#
unmöglich.# Wie# bereits# in# Zusammenhang# mit# den# Auswirkungen# zum#
Landschaftsbild# aufgeführt,# sind# Beeinträchtigungen# des# LandschaftsbilN
des# auf# der#Ebene#der# konkreten#Standortplanung# zu# betrachten# und# zu#
bewerten.#

#

Wirkungsgefüge1zwischen1den1Schutzgütern1
Die#Schutzgüter#stehen#in#ihrer#Ausprägung#und#Funktion#untereinander#in#
Wechselwirkung.#Dominierend#wirkte#und#wirkt#die#landwirtschaftliche#NutN
zung# im# Plangebiet.# Hieraus# resultieren# Auswirkungen# auf# die# StrukturN#
und#Artenvielfalt#von#Flora#und#Fauna,#aber#auch#Einflüsse#auf#den#BodenN#
und#Wasserhaushalt.#Wechselwirkungen#zwischen#den#Schutzgütern,#die#
über#diese#„normalen“#ökosystemaren#Zusammenhänge#hinausgehen,#beN
stehen# höchstens# im# Bereich# der# als# sehr# schutzwürdig# klassifizierten#
Grundwasserböden# die# ein# hohes# Biotopentwicklungspotenzial# für# ExtN
remstandorte#aufweisen.#Eine#Teilfläche#(VI)#der#Konzentrationszone#liegt#
innerhalb# eines# herausragenden# Biotopverbundsystems# gemäß# LandesN
umweltamt# (LANUV)# (vgl.# Planungsvorgaben).# Dies# stellt# eine# VernetN
zungsachse# zwischen# äußerst# wertvollen# Gebieten# („Kuhlenvenn“# und#
„Fürstenvenn“# im# Kreis# Borken# sowie# "Heubachniederung# Schwarzes#
Venn",# "Merfelder# Bruch",# "Teiche# in# der# Heubachniederung",# "Wildpark#
Dülmen"#und#"LinnertNMühlenbachwiesen")#dar.#
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Gemäß# vorliegender# gesamtgutachterlicher# Stellungnahme# in# Bezug# auf#
mögliche#Kumulationseffekte#(vgl.#LAB,#April#2016)#ergeben#sich#die#weitN
reichendsten# Konflikte# i.d.R.# durch# die# Beeinträchtigung# der# Schutzgüter#
„Landschaftsbild“# und# „ArtenN# und#Biotopschutz“# (Tiergruppen:#Vögel# und#
Fledermäuse).#Im#Ergebnis#des#Gutachtens#können#für#alle#nachgewieseN
nen#VogelN#und#Fledermausarten#Beeinträchtigungen#durch#kumulierende#
Wirkungen#ausgeschlossen#werden.#Hinsichtlich#des#zu#erwartenden#EinN
flusses# auf# das# Landschaftsbild# ist# jedoch# im# südwestlichen# Stadtgebiet#
mit#einer#erheblichen# „landschaftsästhetischen#Belastung#des#betroffenen#
Raumes“#zu#rechnen.#

#
4.21 Prognose1bei1NichtQDurchführung1des1Vorhabens1
Von#einer#deutlichen#Änderung#der#bestehenden#Strukturen#im#ÄndeN
rungsbereich# ist# bei# Nichtdurchführung# der# Planung# nicht# auszugeN
hen.#Die#Flächen#würden#voraussichtlich#weiter# in# ihrem#derzeitigen#
Umfang# genutzt.# Es# kann# angenommen# werden,# dass# die# EntwickN
lungsziele# der# Biotopverbundflächen# (vgl.# Biotopkataster)# bei# NichtN
Durchführung# der# Planung# mittelN# bis# langfristig# umgesetzt# werden#
würden.#
#
4.31 Geplante1Maßnahmen1zur1Vermeidung,1Verringerung1

und1zum1Ausgleich1der1nachteiligen1Auswirkungen1
!# Für#die#Konzentrationszone#werden# in#den# faunistischen#GutN

achten#verschiedene#Maßnahmen#genannt,#die#einer#Erfüllung#
von#Verbotstatbeständen#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#gegenüber#
Fledermäusen#und#planungsrelevanten#Vogelarten#vorbeugen.#
Diese# Maßnahmen# umfassen# in# Bezug# auf# die# FledermausN
fauna#gezielte#Anpassungen#der#Betriebszeiten#(entsprechend#
der# Ergebnisse# des# durchgeführten# Gondelmonitoring)# sowie#
eine#optimierte#Standortplanung.##
Um# artenschutzrechtliche# Konflikte# bei# der# Avifauna# zu# verN
meiden# sind# auf# der#Genehmigungsebene# folgende#MaßnahN
men#erforderlich:#1.#Bauzeitenregelung#zur#Brutzeit# von#FeldN
lerchen#und#Kiebitzen,#2.#Einhalten#eines#Vorsorgeabstandes#
von#1000#m#zum#Schutz#eines#UhuNBrutpaares,#3.#Optimierte#
Standortwahl,# d.h.# Abstand# zu# Wald,# 4.# Intensive# landwirtN
schaftliche#Ackernutzung#im#Umkreis#von#150#m#um#den#MastN
fuß.# In#Abhängigkeit# von#der# konkreten#Standortplanung# sind#
darüber#hinaus#vorgezogene#Ausgleichsmaßnahmen#für#FeldN
lerche# und# /# oder# Kiebitz# notwendig# sowie# ein# Monitoring#
(Feldlerche)# um# den# Erfolg# der# Maßnahmen# zu# garantieren.#
Ggf.# ist# ein# nachträgliches# VogelN# und# Schlagopfermonitoring#
erforderlich.##

!# Für# den# Windeignungsbereich# VI# (unmittelbar# westlich# des#
Industriepark# Nord.Westfalen)# sind# folgende# Maßnahmen# erN
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forderlich:#1.#Kein#Bau#von#Gittermasten,#2.#Bau#von#Anlagen#
mit#einem#hohen#Abstand#(mind.#80#m)#vom#Rotor#zum#Boden,#
3.# Lenkung# der# Flugaktivitäten# von# Uhus# durch# Habitat# verN
bessernde# Maßnahmen# und# 4.# Strukturarme# Gestaltung# der#
Mastfußbereiche#(intensive#Ackernutzung)#für#alle#WEA.#
Im#Detail#wird#auf#die#entsprechenden#Gutachten#verwiesen#in#
denen# z.T.# auch# weitere# Schritte# empfohlen# werden# um# den#
allgemeinen# Rückgang# typischer# Arten# der# Agrarlandschaft#
des#Münsterlandes#zu#verhindern.#
Die#Gutachten#müssen#ggf.#auf#der#Genehmigungsebene#verN
vollständigt#werden.##

1 1
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51 Konzentrationszone1Stevede1
Die# Konzentrationszone# liegt# südwestlich# des# Industrieparks#
Nord.Westfalen#und#umfasst#eine#Fläche#von#rund#44,2#ha.#Die#Zone#
besteht#insgesamt#aus#drei#Teilflächen#(s.#Planunterlagen).#Die#größN
te#Teilfläche#liegt#im#Westen#und#wird#von#Nord#nach#Süd#durch#den#
Kettbach# durchflossen.# Östlich# angrenzend# befinden# sich# –# nahezu#
vollständig#von#Wald#umgeben#–#die#beiden#anderen#Teilflächen#der#
Konzentrationszone.#Alle#Flächen#werden# landwirtschaftlich,# d.h.# als#
Acker#oder#Grünland#genutzt.#
#
Planungsvorgaben:1
Das#FFHNGebiet# „Fürstenkuhle# im#Weissen#Venn“# (DEN4008N302)# liegt# in#
ca.# 2,8# km# Entfernung# in# nordwestlicher# Richtungr# das# nächstgelegene#
Vogelschutzgebiet#„Heubachniederung,#Lavesumer#Bruch#und#BorkenberN
ge“# (DEN4108N401)# liegt# in#einer#Entfernung#von#mehr#als#2,5#km# in#südN
westlicher#Richtung.#

Die# mehrkernige# Konzentrationszone# liegt# größtenteils# in# den# BiotopverN
bundsystemen# (VBNMSN4008N106,# Heidesee# und# Dünenkomplex# „ZuN
schlag“r# VBNMSN4008N004,# „FeldgehölzNGrünlandkomplex# mit# Nebenbach#
der#Berkel#nordöstlich#Gescher“)#welche#z.T.#vom#Landesumweltamt#(LAN
NUV)#als#Biotopverbundsysteme#mit#herausragender#Bedeutung#eingestuft#
worden#sind.#

Der#Kettbach#zwischen#Dörper#Esch#und#Ächterbrock#wird#im#BiotopkatasN
ter# geführt# (BKN4008N0049).# Darüber# hinaus# besteht# ein# ausgedehnter,#
wegbegleitender# Wallheckenzug# im# Südosten# von# Stevede# (BKN4008N
0028).#

#
5.11 Beschreibung1des1derzeitigen1Umweltzustandes1und1

der1Auswirkungen1(!)1bei1Durchführung1der1Planung11
#(Beschreibung# und# Bewertung# der# Umweltauswirkungen# auf#
die#Schutzgüter)#

#

Mensch1
Die#Abgrenzungen#der#Konzentrationszone#ergeben#sich#u.a.#aus#den#abN
wägbaren,# d.h.# „weichen“# Abstandskriterien# zu# Wohnnutzungen# im# AuN
ßenbereich.#

Eine# überregionale# Funktion# des# Gebietes# für# Erholungszwecke# besteht#
nicht.##

Die#Flächen#werden#landwirtschaftlich#genutzt.#

!# Unter# Berücksichtigung,# dass# bereits# im# Rahmen# der# PotenzialfläN
chenanalyse#die#Mindestabstände#zu#Wohnnutzungen#eingehalten#worden#
sind#und#auf#der#Ebene#der#Genehmigungsplanung#der#Immissionsschutz#
nachzuweisen# ist,# werden#mit# der# Ausweisung# der# Fläche# für# eine# KonN
zentration# der# Windenergienutzung# keine# erheblich# nachteiligen# WirkunN
gen#auf#gesunde#WohnN#und#Arbeitssituationen#vorbereitet.#

!# Insgesamt#werden#unter#Berücksichtigung#der#Vorgaben# im#GenehmiN
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gungsverfahren# keine# erheblichen#Beeinträchtigungen# auf# das# Schutzgut#
Mensch#vorbereitet.#

#

Biotoptypen,1Tiere1und1Pflanzen,1Biologische1Vielfalt1
Alle#Flächen#der#Konzentrationszone#umfassen# im#wesentlichen# landwirtN
schaftliche# Nutzflächen.# Die# größte# Teilfläche# wird# von# Nord# nach# Süd#
vom# Kettbach# durchflossen.# Darüber# hinaus# besteht# im# nördlichem# BeN
reich#eine#im#Biotopkataster#geführte#Wallhecke#(vgl.#Planungsvorgaben).#
Im#Osten#grenzt#diese#Teilfläche#an#einen#Waldbestand#an.#Die#sich#östN
lich# anschließenden,# kleineren# Teilflächen# sind# nahezu# vollständig# von#
Wald#umgeben.#

!# Unter# der# Voraussetzung,# dass# im# Rahmen# der# Eingriffsregelung# auf#
der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# Möglichkeiten# zur# Minderung# der#
Eingriffsintensität# erfolgen# (Erhalt# höherwertiger# Strukturen# wie# Gehölze,#
Grünland# und# Gewässer,# Schaffung# von# Ersatzstrukturen# für# das# BioN
topverbundsystem,#Einhalten#von#Abständen#zu#schützenswerten#StruktuN
ren)#und#der#mit# der#Planung#vorbereitete#Eingriff# durch#ökologisch#sinnN
volle#Maßnahmen#ausgeglichen#wird,#wird#mit#der#Änderung#keine#erhebliN
che# Beeinträchtigung# vorbereitet.# Bei# einer# unvermeidbaren# Überbauung#
von#Dauergrünland,#sollte#ein#gleichwertiger#Ersatz#angestrebt#werden.#

!# Auswirkungen# auf# die# Gebiete# des# NATURA# 2000# Netzes# (vgl.# PlaN
nungsvorgaben)#sind#nach#derzeitigem#Kenntnisstand#nicht#zu#erwarten.#

!#Unter#Berücksichtigung#der# in#den#Gutachten#erläuterten#ArtenschutzN
maßnahmen# kann# im# Rahmen# der# Genehmigungsplanung# sichergestellt#
werden,#dass#keine#Artenschutzverbote#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereiN
tet#werden.#

#

ArtenQ1und1Biotopschutz1
Für#die#Konzentrationszone# liegt#ein#avifaunistisches#Fachgutachten*#vor.#
Bei# der# Untersuchung# in# den# Jahren# 2013/14# wurden# im# Rahmen# der###
BrutN,#RastN#und#Zugvogelerfassungen#vier#Arten#festgestellt#(Kranich,#KieN
bitz,#großer#Brachvogel,#Uhu),#die#bei#der#Prognose#und#Bewertung#der#zu#
erwartenden# betriebsbedingten#Auswirkungen# durch#Windenergieanlagen#
berücksichtigt#werden#müssen.# In#Bezug#auf# die# erfassten#Kraniche#wird#
mit#Durchführung#des#Planvorhabens#nicht#gegen#die#Verbote#des#§#44#(1)#
BNatSchG#verstoßen.#

Für#die#Arten#Kiebitz,#großer#Brachvogel#und#Uhu# ist#standortbezogen# im#
Rahmen#des#BImSchGNVerfahrens#zu#prüfen,#ob#und#inwieweit#durch#den#
Bau/#Betrieb#von#WEA#Verbote#des#§#44#(1)#BNatSchG#ausgelöst#werden#
und#ob#es#zu#erheblichen#Beeinträchtigungen#kommt.#Ggf.# sind#vorgezoN
gene# Ausgleichmaßnahmen/# Kompensationsmaßnahmen# (CEFN
Maßnahmen)#erforderlich.#Gemäß#Gutachten#sind#aus#artenschutzrechtliN
cher# Sicht# in# den# beiden# östlichen# Teilflächen# nur#WEA# zulässig,# deren#
Rotorhöhe#mindestens#80#m#über#dem#Boden#liegt.#Dies#gilt#insbesondere#
in#Bezug#auf#den# im#Umfeld# festgestellten#UhuNBrutplatz.#Die#VollzugsfäN
higkeit#des#Flächennutzungsplanes#kann#jedoch#sichergestellt#werden,#da#
–#auch#unter#Berücksichtigung#der#weiteren#Vorgaben#aus#dem#Leitfaden#

*## Ecoda#Umweltgutachten#GbR#
(April#2016):#Avifaunistisches#
Gutachten#zu#einer#
Windenergieplanung#im#
Bereich#des#Suchraumes#V#
(Stevede)#auf#dem#Gebiet#der#
Stadt#Coesfeld#(Kreis#
Coesfeld),#Dortmund.#
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„Wirksamkeit# von#Artenschutzmaßnahmen“# –# geeignete#Habitatkomplexe#
im#Umfeld# des#Golfplatzes# vorhanden# sind# (vgl.# a.#Kap.# 4.1,# „ArtenN# und#
Biotopschutz“).##

# Eine#vertiefende#Untersuchung#hinsichtlich#der#bauN,#anlageN#und#beN
triebsbedingten#Auswirkungen# ist# zu# jetzigem#Zeitpunkt/#auf#der#FlächenN
nutzungsplanebene# nicht# möglich,# weil# konkrete# Anlagenstandorte# nicht#
feststehen.# Das# Gutachten# ist# in# dieser# Hinsicht# auf# der# nachgelagerten#
Planungsebene/# im# immissionsschutzrechtlichen#Genehmigungsverfahren#
zu#vervollständigen.##

Artenschutzrechtliche# Verbotstatbestände# gegenüber# Fledermäusen# lasN
sen#sich#durch#geeignete#Vermeidungsmaßnahmen#auf#der#nachgelagerN
ten#Ebene#erfolgreich#abwenden**.#

!# Eine# abschließende# Beurteilung# erfolgt# auf# der# nachfolgenden# PlaN
nungsN# bzw.# immissionsschutzrechtlichen# Genehmigungsebene.# Nach#
derzeitigem#Kenntnisstand#kann#jedoch#unter#Berücksichtigung#der#ErgebN
nisse# des# vorliegenden# faunistischen# Gutachtens# davon# ausgegangen#
werden,# das# durch# die# Aufstellung# des# Teilflächennutzungsplanes# keine#
Verbotstatbestände#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereitet#werden,#die#einer#
Planumsetzung#entgegenstehen.##

#

Boden1
Der#Konzentrationszone#unterliegen#unterschiedliche#Bodentypen.#

BraunerdeNPseudogley,# typischer# Pseudogley# (westliche# Teilfläche),# im#
Bereich# des# Kettbachs# auch# typische# Gleyböden,# vereinzelt# BraunerdeN
Gley/#Anmoorgley.#

Es#bestehen#sehr#schutzwürdige#Grundwasserböden#(Anmoorgley,#MoorgN
ley,#vereinzelt#PodsolNGley)# im#westlichen#Bereich#des#westlichen#TeilgeN
bietes#mit#einem#hohen#Biotopentwicklungspotenzial#für#Extremstandorte.##

!#Durch# die#Planung#wird# die#Nutzung# von#Flächen#ermöglicht,# die# u.a.#
eine#Funktion#als#Agrarstandort#aufweisen#und#somit#der#LebensmittelproN
duktion# ggf.# auch# dem# Anbau# von# regenerativen# Energieträgern# dienen.#
Durch#den#Bau#von#WEA#werden#die#Böden#zusätzlich#anthropogen#überN
formt,# weitestgehend# natürlich# gewachsene# Bodenprofile# werden# im# BeN
reich#der#WEANFundamente#und#der#Kranstellflächen#überplant.#Eine#unN
gestörte#Bodenentwicklung#wird#in#den#überbauten#Bereiche#unterbrochen.##

!# In# Teilflächen# der#Konzentrationszone# ist# eine# Inanspruchnahme# sehr#
schutzwürdiger# Grundwasserböden# möglich.# Im# Rahmen# der# GenehmiN
gungsplanung# sollten#möglichst# Bereiche# ohne# schutzwürdige#WertigkeiN
ten# gewählt# werden# –# sollten# jedoch# entsprechende# Standorte# beanN
sprucht# werden,# ist# der# Eingriff# im# Rahmen# der# Ausgleichsregelung# entN
sprechend#zu#bewerten.#Sinnvoll#wäre#die#Durchführung#von#AusgleichsN
maßnahmen#auf#ebenfalls#entsprechend#schutzwürdigen#Böden.#

!#Unter#Berücksichtigung#von#VerminderungsN#sowie#bodenaufwertenden#
Ausgleichsmaßnahmen# im#Rahmen#der#naturschutzfachlichen#EingriffsreN
gelung# zur# BebauungsN,# bzw.# immissionsschutzrechtlichen# GenehmiN
gungsplanung# werden# voraussichtlich# keine# erheblich# nachteiligen# WirN
kungen#vorbereitet.##

**# Ministerium#für#Klimaschutz,#
Umwelt,#Landwirtschaft,#NaturN#
und#Verbraucherschutz#des#
Landes#NordrheinNWestfalen#
(MKULNV),#Landesamt#für#
Natur,#Umwelt#und#
Verbraucherschutz#NordrheinN
Westfalen#(LANUV),#2013:#
Umsetzung#des#ArtenN#und#
Habitatschutzes#bei#der#
Planung#und#Genehmigung#von#
Windenergieanlagen#in#
NordrheinNWestfalen.##
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!#Im#Sinne#der#Eingriffsregelung#sollten#die#schützenswerten#Böden#nicht#
überplant# –# oder# aber# durch#Maßnahmen# auf# gleichermaßen# schützensN
werten#Böden#ausgeglichen#werden.#

#

Wasser1
Die#westliche#Teilfläche#der#Konzentrationszone#wird#von#Nord#nach#Süd#
vom#Kettbach# durchflossen.# Festgesetzte# Überschwemmungsgebiete# lieN
gen#nicht#vor.##

Der#Kettbach#ist#gemäß#Fließgewässertypologie#NRW#als#sandgeprägtes/#
organisch#geprägtes#Fließgewässer#klassifiziert.#

Im#Rahmen# der# Potenzialflächenanalyse#wurde# ein# Abstand# von# 5#m# zu#
Fließgewässern# (FNP)# bei# der# Ermittlung# der# Konzentrationszonen# beN
rücksichtigt.#

!#Durch#die#Planung#werden#in#den#Konzentrationszonen#Versiegelungen#
durch#den#Bau#von#WEA#zulässig.#Die#Planung#wird#aufgrund#der# jeweils#
geringen#Flächendimension# zu# keiner# erheblichen#Veränderung#oder#BeN
einträchtigung# der# Grundwasserneubildungsrate# führen,# da# anfallendes#
Niederschlagswasser#in#die#angrenzenden#Flächen#geleitet#wird.#

!# Eine# Zerschneidung# von#Gewässern# oder# ein# Heranrücken# von#WEA##
sollte# auf# der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# durch# eine# geeignete#
Standortwahl#vermieden#werden.#Die#gesetzlichen#Vorgaben#des#WasserN
haushaltsgesetz#bzw.#Landeswassergesetz#sind#zu#beachten.#

!# Insgesamt# werden# mit# der# Planung# voraussichtlich# keine# erheblich#
nachteiligen#Wirkungen#auf#das#Schutzgut#Wasser#vorbereitet.#

#

Luft,1Klima1und1Klimaschutz1
Die# klimaökologische# Bedeutung# der# Flächen# bemisst# sich# aus# der# ProN
duktivität#der#Strukturen#für#FrischN#und#Kaltluft:#Das#Klima#in#den#künftigen#
Windkonzentrationszonen# ist# aufgrund# der# Lage# im# ländlichen# Raum# als#
typisches# Außenbereichsklima# einzustufen.# Die# Ackerflächen# sind# aufN
grund# der# nicht# ganzjährigen# Vegetationsbedeckung# von# mittlerer,# die#
Grünländer#von#hoher#Bedeutung#für#die#Kaltluftproduktion.##

Die# Gehölzstrukturen# wirken# in# Abhängigkeit# zu# ihrer# Größe# als# SchadN
stofffilter.#Aufgrund#der#Entfernungen#zu#Siedlungen#besteht# jedoch#keine#
direkte#Bedeutung#hinsichtlich#einer#lufthygienischen#Funktion.#WaldbereiN
che#sind#als#harte#Tabukriterien#bei#der#Ermittlung#der#KonzentrationszoN
nen#ausgeschlossen#worden.#

!#Mit#der#Ausweisung#der#Windkonzentrationszonen#ist#nicht#mit#nachteiN
ligen#Veränderungen#der#klimatischen#Funktion#im#Eingriffsbereich#oder#im#
angrenzenden#Umfeld#zu# rechnen,#da#weder#durch#die#Art#der#planungsN
rechtlich# zulässigen# Nutzung# noch# durch# die# Größe# der# zu# erwartenden#
Versiegelungen# eine# nennenswerte# Veränderung# des# Regionalklimas# erN
folgt.#

!#Im#Rahmen#der#konkreten#Standortplanung#sollte#im#Sinne#des#VermeiN
dungsprinzips#eine#Überplanung#von#Gehölzen#oder#Grünländern#aufgrund#
ihrer#höheren#klimarelevanten#Funktionen#vermieden#werden.#
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!# Mit# der# vorliegenden# Ausweisung# von# Konzentrationszonen# folgt# die##
Stadt# der# Steuerung# und#Förderung# von# regenerativen#Anlagen# zur#VerN
minderung#des#CO2#Ausstoßes#und# leistet# einen#Beitrag# zur# langfristigen#
Verbesserung#des#globalen#Klimas.#

!#Durch#die#Planung#werden#voraussichtlich#keine#erheblich#nachteiligen#
Beeinträchtigungen#vorbereitet.#

#

Landschaft1
Das#Landschaftsbild#ist#durch#eine#vorwiegend#gegliederte#Landschaft#und#
eine#flache#Topographie#geprägt.#Die#offenen#Ackerflächen#werden#in#den#
Randbereichen# von# Gehölzbeständen/# Wäldern# umschlossen.# Innerhalb#
der# Konzentrationszone# bestehen# Hecken# und# uferbegleitende# FließgeN
wässerstrukturen.##

Eine#Höhenbeschränkung#für#die#künftig#dort#aufzustellenden#WindkraftanN
lagen# ist# nicht# vorgesehen.#Aus#artenschutzrechtlichen#Gründen# sind# die#
WEA# in# den# beiden# östlichen#Teilbereichen# so# zu# planen,# dass# der#MinN
destabstand#der#Rotorblattspitzen#zur#Bodenoberfläche#80#m#beträgt.#

!#Die#Planung#stellt#eine#Beeinträchtigung#des#Landschaftsbildes#dar.#Die#
konkrete# Berechnung# des# Ausgleichserfordernisses# für# das# LandschaftsN
bild#erfolgt#auf#der#Ebene#des#Landschaftspflegerischen#Begleitplanes.#

#

KulturQ1und1Sachgüter1
Es# liegen# keine# bekannten# Sachgüter# innerhalb# der# Konzentrationszone##
vor.#

Es#bestehen#z.T.# sehr# schutzwürdige#Böden#mit#einem#hohen#BiotopentN
wicklungspotenzial.#

!#Sehr#schutzwürdige#Böden#sollten#im#Rahmen#der#Detailplanungen#beN
rücksichtigt#werden#(vgl.#Abschnitt#„Boden“).#

!# Durch# die# Ausweisung# der# Konzentrationszone# erfolgt# keine# ÜberplaN
nung# von# im# FNP# dargestellten# Denkmalen.# Zudem# sind# entsprechende#
Mindestabstände# gem.# Windenergieerlass# eingehalten.# Auch# bestehen#
keine# besonderen# Sichtbeziehungen,# die# durch# den# Bau# von#WindenerN
gieanlagen#nachteilig#beeinflusst#werden.#Kulturlandschaftlich#bedeutende#
Standorte#sind#nicht#betroffen.#

!# Insgesamt# können# optische# Wirkungen# durch# Windenergieanlagen# in#
strukturreicheren#Landschaften# leichter# „verdeckt“#werden.#Aufgrund# ihrer#
zunehmenden# Höhe# ist# jedoch# eine# vollständige# Verdeckung# unmöglich.#
Wie#bereits#in#Zusammenhang#mit#den#Auswirkungen#zum#Landschaftsbild#
aufgeführt,#sind#Beeinträchtigungen#des#Landschaftsbildes#auf#der#Ebene#
der#konkreten#Standortplanung#zu#betrachten#und#zu#bewerten.##

#

Wirkungsgefüge1zwischen1den1Schutzgütern1
Die#einzelnen#Schutzgüter#stehen#in#ihrer#Ausprägung#und#Funktion#unterN
einander# in# Wechselwirkung.# Dominierend# wirkte# und# wirkt# die# landwirtN
schaftliche#Nutzung# im#Plangebiet.#Hieraus# resultieren#Auswirkungen#auf#
die#StrukturN# und#Artenvielfalt# von#Flora# und#Fauna,# aber# auch#Einflüsse#
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auf# den# BodenN# und# Wasserhaushalt.# Wechselwirkungen# zwischen# den#
Schutzgütern,#die#über#diese#„normalen“#ökosystemaren#Zusammenhänge#
hinausgehen,#bestehen#–#mit#Ausnahme#der#sehr#schutzwürdigen#GrundN
wasserböden#mit#hohem#Biotopentwicklungspotenzial#–#nicht.#

Die#Bodenbereiche#mit#einem#hohen#Biotopentwicklungspotenzial# für#ExtN
remstandorte# sind# in# vorliegendem#Fall# besonders# stark# grundwasserbeN
einflusst.# Es# bestehen# ausgeprägte# Wechselwirkungen# zwischen# den#
Schutzgütern# Boden# und# Wasser# (langfristige# Vernässung,# verzögerter#
Vegetationsbeginn,# eingeschränkte# BefahrN# und# Bearbeitbarkeit)# was# eiN
nen#positiven#Einfluss#auf#die#Entwicklung#von#Biotoptypen#und#die#ArtenN
vielfalt#hat.#Aufgrund#der#Wasserverhältnisse#bestehen#bei#entsprechender#
Nutzungsextensivierung# an# diesem# Standort# günstige# Voraussetzungen#
für#die#Entwicklung#von#feuchten#Grünlandgesellschaften,#d.h.#WeidelgrasN
WeißkleeNWeiden,#feuchten#Glatthaferwiesen.#

Die# beiden# östlichen# Teilflächen# der# Konzentrationszone# liegen# gemäß#
Landesumweltamt# (LANUV)# innerhalb# eines# herausragenden# BiotopverN
bundsystems#(vgl.#Planungsvorgaben).##

Gemäß# vorliegender# gesamtgutachterlicher# Stellungnahme# in# Bezug# auf#
mögliche#Kumulationseffekte#(vgl.#LAB,#April#2016)#ergeben#sich#die#weitN
reichendsten# Konflikte# i.d.R.# durch# die# Beeinträchtigung# der# Schutzgüter#
„Landschaftsbild“# und# „ArtenN# und#Biotopschutz“# (Tiergruppen:#Vögel# und#
Fledermäuse).#Im#Ergebnis#des#Gutachtens#können#für#alle#nachgewieseN
nen#VogelN#und#Fledermausarten#Beeinträchtigungen#durch#kumulierende#
Wirkungen#ausgeschlossen#werden.#Hinsichtlich#des#zu#erwartenden#EinN
flusses# auf# das# Landschaftsbild# ist# jedoch# im# südwestlichen# Stadtgebiet#
mit#einer#erheblichen# „landschaftsästhetischen#Belastung#des#betroffenen#
Raumes“#zu#rechnen.#

#
5.21 Prognose1bei1NichtQDurchführung1des1Vorhabens1
Von#einer#deutlichen#Änderung#der#bestehenden#Strukturen#im#ÄndeN
rungsbereich# ist# bei# Nichtdurchführung# der# Planung# nicht# auszugeN
hen.# Die# Flächen# würden# voraussichtlich# weiter# landwirtschaftlich#
(Acker,#Grünland)#genutzt.#
#
5.31 Geplante1Maßnahmen1zur1Vermeidung,1Verringerung1

und1zum1Ausgleich1der1nachteiligen1Auswirkungen1
!# Für#die#Konzentrationszone#werden#im#faunistischen#FachgutN

achten#verschiedene#Maßnahmen#erwähnt,#die#einer#Erfüllung#
von#Verbotstatbeständen#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#gegenüber#
planungsrelevanten#Vogelarten#vorbeugen.# Im#Detail#wird#auf#
das# Gutachten# verwiesen.# Eine# abschließende# Beurteilung#
kann#jedoch#erst#auf#der#Genehmigungsebene#erfolgen.#Nach#
derzeitigem#Kenntnisstand# ist#davon#auszugehen,#dass#durch#
die#Aufstellung#des#Teilflächennutzungsplanes#keine#VerbotsN
tatbestände# gem.# §# 44# (1)# BNatSchG# vorbereitet#werden,# da#
dies#durch#geeignete#Vermeidungsmaßnahmen,#inklusive#vorN
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gezogener#Ausgleichsmaßnahmen#vermieden#werden#kann.##
!# Gemäß#Gutachten#sind#aus#artenschutzrechtlicher#Sicht#in#den#

beiden# östlichen# Teilflächen# nur#WEA# zulässig,# deren# RotorN
höhe#mindestens#80#m#über#dem#Boden#liegt.#

!# In#Bezug#auf#die#Fledermausfauna#sind#gezielte#Anpassungen#
der# Betriebszeiten# (ggf.# temporäre# Abschaltung)# sowie# eine#
optimierte# Standortplanung# auf# der# nachgelagerten# Ebene#
denkbar# und# ausreichend# um# Verbotstatbestände# zu# vermeiN
den.#

!# Im# Sinne# einer# ökologisch# und# klimatisch# nachhaltigen# EntN
wicklung# ist# es# sinnvoll# durch# eine# angepasste# StandortplaN
nung# schutzwürdige# Böden# nicht# zu# überplanen# und# BodenN
versiegelungen# grundsätzlich# auf# ein# absolutes# Minimum# zu#
reduzieren.#Kranstellflächen#und#Zufahrten#sollten#geschottert#
und#nicht#vollversiegelt#werden.#

!# Der#erforderliche#Ausgleich#des#Landschaftsbildes#sollte# N#um#
auch#eine#landschaftsästhetische#Wirkung#im#Umfeld#des#EinN
griffs#zu#entfalten# N# in#der#Umgebung#der#Konzentrationszone#
erfolgen.#Das#Kollisionsrisiko#der#windkraftsensiblen#Arten#darf#
dadurch# jedoch#nicht# erhöht#werden.#Die# konkreten#MaßnahN
men# sind# im# Zuge# eines# landschaftspflegerischen# BegleitplaN
nes#auszuarbeiten.#

#
# #
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61 Konzentrationszone1Letter1Görd1
Die#Konzentrationszone#liegt#südlich#der#Stadt#Coesfeld,#westlich#der#
Bahnstrecke# nach# Dorsten.# Die# äußeren# Abgrenzungen# werden# im#
Wesentlichen#durch#die#Schutzabstände# zu#Wohngebäuden# (HofanN
lagen)#gebildet.# Im#Zentrum#der#Konzentrationszone#besteht#ein#geN
setzlich# geschützter# Biotop# (Kleingewässer)# und# südlich# davon# ein#
Kulturdenkmal# (Jansburg)# um# die# entsprechende# Schutzabstände#
eingehalten# werden# (vgl.# Planunterlagen/# Potenzialflächenanalyse,#
einschließlich#der#Erläuterung#der#harten#und#weichen#Tabukriterien).#
1
Planungsvorgaben:1
Das#nächstgelegene#FFHNGebiet#(„Berkel“,#DEN4008N301)#liegt#in#ca.#5#km#
Entfernung#in#nördlicher#Richtungr#das#nächstgelegene#Vogelschutzgebiet#
„Heubachniederung,# Lavesumer# Bruch# und# Borkenberge“# (DEN4108N401)#
liegt#in#einer#Entfernung#von#rund#1,5#km#in#südlicher#Richtung.#

Der#nördliche#Bereich#der#Konzentrationszone# (ca.#7,3#ha)# liegt# im#LandN
schaftsschutzgebiet#„Zuschlag“#(LSGN4008N0004).#

Die#Konzentrationszone#liegt#teilweise#in#Biotopverbundsystemen#(VBNMSN
4008N004,#„FeldgehölzNGrünlandkomplex#mit#Nebenbach#der#Berkel#nordN
östlich# Gescher“r# VBNMSN4008N003,# „Heidesee# und# Dünenkomplex# ZuN
schlag“).#Diese#haben#gemäß#Landesumweltamt#(LANUV)#eine#herausraN
gende#Bedeutung.#

Der#Kettbach,#der#die#Konzentrationszone#von#Norden#nach#Süden#durchN
fließt#wird#im#Biotopkataster#geführt#(BKN4008N0049).#Ein#stehendes#KleinN
gewässer# (BKN4108N0003)# und# das# Kulturdenkmal# „Jansburg“# (BKN4008N
0049)# werden# von# der# Konzentrationszone# vollständig# umgeben# (vgl.#
Planunterlagen).##

Das# stehende# Kleingewässer# ist# ein# gesetzlich# geschützter# Biotop# (GBN
4108N004).#

#
6.11 Beschreibung1des1derzeitigen1Umweltzustandes1und1

der1Auswirkungen1(!)1bei1Durchführung1der1Planung11
#(Beschreibung# und# Bewertung# der# Umweltauswirkungen# auf#
die#Schutzgüter)#

#

Mensch1
Die#Abgrenzung#der#Konzentrationszone#ergibt# sich# im#wesentlichen#aus#
den#Abstandskriterien#zu#Gebäuden#mit#Wohnnutzung.#

Die#Flächen#werden#landwirtschaftlich#genutzt.#

Eine# überregionale# Funktion# des# Gebietes# für# Erholungszwecke/# TourisN
mus# besteht# im#Bereich# der# südöstlich# gelegenen# (ca.# 2# km#Entfernung)#
Wildpferdebahn#im#Merfelder#Bruch.###

Es#bestehen#gute#Voraussetzungen#für#eine#naturnahe#Erholung#(vgl.#umN
liegende# Campingplätze/# Wochenendgebiete,# s.# auch# Abschnitt# „LandN
schaft“).##
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!#Unter#Berücksichtigung,#dass# im#Rahmen#der#Tabuflächenanalyse#die#
Mindestabstände# zu# Wohnnutzungen# eingehalten# werden# und# auf# der#
Ebene# der# Genehmigungsplanung# der# Immissionsschutz# nachzuweisen#
ist,# werden# mit# der# Ausweisung# der# Konzentrationsfläche# für# die# WindN
energienutzung#keine#voraussichtlichen,#erheblich#nachteiligen#Wirkungen#
auf#gesunde#WohnN#und#Arbeitsverhältnisse#vorbereitet.#

!#Einflüsse#auf# das#Landschaftsbild# und#ggf.# negative#Effekte# auf#ErhoN
lungssuchende# können# auf# der# Ebene# des# Flächennutzungsplanes# nicht#
abschließend#beurteilt#werden,#da#u.a.#Anzahl#und#Standort#der#geplanten#
WEA#nicht#feststehen.#Im#Zusammenspiel#mit#den#benachbarten#KonzentN
rationszonen#ist#jedoch#mit#einer#erheblichen#„landschaftsästhetischen#BeN
lastung#des#betroffenen#Raumes“#(vgl.#LAB,#April#2016)#zu#rechnen.#

!#Die# konkrete#Berechnung# des#Ausgleichserfordernisses# für# das# LandN
schaftsbild# (Landschaftsbildanalyse)# erfolgt# auf# der# nachgelagerten# PlaN
nungsN#bzw.#Genehmigungsebene.#

!#Unter#Berücksichtigung#der#Vorgaben#im#Genehmigungsverfahren#werN
den#keine#erheblichen#Beeinträchtigungen#auf#das#Schutzgut#Mensch#vorN
bereitet.#

#

Biotoptypen,1Tiere1und1Pflanzen,1Biologische1Vielfalt1
Innerhalb# der# Konzentrationszone# bestehen# landwirtschaftlich# genutzte#
Flächen.#Wegbegleitend# sind#Gehölzstrukturen# vorhanden.# Der# Kettbach#
durchfließt#die#Konzentrationszone.#Das#Gebiet#wird#insgesamt#als#ackerN
geprägte,#offene#Kulturlandschaft#klassifiziert.#

Südwestlich#der#Konzentrationszone#liegt#das#„Wahlers#Venn“,#ein#kreiseiN
gener#Biotop#(keine#Ausweisung#als#Naturschutzgebiet).#

!# Unter# der# Voraussetzung,# dass# im# Rahmen# der# Eingriffsregelung# auf#
der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# Möglichkeiten# zur# Minderung# der#
Eingriffsintensität# erfolgen# (Erhalt# höherwertiger# Strukturen# wie# Gehölze,#
Grünland#und#Gewässer,#ggf.#Schaffung#von#Ersatzstrukturen#für#das#BioN
topverbundsystem)# und# der# mit# der# Planung# vorbereitete# Eingriff# durch#
ökologisch# sinnvolle# Maßnahmen# ausgeglichen# wird,# wird# mit# der# ÄndeN
rung# keine# erhebliche#Beeinträchtigung# vorbereitet.# Bei# einer# unvermeidN
baren#Überbauung#von#Dauergrünland,#sollte#ein#gleichwertiger#Ersatz#anN
gestrebt#werden.#

!# Auswirkungen# auf# die# Gebiete# des# NATURA# 2000# Netzes# (vgl.# PlaN
nungsvorgaben)#sind#nach#derzeitigem#Kenntnisstand#nicht#zu#erwarten.#

!#Unter#Berücksichtigung#der#ggf.#erforderlichen#Artenschutzmaßnahmen#
(Vermeidungsmaßnahmen)#und#dem#erforderlichen#Ausgleich#des#Eingriffs#
auf#der#folgenden#Planungsebene#kann#sichergestellt#werden,#dass#keine#
Artenschutzverbote#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#vorbereitet#werden#und#keine#
erheblichen#Eingriffe#in#Natur#und#Landschaft#verbleiben.#

#

#

#

#
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#

ArtenQ1und1Biotopschutz1
Für# die# Konzentrationszone# liegt# ein# artenschutzrechtlicher# Fachbeitrag*#
vor.#Bei#den#avifaunistischen#Erfassungen#in#den#Jahren#2012/13#und#der#
Nacherfassungen#in#2015/#16#sowie#der#Auswertung#vorhandener#InformaN
tionen# zu# Fledermausvorkommen# wurden# gemäß# Fachbeitrag# 47# plaN
nungsrelevante#Arten#erfasst#wobei#elf#zzgl.#der#nordischen#Gänse#gemäß#
Artenschutzleitfaden#in#NRW#als#WEANempfindlich#angesehen#werden.#

Der# Fachbeitrag# schließt# mit# dem# Ergebnis,# dass# „ein# kleinräumiges#
Meideverhalten# auf# brütende# Große# Brachvögel,# Kiebitze# und# Wachteln#
sowie#auf#rastende#Kiebitze,#Kraniche#und#nordische#Gänse#nicht#vollstänN
dig#ausgeschlossen#werden“#kann.##

Gleichwohl#ist#insgesamt#beim#Bau#oder#beim#Betrieb#der#geplanten#WEA#
unter# Berücksichtigung# der# VermeidungsN# und# SchadensbegrenzungsN
maßnahmen#/#vorgezogenen#Ausgleichsmaßnahmen#nicht#von#einer#ErfülN
lung# von#Verbotstatbeständen# des# §# 44# (1)# BNatSchG# auszugehen# (vgl.#
Zusammenfassung,#S.#5).#Gleiches#gilt#gemäß#Fachbeitrag#auch#für#die#erN
fassten# ZugN# und# Rastvogelbestände.# Für# eine# ausführliche# Begründung#
der#Sachverhalte#wird#an#dieser#Stelle#auf#den#entsprechenden#FachbeiN
trag#verwiesen.#

Artenschutzrechtliche# Verbotstatbestände# gegenüber# Fledermäusen# lasN
sen#sich#durch#geeignete#Vermeidungsmaßnahmen#auf#der#nachgelagerN
ten#Ebene#erfolgreich#abwenden**.#

Im#Hinblick#auf#die#spätere#Vollzugsfähigkeit#des#Planvorhabens#wurde#die#
Konzentrationszone# im# nördlichen# und# südNwestlichen# Teilbereich# aufN
grund#bestehender#artenschutzrechtlicher#Bedenken#verkleinert.#

!# Eine# abschließende# Beurteilung# erfolgt# auf# der# nachfolgenden# PlaN
nungsN# bzw.# immissionsschutzrechtlichen# Genehmigungsebene.# Nach#
derzeitigem#Kenntnisstand#kann#jedoch#gemäß#vorliegendem#Fachbeitrag#
(Schmal#+#Ratzbor,#Mai#2016)#davon#ausgegangen#werden,#das#durch#die#
Aufstellung#des#Teilflächennutzungsplanes#keine#Verbotstatbestände#gem.#
§# 44# (1)# BNatSchG# vorbereitet# werden,# die# einer# Planumsetzung# entgeN
genstehen.#

Dies#gilt#auch#in#Bezug#auf#die#Verträglichkeit#mit#den#umliegenden#Natura#
2000#Gebieten#„Fürstenkuhle#im#Weissen#Venn“#und#„Heubachniederung,#
Lavesumer#Bruch# und#Borkenberge“,# die# in# einer#Entfernung# von# rund# 4#
bzw.# 1,5# km# liegen.#Dem# vorliegenden#Gutachten***# nach#werden# durch#
den#angestrebten#Bau#von#WEA# (hier:# 7#Anlagen)# keine#erheblichen#BeN
einträchtigungen#auf#die#Schutzziele#und#–#zwecke#des#FFHN#bzw.#VogelN
schutzgebietes# vorbereitet.# Geschützte# Lebensraumstrukturen# und# LeN
bensraumelemente# bleiben# erhalten,# Funktionen# (Flugkorridore)# werden#
nicht# beeinträchtigt.# Auch# ein# Zusammenwirken#mit# anderen# Plänen# und#
Projekten#wird#ausgeschlossen.##

#

Boden1
Der# Konzentrationszone# unterliegt# im# Bereich# des# Kettbachs# großflächig#
ein#sehr#schutzwürdiger#Grundwasserboden# (Anmoorgley,#Moorgley,# verN

*## Schmal#+#Ratzbor#(Mai#2016):#
Artenschutzrechtlicher#
Fachbeitrag#(ASP)#zur#
geplanten#Errichtung#und#
Betrieb#von#
Windenergieanlagen#im#Umfeld#
des#Suchraumes#X#für#die#
Windenergie#„östlich#Wahlers#
Venn“#im#Stadtgebiet#von#
Coesfeld,#Kreis#Coesfeld,#
NordrheinNWestfalen.#Lehrte.#

**# Ministerium#für#Klimaschutz,#
Umwelt,#Landwirtschaft,#NaturN#
und#Verbraucherschutz#des#
Landes#NordrheinNWestfalen#
(MKULNV),#Landesamt#für#
Natur,#Umwelt#und#
Verbraucherschutz#NordrheinN
Westfalen#(LANUV),#2013:#
Umsetzung#des#ArtenN#und#
Habitatschutzes#bei#der#
Planung#und#Genehmigung#von#
Windenergieanlagen#in#
NordrheinNWestfalen.#

#
#
#
***#Schmal#+#Ratzbor#(August#

2016):#FFHN
Verträglichkeitsprüfung#(FFHN
VP)#zur#geplanten#Errichtung#
und#Betrieb#von#sieben#
Windenergieanlagen#in#der#
Konzentrationszone#„Letter#
Görd“#im#Stadtgebiet#von#
Coesfeld,#Kreis#Coesfeld,#
NordrheinNWestfalen.#Lehrte.#
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einzelt# PodsolNGley)# mit# einem# Biotopentwicklungspotenzial# für# ExtremN
standorte.#

Darüber# hinaus# bestehen# großflächig# typische# Gleyböden,# vereinzelt#
BraunerdeNGley/#Anmoorgley#mit#mittleren#(30#–#45)#Bodenwertzahlen#und#
ebenfalls#starkem#Grundwassereinfluss.#

Mit# zunehmender# Entfernung# zum# Kettbach# unterliegen# der# KonzentratiN
onszone# in# westliche# Richtung# Böden# mit# geringerem# GrundwassereinN
fluss,# d.h.# GleyNPodsol,# z.T.# grauer# Plaggenesch# vereinzelt# PseudogleyN
Podsol#mit#geringen#Bodenwertzahlen#(18#–#30).#

Im# nordöstlichen# Bereich# der# Konzentrationszone# bestehen# BraunerdeN
PseudogleyN,#bzw.#typische#Pseudogleyböden.#

!#Durch#die#Planung#wird#die#Nutzung#von#Flächen#ermöglicht,#die#eine#
Funktion#als#Agrarstandort#aufweisen#und#somit#der#LebensmittelproduktiN
on#ggf.#dem#Anbau#von# regenerativen#Energieträgern#dienen.#Durch#den#
Bau#von#WEA#werden#die#Böden#zusätzlich#anthropogen#überformt,#weiN
testgehend# natürlich# gewachsene# Bodenprofile# werden# im# Bereich# der#
WEANFundamente# und# der# Kranstellflächen# überplant.# Eine# ungestörte#
Bodenentwicklung#wird#in#den#überbauten#Bereiche#unterbrochen.##

!#In#Teilflächen#der#Konzentrationszone#wird#eine#Inanspruchnahme#sehr#
schutzwürdiger#Grundwasserböden#vorbereitet.#Im#Rahmen#der#GenehmiN
gungsplanung# sollten#möglichst# Bereiche# ohne# schutzwürdige#WertigkeiN
ten# gewählt# werden# –# sollten# jedoch# entsprechende# Standorte# beanN
sprucht# werden,# ist# der# Eingriff# im# Rahmen# der# Ausgleichsregelung# entN
sprechend#zu#bewerten.#Sinnvoll#wäre#die#Durchführung#von#AusgleichsN
maßnahmen#auf#ebenfalls#schutzwürdigen#Grundwasserböden.#

!#Unter#Berücksichtigung#von#VerminderungsN#sowie#bodenaufwertenden#
Ausgleichsmaßnahmen# im#Rahmen#der#naturschutzfachlichen#EingriffsreN
gelung#zur#Genehmigungsplanung#werden#durch#die#Planung#keine#erhebN
lich#nachteiligen#Wirkungen#vorbereitet.##

#

Wasser1
Die#Konzentrationszone#wird#von#Nord#nach#Süd#vom#Kettbach#sowie#eiN
nem# weiteren,# nicht# klassifizierten# Gewässer# durchflossen.# Es# bestehen#
keine#festgesetzten#Überschwemmungsgebiete#innerhalb#der#KonzentratiN
onszone.#Wasserschutzgebiete#sind#nicht#vorhanden.##

Der#Kettbach#ist#gemäß#Fließgewässertypologie#NRW#als#sandgeprägtes/#
organisch#geprägtes#Fließgewässer#klassifiziert.#

Im#Nordosten#der#Konzentrationszone#verläuft#ein#begradigtes,#nicht#klasN
sifiziertes#Gewässer,#welches#in#den#Kettbach#mündet.#

Im#Rahmen# der# Potenzialflächenanalyse#wurde# ein# Abstand# von# 5#m# zu#
Fließgewässern# (FNP)# bei# der# Ermittlung# der# Konzentrationszonen# beN
rücksichtigt.#

!#Durch#die#Planung#werden#in#den#Konzentrationszonen#Versiegelungen#
durch#den#Bau#von#WEA#zulässig.#Die#Planung#wird#aufgrund#der# jeweils#
geringen#Flächendimension# zu# keiner# erheblichen#Veränderung#oder#BeN
einträchtigung# der# Grundwasserneubildungsrate# führen,# da# anfallendes#
Niederschlagswasser#in#die#angrenzenden#Flächen#geleitet#wird.#
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!# Eine# Zerschneidung# von#Gewässern# oder# ein# Heranrücken# von#WEA##
sollte# auf# der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# durch# eine# geeignete#
Standortwahl#vermieden#werden.#Die#gesetzlichen#Vorgaben#des#WasserN
haushaltsgesetz#bzw.#Landeswassergesetz#sind#zu#beachten.#

!# Insgesamt# werden# mit# der# Planung# voraussichtlich# keine# erheblich#
nachteiligen#Wirkungen#auf#das#Schutzgut#Wasser#vorbereitet.#

#

Luft,1Klima1und1Klimaschutz1
Die# klimaökologische# Bedeutung# der# Flächen# bemisst# sich# aus# der# ProN
duktivität#der#Strukturen#für#FrischN#und#Kaltluft:#Das#Klima#in#den#künftigen#
Windkonzentrationszonen# ist# aufgrund# der# Lage# im# ländlichen# Raum# als#
typisches# Außenbereichsklima# einzustufen.# Die# Ackerflächen# sind# aufN
grund# der# nicht# ganzjährigen# Vegetationsbedeckung# von# mittlerer,# die#
Grünländer#von#hoher#Bedeutung#für#die#Kaltluftproduktion.##

Die# Gehölzstrukturen# wirken# in# Abhängigkeit# zu# ihrer# Größe# als# SchadN
stofffilter.#Aufgrund#der#Entfernungen#zu#Siedlungen#besteht# jedoch#keine#
direkte#Bedeutung#hinsichtlich#einer#lufthygienischen#Funktion.#WaldbereiN
che#sind#als#harte#Tabukriterien#bei#der#Ermittlung#der#KonzentrationszoN
nen#ausgeschlossen#worden.#

!#Mit#der#Ausweisung#der#Windkonzentrationszonen#ist#nicht#mit#nachteiN
ligen#Veränderungen#der#klimatischen#Funktion#im#Eingriffsbereich#oder#im#
angrenzenden#Umfeld#zu# rechnen,#da#weder#durch#die#Art#der#planungsN
rechtlich# zulässigen# Nutzung# noch# durch# die# Größe# der# zu# erwartenden#
Versiegelungen# eine# nennenswerte# Veränderung# des# Regionalklimas# erN
folgt.#

!#Im#Rahmen#der#konkreten#Standortplanung#sollte#im#Sinne#des#VermeiN
dungsprinzips#eine#Überplanung#von#Gehölzen#oder#Grünländern#aufgrund#
ihrer#höheren#klimarelevanten#Funktion#vermieden#werden.#

!# Mit# der# vorliegenden# Ausweisung# von# Konzentrationszonen# folgt# die##
Stadt# der# Steuerung# und#Förderung# von# regenerativen#Anlagen# zur#VerN
minderung#des#CO2#Ausstoßes#und# leistet# einen#Beitrag# zur# langfristigen#
Verbesserung#des#globalen#Klimas.#

!#Durch#die#Planung#werden#voraussichtlich#keine#erheblich#nachteiligen#
Beeinträchtigungen#vorbereitet.#

#

Landschaft1
Das#Landschaftsbild#im#Bereich#der#Konzentrationszone#ist#als#offene#KulN
turlandschaft# anzusehen.# Das#Gebiet# ist# kaum# besiedelt# und# stellt# einen#
weitgehend# unzerschnittenen# Landschaftsraum# dar.# Die# Topographie# ist#
flach.#

Das#Landschaftsbild#wird#durch#ackerbaulich#genutzte#Flächen,#aber#auch#
durch#feuchte#Grünländer#charakterisiert.#Insbesondere#wegN#und#bachbeN
gleitend#bestehen#Gehölzbestände,#so#dass#der#Eindruck#einer#ParklandN
schaft#entsteht.##

Es#bestehen#gute#Voraussetzungen#einer#naturnahen#Erholung.##

Im#nördlichen#Bereich#der#Konzentrationszone# ist#eine#überlagernde#DarN
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stellung#mit#einem#Landschaftsschutzgebiet#(vgl.#Planungsvorgaben).##

Eine#Höhenbeschränkung#für#die#künftig#dort#aufzustellenden#WindkraftanN
lagen#ist#nicht#vorgesehen.##

!#Die#Planung#stellt#eine#Beeinträchtigung#des#Landschaftsbildes#dar.#Die#
konkrete# Berechnung# des# Ausgleichserfordernisses# für# das# LandschaftsN
bild#erfolgt#auf#der#Ebene#des#Landschaftspflegerischen#Begleitplanes.#

!#Der#Bau# von#WEA# im#Landschaftsschutzgebiet# ist# grundsätzlich#mögN
lich,#wenn#BefreiungsN#oder#Ausnahmevoraussetzungen,#d.h.#eine#VereinN
barkeit#mit#den#Schutzzwecken#gegeben#ist.##

#

KulturQ1und1Sachgüter1
Es# liegen# keine# bekannten# Sachgüter# innerhalb# der# Konzentrationszone##
vor.#

Es#bestehen#z.T.# sehr#schutzwürdige#Böden#mit#einem#hohen#BiotopentN
wicklungspotenzial.#

!#Sehr#schutzwürdige#Böden#sollten#im#Rahmen#der#Detailplanungen#beN
rücksichtigt#werden#(vgl.#Abschnitt#„Boden“).#

!# Durch# die# Ausweisung# der# Konzentrationszone# erfolgt# keine# ÜberplaN
nung#von# im#FNP#dargestellten#Denkmalen.#Auch#bestehen#keine#besonN
deren# Sichtbeziehungen,# die# durch# den# Bau# von# Windenergieanlagen#
nachteilig#beeinflusst#werden.#Eine#negative#Beeinträchtigung#der#hier#aus#
archäologischer#Fachsicht#bedeutenden#Kulturlandschaft#kann#durch#sorgN
fältige#Standortauswahl# und#Prüfung#des#Bodens#auf# archäologisch# releN
vante#Funde#beim#Bau#der#Fundamente#vermieden#werden.#

!# Insgesamt# können# optische# Wirkungen# durch# Windenergieanlagen# in#
strukturreicheren#Landschaften# leichter# „verdeckt“#werden.#Aufgrund# ihrer#
zunehmenden# Höhe# ist# jedoch# eine# vollständige# Verdeckung# unmöglich.#
Wie#bereits#in#Zusammenhang#mit#den#Auswirkungen#zum#Landschaftsbild#
aufgeführt,#sind#Beeinträchtigungen#des#Landschaftsbildes#auf#der#Ebene#
der#konkreten#Standortplanung#zu#betrachten#und#zu#bewerten.##

#

Wirkungsgefüge1zwischen1den1Schutzgütern1
Die#einzelnen#Schutzgüter#stehen#in#ihrer#Ausprägung#und#Funktion#unterN
einander# in# Wechselwirkung.# Dominierend# wirkte# und# wirkt# die# landwirtN
schaftliche#Nutzung# im#Plangebiet.#Hieraus# resultieren#Auswirkungen#auf#
die#StrukturN# und#Artenvielfalt# von#Flora# und#Fauna,# aber# auch#Einflüsse#
auf# den# BodenN# und# Wasserhaushalt.# Wechselwirkungen# zwischen# den#
Schutzgütern,#die#über#diese#„normalen“#ökosystemaren#Zusammenhänge#
hinausgehen,#bestehen#–#mit#Ausnahme#der#sehr#schutzwürdigen#GrundN
wasserböden#mit# hohem#Biotopentwicklungspotenzial# (vgl.# Kap.# 4.1,# AbN
schnitt#Wirkungsgefüge#zwischen#den#Schutzgütern)#–#nicht.#

Die#Bodenbereiche#mit#einem#hohen#Biotopentwicklungspotenzial# für#ExtN
remstandorte# sind# in# vorliegendem#Fall# besonders# stark# grundwasserbeN
einflusst.# Es# bestehen# ausgeprägte# Wechselwirkungen# zwischen# den#
Schutzgütern# Boden# und# Wasser# (langfristige# Vernässung,# verzögerter#
Vegetationsbeginn,# eingeschränkte# BefahrN# und# Bearbeitbarkeit)# was# eiN
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nen#positiven#Einfluss#auf#die#Entwicklung#von#Biotoptypen#und#die#ArtenN
vielfalt#hat.#Aufgrund#der#Wasserverhältnisse#bestehen#bei#entsprechender#
Nutzungsextensivierung# an# diesem# Standort# günstige# Voraussetzungen#
für#die#Entwicklung#von#feuchten#Grünlandgesellschaften,#d.h.#WeidelgrasN
WeißkleeNWeiden,#feuchten#Glatthaferwiesen.#

Teilflächen#der#Konzentrationszone# liegen#gemäß#Landesumweltamt#(LAN
NUV)# innerhalb# eines# herausragenden# Biotopverbundsystems# (vgl.# PlaN
nungsvorgaben).# Gemäß# vorliegender# gesamtgutachterlicher# StellungN
nahme# in# Bezug# auf#mögliche# Kumulationseffekte# (vgl.# LAB,# April# 2016)#
ergeben#sich#jedoch#die#weitreichendsten#Konflikte#i.d.R.#durch#die#BeeinN
trächtigung# der# Schutzgüter# „Landschaftsbild“# und# „ArtenN# und# BioN
topschutz“# (Tiergruppen:#Vögel# und#Fledermäuse).# Im#Ergebnis#des#GutN
achtens#können#für#alle#nachgewiesenen#VogelN#und#Fledermausarten#BeN
einträchtigungen#durch#kumulierende#Wirkungen#ausgeschlossen#werden.#
Hinsichtlich#des#zu#erwartenden#Einflusses#auf#das#Landschaftsbild# ist# jeN
doch# im# südwestlichen# Stadtgebiet#mit# einer# erheblichen# „landschaftsäsN
thetischen#Belastung#des#betroffenen#Raumes“#zu#rechnen.#

#
6.21 Prognose1bei1NichtQDurchführung1des1Vorhabens1
Von#einer#deutlichen#Änderung#der#bestehenden#Strukturen#im#ÄndeN
rungsbereich# ist# bei# Nichtdurchführung# der# Planung# nicht# auszugeN
hen,# da# die# Flächen# der# Konzentrationszone# einer# landwirtschaftliN
chen#Nutzung#unterliegen.##
#
6.31 Geplante1Maßnahmen1zur1Vermeidung,1Verringerung1

und1zum1Ausgleich1der1nachteiligen1Auswirkungen1
!# Für#die#Konzentrationszone#werden# im# faunistischen#GutachN

ten/# der# Stellungnahme# (Schmal# +# Ratzbor,# Mai# 2016)# verN
schiedene#Maßnahmen#erwähnt,# die#einer#Erfüllung#von#VerN
botstatbeständen#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#gegenüber#den#poN
tenziell# betroffenen# Vogelarten# (Gr.# Brachvogel,# Kiebitz,#
Wachtel,# Blässgans,# Saatgans# und# Rohrweihe)# vorbeugen.#
Eine# abschließende# Beurteilung# kann# erst# auf# der# GenehmiN
gungsebene#erfolgen.##

!# In#Bezug#auf#die#Fledermausfauna#sind#gezielte#Anpassungen#
der# Betriebszeiten# (ggf.# temporäre# Abschaltung)# sowie# eine#
optimierte# Standortplanung# auf# der# nachgelagerten# Ebene#
denkbar# und# ausreichend# um# Verbotstatbestände# zu# vermeiN
den.#

!# Im# Sinne# einer# ökologisch# und# klimatisch# nachhaltigen# EntN
wicklung# ist# es# sinnvoll# durch# eine# angepasste# StandortplaN
nung# schutzwürdige# Böden# nicht# zu# überplanen# und# BodenN
versiegelungen# grundsätzlich# auf# ein# absolutes# Minimum# zu#
reduzieren.#Kranstellflächen#und#Zufahrten#sollten#geschottert#
und#nicht#vollversiegelt#werden.#Der#anfallende#Bodenaushub#
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ist#schichtgerecht#zu#lagern#und#vor#Vernichtung#zu#schützen.#
!# Der#erforderliche#Ausgleich#des#Landschaftsbildes#sollte# N#um#

auch#eine#landschaftsästhetische#Wirkung#im#Umfeld#des#EinN
griffs#zu#entfalten# N# in#der#Umgebung#der#Konzentrationszone#
erfolgen.#Das#Kollisionsrisiko#der#windkraftsensiblen#Arten#darf#
dadurch# jedoch#nicht# erhöht#werden.#Die# konkreten#MaßnahN
men# sind# im# Zuge# eines# landschaftspflegerischen# BegleitplaN
nes#auszuarbeiten.#

#
1 1
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71 Konzentrationszone1Letter1Bruch/1östlich1Zuschlag*1
Die# Konzentrationszonen# Letter# Bruch/# östlich# Zuschlag# liegen# im#
südlichen#Bereich#des#Stadtgebietes# von#Coesfeld.#Die#KonzentratiN
onszone# „Letter#Bruch“# reicht#bis#an#die#südliche#Grenze#des#StadtN
gebietes#und#wird#in#nördlicher#Richtung,#mit#Ausnahme#einer#kleinen#
Teilfläche,# durch# die# Bruchstraße# (K48)# begrenzt.# Sie# umfasst# eine#
Fläche#von#insgesamt#rund#208,2#ha.#
Nördlich# anschließend# liegt# die# dreikernige# Konzentrationszone# östN
lich#Zuschlag#mit#einer#Gesamtgröße#von#rund#62,2#ha.#Die#Flächen#
beider#Konzentrationszonen#werden#als#AckerN#bzw.#Grünland#bewirtN
schaftet.#
#
Planungsvorgaben1Letter1Bruch:1
Das# nächstgelegene# FFHNGebiet# „Weisses# Venn/# Geisheide“# (DEN4108N
303)# liegt# in#einer#Entfernung#von#rund#4,5#km#in#südlicher#Richtungr#das#
nächstgelegene#Vogelschutzgebiet#„Heubachniederung,#Lavesumer#Bruch#
und# Borkenberge“# (DEN4108N401)# befindet# sich# südlich# der# KonzentratiN
onszone#in#einer#Entfernung#von#ca.#1,2#km.#

Die# Konzentrationszone# überlagert# vollständig# das# LandschaftsschutzgeN
biet#„Stevede,#Merfelder#Flachrücken“(LSGN4108N0005)#und#liegt#innerhalb#
des#Naturpark#„Hohe#Mark#–#Westmünsterland“#(NTPN007).#

Die#Konzentrationszone#liegt#teilweise#in#Biotopverbundsystemen#(VBNMSN
4008N003,# „Waldkomplex#mit#Berkelnebenbach#östlich#von#Gescher“r#VBN
MSN4008N004,# „FeldgehölzNGrünlandkomplex# mit# Nebenbach# der# Berkel#
nordöstlich#von#Gescher“r#VBNMSN4108N004,#„Waldgebiete#bei#Merfeld#und#
Lette“).#

Der#Kannebrocksbach,#der#die#Konzentrationszone#von#Norden#nach#SüN
den# durchfließt# wird# im# Biotopkataster# geführt# (BKN4108N0032).# Ein# steN
hendes#Kleingewässer#(BKN4108N0003)#und#das#Kulturdenkmal#„Jansburg“#
(BKN4008N0049)#werden#von#der#Konzentrationszone#vollständig#umgeben#
(vgl.#Planunterlagen).##

Das# stehende# Kleingewässer# ist# ein# gesetzlich# geschützter# Biotop# (GBN
4108N004).#

#
Planungsvorgaben1östlich1Zuschlag:1
Das#nächstgelegene#FFHNGebiet#(„Berkel“,#DEN4008N301)#liegt#in#ca.#4#km#
Entfernung#in#nördlicher#Richtungr#das#nächstgelegene#Vogelschutzgebiet#
„Heubachniederung,# Lavesumer# Bruch# und# Borkenberge“# (DEN4108N401)#
liegt#in#einer#Entfernung#von#rund#3#km#in#südlicher#Richtung.#

Die# Konzentrationszone# überlagert# annähernd# vollständig# das# LandN
schaftsschutzgebiet# „Zuschlag“# (LSGN4008N0004)# und# liegt# innerhalb# des#
Naturpark#„Hohe#Mark#–#Westmünsterland“#(NTPN007).#

Die# Konzentrationszone# liegt# z.T.# in# Biotopverbundsystemen# (VBNMSN
4008N003,# „Waldkomplex#mit#Berkelnebenbach#östlich#von#Gescher“r#VBN
MSN4008N004,# „FeldgehölzNGrünlandkomplex# mit# Nebenbach# der# Berkel#
nordöstlich#von#Gescher“r#VBNMSN4008N106,#Heidesee#und#Dünenkomplex#

*# Die#Konzentrationszonen#
„Letter#Bruch“#und#„östlich#
Zuschlag“#werden#nachfolgend#
zusammengefasst,#da#für#beide#
Konzentrationszonen#ein#
avifaunistisches#
Gesamtgutachten#erarbeitet#
wurde.#Hinsichtlich#der#
Betrachtung#der#jeweiligen#
Schutzgüter#im#Umweltbericht#
erfolgt#jedoch#bei#
abweichenden#Ausprägungen#
der#Schutzgüter#eine#dezidierte#
Betrachtung#getrennt#nach#
Teilflächen.#
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„Zuschlag“)#von#herausragender#Bedeutung.#

Der#Kannebrocksbach,#der#die#Konzentrationszone# im#nördlichen#Bereich#
durchfließt# wird# im# Biotopkataster# geführt# (BKN4108N0032).# Zwei#WallheN
cken#(BKN4108N0038,#BKN4108N0043)#verlaufen#innerhalb#der#KonzentratiN
onszone.#

#
7.11 Beschreibung1des1derzeitigen1Umweltzustandes1und1

der1Auswirkungen1(!)1bei1Durchführung1der1Planung11
#(Beschreibung# und# Bewertung# der# Umweltauswirkungen# auf#
die#Schutzgüter)#

#

Mensch1
Die#Abgrenzungen#der#Konzentrationszonen#ergeben#sich#maßgeblich#aus#
den# „weichen“,# (abwägbaren)# Abstandskriterien# zu#Gebäuden#mit#WohnN
nutzung# im# Außenbereich# (vgl.# Erläuterung# der# harten# und# weichen#
Tabukriterien#gem.#Potenzialflächenanalyse).#

Die#Flächen#werden# landwirtschaftlich#genutzt#(Acker,#Grünland)#und#dieN
nen#daher#der#Produktion#von#Nahrungsmitteln,#ggf.#auch#dem#Anbau#reN
generativer#Energieträger.#

Eine# überregionale# Funktion# des# Gebietes# für# Erholungszwecke/# TourisN
mus#besteht#im#Bereich#der#südöstlich#gelegenen#Wildpferdebahn#im#MerN
felder# Bruch.# Darüber# hinaus# befinden# sich# in# der# Umgebung# CampingN
plätze/#Wochenendgebiete.#Der#Landschaftsraum# ist#u.a.#durch# lärmarme#
Erholungsräume# gekennzeichnetr# es# besteht# ein# gutes# Wegenetz# zum#
Radwandern.##

!#Unter#Berücksichtigung,#dass# im#Rahmen#der#Tabuflächenanalyse#die#
Mindestabstände# zu# Wohnnutzungen# eingehalten# werden# und# auf# der#
Ebene# der# Genehmigungsplanung# der# Immissionsschutz# nachzuweisen#
ist,# werden#mit# der# Ausweisung# der# Konzentrationsflächen# für# die#WindN
energienutzung# keine# erheblich# nachteiligen# Wirkungen# auf# gesunde#
WohnN#und#Arbeitsverhältnisse#vorbereitet.#

!#Einflüsse#auf# das#Landschaftsbild# und#ggf.# negative#Effekte# auf#ErhoN
lungssuchende# können# auf# der# Ebene# des# Flächennutzungsplanes# nicht#
abschließend#beurteilt#werden,#da#u.a.#Anzahl#und#Standort#der#geplanten#
WEA#nicht#feststehen.#Es#ist# jedoch#mit#einer#erheblichen#„landschaftsäsN
thetischen#Belastung# des# betroffenen#Raumes“# (vgl.# LAB,#April# 2016)# zu#
rechnen.#

!#Die# konkrete#Berechnung# des#Ausgleichserfordernisses# für# das# LandN
schaftsbild# (Landschaftsbildanalyse)# erfolgt# auf# der# nachgelagerten# GeN
nehmigungsebene.#

#

Biotoptypen,1Tiere1und1Pflanzen,1Biologische1Vielfalt1
Die# Konzentrationszonen# umfassen# die# Landschaftsräume# „Weisses#
Venn,#Merfelder#Bruch“#(LRNIIIaN044)#und#„Merfelder#Flachrücken“#(LRNIIIaN
045).#Die# Flächen# unterliegen# einer# landwirtschaftlichen#Nutzungr# gleichN
wohl# ist#das#Landschaftsbild#vielfältig#strukturiert.#Es#besteht#ein#Wechsel#
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von# (Wall)Hecken,# Gehölzen,# Wäldern,# (feuchten)# Grünländern,# Teichen#
und# zum# Teil# noch# naturnah# ausgebildeten# Bächen.# Darüber# hinaus# beN
stehen# im# Umfeld# Relikte# einer# ehemals# weit# verbreiteten# Landnutzung#
(Heideflächen).#

Es#besteht#eine#Vielzahl#unterschiedlicher#Biotoptypen,#was#positive#AusN
wirkungen# auf# die# zu# erwartende# biologische# Vielfalt# hat.# Dies# wird# u.a.#
durch# das# vorliegende# avifaunistische# Fachgutachten*# bestätigt,# bei# dem#
insgesamt# im#Rahmen#der#BrutN#und#Rastvogelkartierungen#119#VogelarN
ten#erfasst#wurden,#darunter#54#Arten,#die# in#NordrheinNWestfalen#zu#den#
sog.#„planungsrelevanten“#Vogelarten#zählen.#Insbesondere#die#GrünlandN
komplexe#bieten#geeignete#Lebensräume#für#typische#Arten,#die#aufgrund#
einer#zunehmenden# Intensivierung#der#Landwirtschaft# stark# im#Rückgang#
begriffen#sind#(z.B.#Kiebitz).#

!#Unter#Berücksichtigung#der# voraussichtlich#erforderlichen#ArtenschutzN
maßnahmen# (Vermeidungsmaßnahmen,# inkl.# vorgezogener# AusgleichsN
maßnahmen)#und#dem#erforderlichen#naturschutzfachlichen#Ausgleich#des#
Eingriffs#auf#der# folgenden#PlanungsN,#Genehmigungsebene#kann#sicherN
gestellt#werden,#dass#keine#Artenschutzverbote#gem.#§#44# (1)#BNatSchG#
vorbereitet# werden# und# keine# erheblichen# Eingriffe# in# Natur# und# LandN
schaft#verbleiben.#

!# Unter# der# Voraussetzung,# dass# im# Rahmen# der# Eingriffsregelung# auf#
der#Ebene# der# verbindlichen#Bauleitplanung# bzw.# der#GenehmigungsplaN
nung#Möglichkeiten# zur#Minderung# der# Eingriffsintensität# erfolgen# (Erhalt#
von#Gehölzen,#Wallhecken,#Grünland#und#Gewässer,#ggf.#Schaffung#von#
Ersatzstrukturen# insbesondere#Grünländer)# und#der#mit# der#Planung#vorN
bereitete# Eingriff# durch# ökologisch# sinnvolle# Maßnahmen# ausgeglichen#
wird,#wird#mit#der#Änderung#keine#erhebliche#Beeinträchtigung#vorbereitet.#
Bei#einer#unvermeidbaren#Überbauung#von#Grünland,#sollte#ein#gleichwerN
tiger#Ersatz#im#räumlichen#Zusammenhang#erfolgen.#

!# Auswirkungen# auf# die# Gebiete# des# NATURA# 2000# Netzes# (vgl.# PlaN
nungsvorgaben)#sind#nach#derzeitigem#Kenntnisstand#nicht#zu#erwarten.#

#

ArtenQ1und1Biotopschutz1
Für# die# Konzentrationszonen# liegt# ein# avifaunistisches# Fachgutachten/#
Stellungnahme*#vor.#Die#Brutvogelfauna#wurde#dazu#im#Frühjahr/#Sommer#
2013#(inkl.#Gastvögel)#erfasst.#Die#Erfassung#von#Rastvögeln#erfolgte#paN
rallel#zu#den#Brutvogelkartierungen#sowie#zusätzlich#im#Zeitraum#von#FebN
ruar# bis# Oktober# 2013.# Bei# drei# Vogelarten# (Kiebitz,# großer# Brachvogel,#
Uhu)# sind# entsprechende# Vermeidungsmaßnahmen# bzw.# Anpassungen#
der# Planung# notwendig# um# artenschutzrechtliche# Verbote# gem.# §# 44# (1)#
BNatSchG# zu# vermeiden.# Die# Anpassung# der# Planung# beinhaltete# den#
Ausschluss#der# östlichen#Teilfläche# und#der# solitären#Teilfläche#der#KonN
zentrationszone# Letter# Bruch# aufgrund# artenschutzrechtlicher# Bedenken#
(vgl.#Potenzialflächenanalyse).#

Für#den#Kiebitz#und#dessen#Rasthabitate#ist#auf#der#nachgelagerten#Ebene#
zu# prüfen,# ob# und# inwieweit# durch# den# Betrieb# von# WEA# innerhalb# der#
Konzentrationszonen# Verbote# des# §# 44# (1)# BNatSchG# ausgelöst# werden#

*## Ecoda#Umweltgutachten#GbR#
(Februar#2015):#
Avifaunistisches#Fachgutachten#
zu#einer#Windenergieplanung#
im#Bereich#des#Suchräume#XI#
(östlich#Zuschlag)#und#XIII#
(Letter#Bruch)#auf#dem#Gebiet#
der#Stadt#Coesfeld#(Kreis#
Coesfeld),#Dortmund.#

*## Quelle:#s.#Abschnitt#„BiotoptyN
pen,#Tiere#und#Pflanzen,#bioloN
gische#Vielfalt.“##

#
# Ecoda#Umweltgutachten#GbR#

(Oktober#2015):#
Artenschutzfachliche#
Stellungnahme#zu#den#
Windenergieplanungen#in#den#
Suchräumen#Goxel,#östlich#
Zuschlag#und#Letter#Bruch.#
Münster.#
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und#ob#es#zu#erheblichen#Beeinträchtigungen# im#Sinne#der#EingriffsregeN
lung#kommt.#Ggf.#sind#vorgezogene#Ausgleichsmaßnahmen/#KompensatiN
onsmaßnahmen#erforderlich.##

Der#Betrieb#von#WEA#in#der#Konzentrationszone#„östlich#Zuschlag“#wird#in#
Bezug#auf#den#Uhu#nicht# zu#artenschutzrechtlichen#Konflikten# führen.# Im#
Bereich# der# südlichen# Zone# (Letter# Bruch)# werden# jedoch# VermeidungsN
maßnahmen,# inklusive#vorgezogener#Ausgleichsmaßnahmen#(Anlage#von#
6#Horstplattformen)#notwendig.#Weitergehende#Details#sind#dem#FachgutN
achten#bzw.#der#Stellungnahme#zu#entnehmen.#

Eine#vertiefende#Untersuchung#hinsichtlich#der#bauN,#anlageN#und#betriebsN
bedingten# Auswirkungen# ist# zu# jetzigem# Zeitpunkt/# auf# der# FlächennutN
zungsplanebene#nicht#möglich,#weil#konkrete#Anlagenstandorte#nicht#festN
stehen.#Das#Gutachten#ist#in#dieser#Hinsicht#auf#der#nachgelagerten#Ebene#
zu#vervollständigen.#

!# Artenschutzrechtliche# Verbotstatbestände# gegenüber# Fledermäusen#
lassen# sich# i.d.R.# durch# geeignete# Vermeidungsmaßnahmen# auf# der#
nachgelagerten#Ebene#erfolgreich#abwenden.#

!# Eine# schleichende# Entwertung# der# vorhandenen# Lebensräume# für#
nachgewiesene#Brutvögel# ist#durch#entsprechende#VermeidungsmaßnahN
men,#inklusive#vorgezogener#Ausgleichsmaßnahmen#zu#vermeiden.#

!# Insgesamt#können#nach#derzeitigem#Kenntnisstand#und#unter#BerückN
sichtigung# einer# erfolgten# Neuabgrenzung# der# südlichen# KonzentrationsN
zone#artenschutzrechtliche#Verbote#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#durch#geeigN
nete# Maßnahmen# auf# der# nachgelagerten# GenehmigungsN/# BebauungsN
planebene#vermieden#werden.#

#

Boden1
Konzentrationszone#„Letter#Bruch“:#

Der#Konzentrationszone#unterliegt#im#südlichen#Bereich#entlang#der#StadtN
grenze# aber# vereinzelt# auch# in# den# übrigen# Bereichen# großflächig# typiN
scher#Gley,#vereinzelt#BraunerdeNGley/#Anmoorgley#mit#mittleren#(30#–#45)#
Bodenwertzahlen# und# starkem# Grundwassereinfluss.# Der# flächenmäßig#
zweithäufigste#Bodentyp#ist#der#GleyNPodsol,#z.T.#grauer#Plaggenesch#mit#
geringem#Grundwassereinfluss#und#ebenfalls#geringen#Bodenwertzahlen.##

Der#Boden#im#Bereich#des#Ockergraben#(vgl.#Abschnitt#„Wasser“)#ist#stark#
grundwasserbeeinflusst# und# als# sehr# schutzwürdiger# Grundwasserboden#
mit#Biotopentwicklungspotenzial#für#Extremstandorte#klassifiziert.#

Konzentrationszone#„östlich#Zuschlag“:#

Die# dominierenden# Bodentypen# sind#GleyNPodsol,# z.T.# grauer# PlaggeneN
sch# mit# geringem# Grundwassereinfluss# und# niedrigen# Bodenwertzahlen#
(20#–#40).#

Der#Fläche#unmittelbar#nördlich#des#Gewässers#an#der#Bruchstraße#(K48)#
unterliegt#ein#BraunerdeNPseudogley#bzw.#typischer#Pseudogley#mit#mittleN
ren#Bodenwertzahlen#(30#–#45).#

!#Durch#die#Planung#wird#die#Überbauung#naturnaher#Böden#vorbereitet.#
Je#nach#Standortplanung#der#WEA#werden#dabei#u.U.#sehr#schutzwürdige#
Böden# mit# einem# hohen# Biotopentwicklungspotenzial# (teil)versiegelt.# In#
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den#überbauten#Bereichen#wird#eine#Bodenentwicklung#unterbunden.#

!# Im#Rahmen# der#Genehmigungsplanung# sollten#möglichst# BodenbereiN
che# ohne# schutzwürdige# Wertigkeiten# überbaut# werden.# Sollten# jedoch#
entsprechende#Standorte#beansprucht#werden,#ist#der#Eingriff#im#Rahmen#
der# naturschutzfachlichen#Ausgleichsregelung# entsprechend# zu# bewerten#
und# auszugleichen.# Sinnvoll# wäre# die#Durchführung# von#AusgleichsmaßN
nahmen#auf#ebenfalls#schutzwürdigen#Grundwasserböden.##

!#Unter#Berücksichtigung#von#VerminderungsN#sowie#bodenaufwertenden#
Ausgleichsmaßnahmen#im#Rahmen#der#Eingriffsregelung#zur#BebauungsN,#
Genehmigungsplanung# werden# durch# die# Planung# voraussichtlich# keine#
erheblich#nachteiligen#Wirkungen#vorbereitet.##

#

Wasser1
Die#Konzentrationszone#„Letter#Bruch“#wird#im#östlichen#Bereich#von#nördN
licher# in# südlicher# Richtung# vom# Kannenbrocksbach# (Fließgewässertyp:#
sandgeprägter# Tieflandsbach)# durchflossen.# Aus# östlicher# Richtung# komN
mend#mündet#der#Rehhagenbach#in#den#Kannenbrocksbach.##

Der#Ockergraben#verläuft#von#Nord#nach#Süd#im#Zentrum#der#Zone.#

Die#nördliche#Konzentrationszone# (östlich#Zuschlag)#wird#durch#den#KanN
nenbrocksbach#sowie#ein#namenloses#Gewässer#durchflossen.#Im#Bereich#
der#westlichsten#Teilfläche#entspringt#der#Lohbach.#

!#Durch#die#Planung#werden#in#den#Konzentrationszonen#Versiegelungen#
durch#den#Bau#von#WEA#zulässig.#Die#Planung#wird#aufgrund#der# jeweils#
geringen#Flächendimension# zu# keiner# erheblichen#Veränderung#oder#BeN
einträchtigung# der# Grundwasserneubildungsrate# führen,# da# anfallendes#
Niederschlagswasser#in#die#angrenzenden#Flächen#geleitet#wird.#

!# Eine# Zerschneidung# von#Gewässern# oder# ein# Heranrücken# von#WEA##
sollte# auf# der# Ebene# der# Genehmigungsplanung# durch# eine# geeignete#
Standortwahl#vermieden#werden.#Die#gesetzlichen#Vorgaben#des#WasserN
haushaltsgesetz#bzw.#Landeswassergesetz#sind#zu#beachten.#

!# Insgesamt# werden# mit# der# Planung# voraussichtlich# keine# erheblich#
nachteiligen#Wirkungen#auf#das#Schutzgut#Wasser#vorbereitet.#

#

Luft,1Klima1und1Klimaschutz1
Hinsichtlich# der# Beschreibung# des#Umweltzustandes# und# der# AuswirkunN
gen#bei#Durchführung#der#Planung#wird#aufgrund#der#weitgehenden#ÜberN
einstimmung#der#Vorhaben,#der#Lage#im#ländlichen#Raum#und#der#klimareN
levanten#(Biotop)Strukturen#an#dieser#Stelle#auf#Kap.#6.1,#Abschnitt# „Luft,#
Klima#und#Klimaschutz“#verwiesen.#

#

Landschaft1
Das#Landschaftsbild#im#Bereich#der#Konzentrationszonen#stellt#sich#als#ofN
fene#Kulturlandschaft#dar.#Das#Gebiet# ist#kaum#besiedelt#und#weitgehend#
unzerschnitten.#Die#Topographie#ist#flach.#

Das# Landschaftsbild# ist# vielfältig# strukturiert# (vgl.# Abschnitt# „Biotoptypen,#
Tiere#und#Pflanzen,#Biologische#Vielfalt“).#Die#bestehenden#GrünlandkomN
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plexe# sind# von# besonderer# Bedeutung# und# sorgen# für# eine# hohe# landN
schaftsästhetische#Qualität#beim#Betrachter.##

Die#Zonen# liegen# vollständig# in# Landschaftsschutzgebieten# sowie# im#NaN
turpark#Hohe#Mark#(vgl.#Planungsvorgaben).##

Durch#die#Gehölzbestände#entsteht#der#Eindruck#einer#Parklandschaft.#Es#
bestehen#sehr#gute#Voraussetzungen#einer#naturnahen#Erholung.##

Eine#Höhenbeschränkung#für#die#künftig#aufzustellenden#Windkraftanlagen#
ist#nicht#vorgesehen.##

!#Die#Planung#stellt# eine#deutliche#Beeinträchtigung#des#LandschaftsbilN
des# dar.# Die# konkrete# Berechnung# des# Ausgleichserfordernisses# für# das#
Landschaftsbild# erfolgt# auf# der# Ebene# des# Landschaftspflegerischen# BeN
gleitplanes.#

!#Der#Bau# von#WEA# im#Landschaftsschutzgebiet# ist# grundsätzlich#mögN
lich,#wenn#BefreiungsN#oder#Ausnahmevoraussetzungen,#d.h.#eine#VereinN
barkeit#mit#den#Schutzzwecken#gegeben#ist.##

#

KulturQ1und1Sachgüter1
Es# liegen#keine#bekannten#Sachgüter# innerhalb#der#Konzentrationszonen##
vor.#

Es#bestehen#z.T.# sehr#schutzwürdige#Böden#mit#einem#hohen#BiotopentN
wicklungspotenzial.#

!#Sehr#schutzwürdige#Böden#sollten#im#Rahmen#der#Detailplanungen#beN
rücksichtigt#werden#(vgl.#Abschnitt#„Boden“).#

!# Durch# die# Ausweisung# der# Konzentrationszone# erfolgt# keine# ÜberplaN
nung#von# im#FNP#dargestellten#Denkmalen.#Auch#bestehen#keine#besonN
deren# Sichtbeziehungen,# die# durch# den# Bau# von# Windenergieanlagen#
nachteilig#beeinflusst#werden.#Eine#negative#Beeinträchtigung#der#hier#aus#
archäologischer#Fachsicht#bedeutenden#Kulturlandschaft#kann#durch#sorgN
fältige#Standortauswahl# und#Prüfung#des#Bodens#auf# archäologisch# releN
vante#Funde#beim#Bau#der#Fundamente#vermieden#werden.#

!# Insgesamt# können# optische# Wirkungen# durch# Windenergieanlagen# in#
strukturreicheren#Landschaften# leichter# „verdeckt“#werden.#Aufgrund# ihrer#
zunehmenden# Höhe# ist# jedoch# eine# vollständige# Verdeckung# unmöglich.#
Wie#bereits#in#Zusammenhang#mit#den#Auswirkungen#zum#Landschaftsbild#
aufgeführt,#sind#Beeinträchtigungen#des#Landschaftsbildes#auf#der#Ebene#
der#konkreten#Standortplanung#zu#betrachten#und#zu#bewerten.##

#

Wirkungsgefüge1zwischen1den1Schutzgütern1
Die#einzelnen#Schutzgüter#stehen#in#ihrer#Ausprägung#und#Funktion#unterN
einander# in# Wechselwirkung.# Dominierend# wirkte# und# wirkt# die# landwirtN
schaftliche#Nutzung# im#Plangebiet.#Hieraus# resultieren#Auswirkungen#auf#
die#StrukturN# und#Artenvielfalt# von#Flora# und#Fauna,# aber# auch#Einflüsse#
auf# den# BodenN# und# Wasserhaushalt.# Wechselwirkungen# zwischen# den#
Schutzgütern,#die#über#diese#„normalen“#ökosystemaren#Zusammenhänge#
hinausgehen,#bestehen#–#mit#Ausnahme#der#sehr#schutzwürdigen#GrundN
wasserböden#mit#hohem#Biotopentwicklungspotenzial#–#nicht.#
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Die#Bodenbereiche#mit#einem#hohen#Biotopentwicklungspotenzial# für#ExtN
remstandorte# sind# in# vorliegendem#Fall# besonders# stark# grundwasserbeN
einflusst.# Es# bestehen# ausgeprägte# Wechselwirkungen# zwischen# den#
Schutzgütern# Boden# und# Wasser# (langfristige# Vernässung,# verzögerter#
Vegetationsbeginn,# eingeschränkte# BefahrN# und# Bearbeitbarkeit)# was# eiN
nen#positiven#Einfluss#auf#die#Entwicklung#von#Biotoptypen#und#die#ArtenN
vielfalt#hat.#Aufgrund#der#Wasserverhältnisse#bestehen#bei#entsprechender#
Nutzungsextensivierung# an# diesem# Standort# günstige# Voraussetzungen#
für#die#Entwicklung#von#feuchten#Grünlandgesellschaften,#d.h.#WeidelgrasN
WeißkleeNWeiden,#feuchten#Glatthaferwiesen.#

Teilflächen#der#Konzentrationszone# „östlich#Zuschlag“# liegen#gemäß#LanN
desumweltamt# (LANUV)# innerhalb# eines# herausragenden#BiotopverbundN
systems#(vgl.#Planungsvorgaben).#Gemäß#vorliegender#gesamtgutachterliN
cher#Stellungnahme# in#Bezug#auf#mögliche#Kumulationseffekte#(vgl.#LAB,#
April#2016)#ergeben#sich#jedoch#die#weitreichendsten#Konflikte#i.d.R.#durch#
die# Beeinträchtigung# der# Schutzgüter# „Landschaftsbild“# und# „ArtenN# und#
Biotopschutz“# (Tiergruppen:# Vögel# und# Fledermäuse).# Im# Ergebnis# des#
Gutachtens#können#für#alle#nachgewiesenen#VogelN#und#Fledermausarten#
Beeinträchtigungen# durch# kumulierende#Wirkungen# ausgeschlossen#werN
den.#Hinsichtlich# des# zu# erwartenden#Einflusses# auf# das# Landschaftsbild#
ist# jedoch# im# südwestlichen# Stadtgebiet# mit# einer# erheblichen# „landN
schaftsästhetischen#Belastung#des#betroffenen#Raumes“#zu#rechnen.#

#
7.21 Prognose1bei1NichtQDurchführung1des1Vorhabens1
Von#einer#deutlichen#Änderung#der#bestehenden#Strukturen#im#ÄndeN
rungsbereich# ist# bei# Nichtdurchführung# der# Planung# nicht# auszugeN
hen,# da# die# Flächen# der# Konzentrationszone# einer# landwirtschaftliN
chen# Nutzung# unterliegen.# Die# derzeitige# Situation# kann# dem# UmN
weltbericht# bzw.# der# Beschreibung# der# einzelnen# Schutzgüter# (s.o.)#
entnommen# werden.# Es# kann# angenommen# werden,# dass# die# EntN
wicklungsziele# der# Biotopverbundflächen# (vgl.# Biotopkataster)# bei#
NichtNDurchführung#der#Planung#mittelN#bis#langfristig#umgesetzt#werN
den#würden.#
#
7.31 Geplante1Maßnahmen1zur1Vermeidung,1Verringerung1

und1zum1Ausgleich1der1nachteiligen1Auswirkungen1
!# Die# notwendigen# Maßnahmen# zur# Vermeidung# artenschutzN

rechtlicher# Verbote# auf# der# nachfolgenden# GenehmigungsN
ebene#sind#dem#vorliegenden#avifaunistischen#Fachgutachten#
zu#entnehmen.#

!# In#Bezug#auf#die#Fledermausfauna#sind#gezielte#Anpassungen#
der# Betriebszeiten# (ggf.# temporäre# Abschaltung)# sowie# eine#
optimierte# Standortplanung# auf# der# nachgelagerten# Ebene#
denkbar# und# ausreichend# um# Verbotstatbestände# zu# vermeiN
den.#

!# Im# Sinne# einer# ökologisch# und# klimatisch# nachhaltigen# EntN
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wicklung# ist# es# sinnvoll# durch# eine# angepasste# StandortplaN
nung# schutzwürdige# Böden# nicht# zu# überplanen# und# BodenN
versiegelungen# grundsätzlich# auf# ein# absolutes# Minimum# zu#
reduzieren.#Kranstellflächen#und#Zufahrten#sollten#geschottert#
und#nicht#vollversiegelt#werden.#Der#anfallende#Bodenaushub#
ist#schichtgerecht#zu#lagern#und#vor#Vernichtung#zu#schützen.#

!# Der#erforderliche#Ausgleich#des#Landschaftsbildes#sollte# N#um#
auch#eine#landschaftsästhetische#Wirkung#im#Umfeld#des#EinN
griffs#zu#entfalten#N#in#der#Umgebung#der#Konzentrationszone,#
in# jedem#Fall# aber# innerhalb#des#Stadtgebietes#erfolgen.#Das#
Kollisionsrisiko# der# windkraftsensiblen# Arten# darf# durch# die#
Maßnahmen#jedoch#nicht#erhöht#werden.#Die#konkreten#MaßN
nahmen#einschließlich#der#durchzuführenden#AusgleichsmaßN
nahmen# gemäß# Eingriffsregelung# nach# §# 14# BNatSchG# sind#
im#Zuge# eines# landschaftspflegerischen#Begleitplanes# auszuN
arbeiten.#
1
1 1
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81 Anderweitige1Planungsmöglichkeiten1
Die#Beachtung#der#Umweltbelange#im#Rahmen#der#vorliegenden#ÄnN
derung# erfolgte# in# einem# abgestuften# UntersuchungsN# und# AbstimN
mungsprozedere,# in# dem# alle# städtebaulichen# wie# auch# umweltbeN
deutsamen# planungsrelevanten# Vorgaben/# Restriktionen# gemäß# der#
aktuellen# Rechtsprechung# für# das# gesamte# Stadtgebiet# in# einen#
Tabuflächenplan#eingeflossen#sind# (vgl.#Potenzialflächenanalyse#zur#
Ermittlung#von#Konzentrationszonen# für#die#Windenergienutzung#auf#
dem#Gebiet#der#Stadt#Coesfeld).#Nach#Abstimmung#mit#der#Unteren#
Landschaftsbehörde# und#Auswertung# der# vorliegenden#ArtenschutzN
gutachten#sowie#aus#der#Kenntnis#der#Gegebenheiten#vor#Ort#erfolgte#
die# Festlegung# von# geeigneten# Konzentrationszonen# für# die# WindN
energienutzung.# Alternative# Standortmöglichkeiten,# die# im# Hinblick#
auf#die#städtebaulichen#Ziele#gegenüber#den#vorliegenden#Standorten#
Vorteile#aufweisen,#bestehen#daher#nicht.#
#
#
91 Zusätzliche1Angaben1
9.11 Darüber1hinaus1gehende1technische1Verfahren11
Die#erforderliche#Datenerfassung# für#die#Umweltprüfung#erfolgte#anN
hand# von# Erhebungen# bzw.# Bestandskartierungen# des# städtebauliN
chen#und#ökologischen#Zustandes.#Darüber#hinaus#gehende# techniN
sche# Verfahren#wurden# im#Rahmen# der# Artenschutzgutachten# (BatN
detektor,# UltraschallNDetektoren,# Aufzeichnungsgeräte)# erforderlich.#
Schwierigkeiten#bei# der#Zusammenstellung#der# erforderlichen#AngaN
ben#traten#nicht#auf.#
#
9.21 Monitoring1
Gem.#§#4c#BauGB#sind#die#von#der#Änderung#ausgehenden#erhebliN
chen#Umweltauswirkungen#vom#Planungsträger#zu#überwachen.#HieN
rin#wird#er#gemäß#§#4#(3)#BauGB#von#den#für#den#Umweltschutz#zuN
ständigen#Behörden#unterstützt.  
Um#sicherzustellen,#dass#durch#neu#errichtete#Windkraftanlagen#keiN
ne#artenschutzrechtlichen#Verbote#ausgelöst#werden,#sind#ein#SchlaN
gopfermonitoring#sowie#ein#Gondelmonitoring#mit#daraus#resultierenN
den#Abschaltalgorithmen# für#Fledermäuse#erforderlich.#Dieses# ist# für#
die# jeweiligen#Vorhaben# im#Rahmen# der#Genehmigung# zu# konkretiN
sieren#und#mit#der#Unteren#Landschaftsbehörde#abzustimmen.#
Sonstige#Maßnahmen#zum#Monitoring#beschränken#sich#auf#die#PrüN
fungen#im#Rahmen#der#immissionsrechtlichen#Zulassungsverfahren.#
Unbenommen# hiervon# ist# die# Überprüfung# seitens# der# für# den# UmN
weltschutz#zuständigen#Behörden#gem.#§#4#(3)#BauGB.#
#
#
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101 Zusammenfassung1
Der#Rat#der#Stadt#Coesfeld#hat#beschlossen,#einen#Sachlichen#TeilN
flächennutzungsplan# „Windenergie“#gemäß#§#5#Abs.#2b#BauGB#aufN
zustellen.##
Grundlage# und# Bestandteil# der# Flächennutzungsplanaufstellung# war#
eine#Potenzialflächenanalyse,# in# der# harte#und#weiche#Tabukriterien#
gemäß#der#aktuellen#Rechtsprechung#ermittelt#und#gewichtet#wurden.#
Dabei# wurden# für# das# gesamte# Coesfelder# Stadtgebiet# im# AusN
schlussverfahren# und# unter# Berücksichtigung# aller# städtebaulichen#
wie# auch# umweltbedeutsamen# planungsrelevanten# Vorgaben/# RestN
riktionen#N#geeignete#Suchbereiche#für#die#Windenergienutzung#ermitN
telt.# Im# Ergebnis# werden# in# vorliegendem# Flächennutzungsplan# insN
gesamt#9#Konzentrationszonen,#bestehend#aus#4#Altzonen#und#5#neu#
dargestellten#Zonen#mit#einer#Gesamtgröße#von#rund#941,5#ha#für#die#
Nutzung#von#Windenergie#dargestellt.#
Für#die#Übernahme#der#bestehenden#Konzentrationszonen#(Altzonen)#
wurde# eine# Abschätzung# artenschutzrechtlicher# Konflikte# (Stufe# I)#
erforderlich# auch#wenn# die# bestehenden#Altzonen# bereits# im#RegioN
nalplan,# sachlicher# Teilplan# Energie,# als# Vorranggebiete# dargestellt#
und#demnach#im#Rahmen#der#Anpassung#an#die#Ziele#der#RaumordN
nung#gem.#§#1#Abs.#4#BauGB# in#den#Flächennutzungsplan#zu#überN
nehmen#sind.#Eine#weiterführende#artenschutzfachliche#Prüfung#(StuN
fe#II)#wurde#jedoch#nicht#erforderlich,#da#im#Rahmen#der#Stufe#I#keine#
Konfliktpotentiale# ermittelt# wurden,# die# auf# der# nachgelagerten# PlaN
nungsN# bzw.# Genehmigungsebene# nicht# durch# entsprechende# VerN
meidungsN# und/# oder# vorgezogene# Ausgleichsmaßnahmen# gelöst#
werden#können.#
Gem.#§§#2#(4)#i.V.m.#§#1#(6)#Nr.#7#und#1a#BauGB#ist#für#die#neu#ausN
gewiesenen#Konzentrationszonen#auch#eine#Umweltprüfung#erforderN
lich.#In#diesem#Zusammenhang#ist#ebenfalls#nachzuweisen,#dass#die#
Umsetzung#in#der#Örtlichkeit#vor#dem#Hintergrund#artenschutzrechtliN
cher# Vorgaben# umsetzbar# ist.# Um# artenschutzrechtliche# Konflikte#
frühzeitig# zu# vermeiden,#wurden# für# die# einzelnen#neu# dargestellten#
Zonen# i.d.R.# faunistische#Fachgutachten#der#Stufe# II# erstellt,# die#soN
fern# erforderlich# und# auf# der# FNPNEbene# ersichtlich,# geeignete# VerN
meidungsN# bzw.# Minderungsmaßnahmen# beinhalten# um# VerbotstatN
bestände#gem.#§#44#(1)#BNatSchG#zu#vermeiden.#
Die# im# Umweltbericht# betrachteten# Schutzgüter# (Mensch,# BiotoptyN
pen,# Tiere# und# Pflanzen,# Biologische# Vielfalt,# Boden,#Wasser,# Luft,#
Klima,#Landschaft,#KulturN#und#Sachgüter)#werden#durch#die#AufstelN
lung# des# Teilflächennutzungsplanes# „Windenergie“# nicht# erheblich#
nachteilig#betroffen,#da#durch#die#Ermittlung#von#Konzentrationszonen#
unter#Beachtung#der#sog.#„harten“#und#„weichen“#Tabukriterien#i.d.R.#
Anpassungen#der#Abgrenzungen#vorgenommen#wurden#um#Konflikte#
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von#Beginn# an# zu# vermeiden.#Gleichwohl# ist# bei#Realisierung# neuer#
Anlagen#auf#der#nachfolgenden#PlanungsN#bzw.#Genehmigungsebene#
noch##
–# der# Nachweis# des# Immissionsschutzes# nahe# gelegener#

Wohnnutzungen,##
–# eine#Konkretisierung#der#artenschutzfachlichen#Gutachten,#
–# sowie#u.U.#eine#BefreiungsN#oder#Ausnahmevoraussetzung#für#

die# Entlassung# aus# bestehenden# Landschaftsschutzgebieten#
erforderlich.#

–# Mit#der#Planung#wird#ein#Eingriff#in#Natur#und#Landschaft#gem.#
§#14# ff#BNatSchG#vorbereitet,#der#gem.#§#18#BNatSchG#ausN
geglichen#werden#muss.#Bei#der#weiteren#Konkretisierung#des#
Planvorhabens# ist#auch#der#Eingriff#auf#das#Schutzgut# „LandN
schaft“# zu#ermitteln#und#durch#geeignete#Maßnahmen#auszuN
gleichen.#

Für# die# bestehenden#Anlagen# sind# die# genannten#Vorgaben# bereits#
berücksichtigt# worden.# Ausgleichsmaßnahmen# sind# umgesetzt# und#
über# vertragliche# Regelungen# gesichert# worden.# Bei# NichtN
Durchführung# der# Änderung# würden# die# vorhandenen# Anlagen# BeN
standsschutz# genießen.# Möglichkeiten# zum# Repowering# wären# nur#
beschränkt#möglich.#
Die#erforderliche#Datenerfassung# für#die#Umweltprüfung#erfolgte#anN
hand#von#Erhebungen#bzw.#Bestandskartierung#des#städtebaulichen#
und#ökologischen#Zustandes#der#Umgebung.#Darüberhinaus#gehende#
technische#Verfahren#wurden# im#Rahmen#der#externen#ArtenschutzN
gutachten#erforderlich#und#sind#diesen#zu#entnehmen.#
Gem.#§#4c#BauGB#sind#die#vom#Flächennutzungsplan#ausgehenden#
erheblichen# Umweltauswirkungen# von# den# Städten/# Gemeinden# zu#
überwachen.#Hierin#werden#sie#gem.#§#4#(3)#BauGB#von#den#für#den#
Umweltschutz# zuständigen# Behörden# unterstützt.# Weitere# MaßnahN
men#zum#Monitoring#beschränken#sich#auf#die#Prüfungen#im#Rahmen#
der#baurechtlichen#Zulassungsverfahren.#
Schwierigkeiten#bei# der#Zusammenstellung#der# erforderlichen#AngaN
ben#traten#nicht#auf.#
#
#
#
Coesfeld,#November#2016#
WoltersPartner#GmbH#
Dipl.NIng.#Michael#Ahn,#Stadtplaner#AKNW#/#DASL#
Dr.#Fabian#Borchard,#Dipl.#Landschaftsökologe#



75#

Teilflächennutzungsplan1
„Windenergie“1
Stadt#Coesfeld#

WoltersPartner 

[C]1Anhang1
•# Tabellarische1 Erläuterung1 der1 harten1 und1 weichen1

Tabukriterien1



Stadt Coesfeld Sachlicher	  Teilflächennutzungsplan	  Windenergie	    Erläuterung der harten und weichen Tabukriterie
 im Rahmen der Potenhialflächenanalyse

1

Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

Siedlungsnutzungen

wohngeprägte 
Siedlungsflächen (im 
Zusammenhang bebaute, 
vorwiegend wohngenutzte 
Flächen; faktisch vorhandene 
oder kommunal bzw. durch 
Regionalplanung geplante 
Nutzung), einschließlich 
Gemeinbedarfsflächen und 
Sonderbauflächen, soweit die 
Nutzung wohnähnlich ist.

Fläche +300 m Dies ist der erforderliche  Abstandswert für das 
Emissionsspektrum einer Referenzanlage im stark 
schall-reduzierten Betrieb (< 100 dB(A)) bezogen auf 
WA-Werte (40 dB(A) nachts). Bei Unterschreitung 
wird gegen den Schutzgrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG (Betrieb von Anlagen ohne erhebliche 
Belästigungen der Nachbarschaft) verstoßen. Beim 
derzeitigen Stand der Technik ist nicht damit zu 
rechnen, dass die Konflikte auf der Zulassungsebene 
überwunden werden könnten. 300 m sind außerdem 
die 2fache Anlagengesamthöhe der zugrunde 
gelegten Referenzanlage als untere Grenze einer 
optisch bedrängenden Wirkung (OVG NRW Urteil 
vom 09.08.2006, 8 A 3726/05  – Einzelfallprüfung 
erforderlich).

+500m Zusatzabstand zur Immissionsvorsorge und zur 
Vermeidung von Konfliktsituation die zu erwarten sind, 
wenn die Richtwerte der TA-Lärm bis auf das 
Äußerste ausgenutzt würden.  Der Gesamtabstand 
von 800 m ermöglicht den ertragsoptimierter Betrieb 
von bis zu 3  WKA im bei Schutzanspruch wenigsten 
WA (40 dB(A) nachts, ist also somit ausreichend für 
das Minimum einer Konzentration von 
Windkraftanlagen.

800 m

Gewerbeflächen i.S.d. § 1 Abs. 
1 Nr. 3  BauNVO gemäß FNP 
sowie GIB nach Regionalplan 
(einschließlich 
Feuerwehrstandort)

Fläche Baulicher Bestand, je nach Klassifizierung (GE/GI) ist 
die Fläche selbst als Standort für WKA nutzbar, wenn 
keine Höhenbeschränkung vorgesehen ist; jedoch 
keine Eingung im Sinne einer Konzentrationszone

– Baulicher Entwicklungsspielraum für betrieblich 
notwendige Erweiterungen am Standort ist 
üblicherweise bereits in den Entwicklungsreserven 
des Regionalplans enthalten

0 m

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung
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2

Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung

Friedhöfe im Außenbereich 
bzw. am Siedlungsrand

Fläche Baulicher Bestand, kein normativer Baugebietsschutz +400 m Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung 
(mindestens 2fache Anlagengesamthöhe der 
Referenzanlage, OVG NRW Urteil vom 09.08.2006, 8 
A 3726/05); vorsorglicher Schutz einer Nutzung vor 
optischen und akustischen Störungen aufgrund eines 
tagsüber erhöhten Anspruchs auf Ruhe und 
Besinnung;  Bezogen auf die Referenzanlage ließen 
sich im ertragsoptimierten Betrieb (106,5 dB(A)) über 
20 WKA betreiben, ohne den Immissionsrichtwert für 
reine Wohngebiete (50 dB(A) am Tag) zu 
überschreiten; Berücksichtigung möglicher 
standortgebundener Erweiterungen

400	  m

funktionale Grünflächen im 
Außenbereich bzw. am 
Siedlungsrand (Sport-, Golf-, 
Reit- und Schießplatz)

Fläche Baulicher Bestand, kein normativer Gebietsschutz +200 m Entwicklungsspielraum für ggf. erforderliche 
Erweiterungen am Standort

200	  m

Bewohnte Einzelgebäude im 
Außenbereich (Wohnrecht 
vorhanden), auch Ansammlung 
mehrerer Gebäude 
(Splittersiedlung)

Objekt 
(symbolisch mit 
100 m dargestellt)

Baulicher Bestand, kein normativer Gebietsschutz, 
Privilegierungsstatus im Einzelfall zu klären

+300 m Immissionsvorsorgeabstand zur Vermeidung von 
Konfliktsituation;  Annahme (Analogieschluss) von 
Mischgebietsgrenzwerten; der Gedsamtabstand von 
400 m ermöglicht ein Immissionsspektrum von 5 WKA 
(Nachtwert) im einfachen schallreduzierten Betrieb 
(Emissionen 103,5 dB(A)) 

400	  m
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3

Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung

Technische Nutzungen / Denkmalschutz

Campingnutzung (durch B-
Plan abgesichert)

Fläche +100m Baulicher Bestand und  bauordnungsrechtlicher 
Abstand

+400m Immissionsvorsorgeabstand zu Vermeidung von 
Konflikten bei Ausnutzung der Richtwerte nach TA 
Lärm;  Annahme (Analogieschluss) von 
Mischgebietsgrenzwerten, der Gesamtabstand von 
500 m ermöglicht  ein Immissionsspektrum von 3 
WKA (Nachtwert) im ertragsoptimierten Betrieb 
(Emissionen 106,5 dB(A)) oder über 15 WKA im 
schallreduzierten Nachbetrieb (Emissionen 103,5 
dB(A)); bezieht sich ausschließlich auf 
bauplanungsrechtlich gesicherte Flächen; ein 
erhöhtes Ruhebedürfnis aufgrund des 
Erholungszwecks wird unterstellt.

500 m

Campingnutzung (ohne 
Genehmigung)

Fläche +100m Baulicher Bestand und bauordnungsrechtlicher 
Abstand

– – 100 m

Gemeinbedarfsnutzung im 
Außenbereich mit Nutzung 
vorwiegend am Tag (Kirche, 
Kapelle, Schule,Pfarrheim)

Fläche +100m Baulicher Bestand und  bauordnungsrechtlicher 
Abstand

+400m Immissionsvorsorgeabstand zu Vermeidung von 
Konflikten bei Ausnutzung der Richtwerte nach TA 
Lärm;  Annahme (Analogieschluss) von 
Mischgebietsgrenzwerten;Der Gesamtabstand von 
500 m ermöglicht    ein Immissionsspektrum von 3 
WKA (Nachtwert) im ertragsoptimierten Betrieb 
(Emissionen 106,5 dB(A)) oder über 15 WKA im 
schallreduzierten Nachbetrieb (Emissionen 103,5 
dB(A))

500 m

Freilichtbühne Fläche +100m Baulicher Bestand und  bauordnungsrechtlicher 
Abstand

– kein besonderes Ruhebedürfnis in den Nachtstunden 100 m

Ver- und Entsorgungsanlagen Fläche Baulicher Bestand, kein normativer Baugebietsschutz +0m – —

Hochspannungsleitung ab 110 
kV

Trasse 
(angenommen mit 
einer Gesam-
tbreite von der 
Ausleger 20 m)

Baulicher Bestand; technische Abstände zur 
Vermeidung von Schwingungen sind im Einzelfall zu 
klären und ggf. durch technische Maßnahmen zu 
optimieren

+30m (beidseits) Vorsorgeabstand zur Vermeidung von Schwingungen 
der Leiterseile durch Turbulenzen der 
Nachlaufschleppe einer WKA ( je nach Stellung der 
WKA zur Leitung kann die Einzelfallprüfung andere 
Abstände ergeben), Erfahrungswert aus konkreten 
Genehmigungsverfahren

30	  m
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4

Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung

Bundesstraßen Fläche + 20 m § 9 FStrG Abs. 1 Bauverbotsbereich +0m § 9 FStrG Abs. 2 Zustimmungsvorbehalt ermöglicht 
Einzelfallentscheidung

20	  m

Landes und Kreisstraßen Fläche 
(Fahrbahn)

Kein Bauverbotsbereich im Straßen- und Wegegesetz 
vorgesehen

+20m § 25 Straßen- und Wegegesetz NRW: 
Zustimmungsvorbehalt (Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, Ausbaureserve) im Bereich 40 m 
Einzelfallentscheidung; vorsorglicher wird die halbe 
Anbaubeschränkungszone zur Gefährdungs-
minimierung als nicht geeignet für WKA definiert.

20	  m

Bahntrasse Fläche +100m Baulicher Bestand und mittlerer Abstandswert je nach 
Streckenführung (gerade, gekrümmt) als 
Bauverbotsbereich

+100m Gesamtsumme von 200 m entspricht der Forderung 
des Eisenbahnbundesamtes nach Einhaltung eines 
Abstands vom zweifachen des Rotordurchmessers 
zur Sicherung des Bahnverkehrs (bezogen auf die 
Referenzanlage)

200	  m

große Baudenkmäler 
(Gebäude)

Fläche +100m Baulicher Bestand und  bauordnungsrechtlicher 
Abstand

+400m Für Abstandserfordernis ist Einzelfallprüfung 
notwendig (§ 9 Abs. 1 Ziff. b) DSchG), 500 m sollen 
einen minimalen störungsfreien Erlebnisraum in der 
Annäherung an ein Denkmal sichern

500	  m

kleiner Baudenkmäler 
(Bildstöcke), Bodendenkmal

Fläche +100m Baulicher Bestand und  bauordnungsrechtlicher 
Abstand

— — —

Abgrabungsflächen nach 
Regionalplan

Fläche Genehmigter Bestand — — —
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5

Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung

Naturräumliche Restriktionen

Vogelschutzgebiete Fläche Schutzzweck und Erhaltungsziele gemäß § 32 Abs. 3 
BNatSchG, Unzulässigkeit von Vorhaben gemäß § 34 
Abs. 2 BNatSchG

+300m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge und vor dem Hintergrund 
des noch nicht gefestigen Wissenstands hinsichtlich 
der Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten (Empfehlung 
Windenergieerlass 2011, hohe Wahrscheinlichkeit des 
Vorkommens windkraftsensibler Arten

300	  m

FFH-Gebiete — Schutzzweck und Erhaltungsziele gemäß § 32 Abs. 3 
BNatSchG, Unzulässigkeit von Vorhaben gemäß § 34 
Abs. 2 BNatSchG, Vorkommen windkraftsensibler 
Arten ist zu klären

+200m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge und vor dem Hintergrund 
des noch nicht gefestigen Wissenstands hinsichtlich 
der Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten

200	  m

Naturschutzgebiete (ohne 
Schwerpunktbedeutung für 
windkraftsensible Arten)

Fläche Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich 
festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz 
von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in 
einzelnen Teilen erforderlich ist. Es sind alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können, nach Maßgabe näherer 
Bestimmungen verboten (§ 23 BNatSchG).Wegen 
ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit kommen die 
Bereiche als Standorte für WKA nicht in Betracht.

+200m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge und vor dem Hintergrund 
des noch nicht gefestigen Wissenstands hinsichtlich 
der Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten

200	  m

Naturschutzgebiet Kuhlenvenn 
als Schwerpunkt bereich 
mehrerer windkraftsensibler 
Arten (Gänse, Großer 
Brachvogel)

Fläche Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich 
festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz 
von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in 
einzelnen Teilen erforderlich ist. Es sind alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können, nach Maßgabe näherer 
Bestimmungen verboten (§ 23 BNatSchG).Wegen 
ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit kommen die 
Bereiche als Standorte für WKA nicht in Betracht.

+500 m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge unter Berücksichtigung 
der vorkommenden Arten und den 
Abstandsempfehlungen der Fachbehörden.

500	  m
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6

Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung

Geschützte 
Landschaftsbestandteile

Fläche Geschützte Landschaftsbestandteile sind zu werten 
wie  kleinräumige Naturschutzgebiete.
Die Beseitigung des GLB sowie alle Handlungen, die 
zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
des Naturdenkmals führen können, sind nach 
Maßgabe näherer Bestimmungen verboten (§ 28 
NnatSchG).

+200m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge und vor dem Hintergrund 
des noch nicht gefestigen Wissenstands hinsichtlich 
der Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten

200	  m

§ 62-Biotope 
Landschaftsgesetz NRW

— Kein normativer Schutz, Ausnahmen der 
Inanspruchnahme möglich bei entsprechendem 
Ausgleichsnachweis

Fläche / Objekt     
+100m

Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge und vor dem Hintergrund 
des noch nicht gefestigen Wissenstands hinsichtlich 
der Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten

100	  m

Naturdenkmale Fläche / Objekt Einzelschöpfungen der Natur bis maximal 5 ha (§ 22 
LG NRW), keine Ausnahmetatbestände vorgesehen

Fläche / Objekt     
+100m

Pufferzone zum Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge und vor dem Hintergrund 
des noch nicht gefestigen Wissenstands hinsichtlich 
der Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten

100	  m

Wasserläufe Fläche + 5 m Im bauplanungsrechtlichen Außenbereich ist nach § 
38 Abs. 3 WHG grundsätzlich ein Gewässer-
randstreifen von mindestens 5 m frei zu halten.

— — 5	  m

 
Seen  > 1ha — — Fläche +50m Gewässerrandstreifen gemäß § 61 BNatSchG, jedoch 

Ausnahmen möglich, daher kein hartes Tabu, Schutz 
zum ungehinderten Zugang und Erleben von 
Gewässern

50	  m

Wald — — — Gemäß gültigem Ziel des LEP und auch in Anlehnung 
an neue Ziele des LEP-Entwurfs (Inanspruchnahme 
nur, wenn die Waldfunktion nicht beeinträchtigt wird) 
gibt es ein Zugriffsverbot auf Waldflächen, der 
außerhalb des Waldes ausreichend Raum für die 
Windenergeietzung zur Verfügung steht; Aufgrund der 
im Plangebiet ausreichend großen Flächen außerhalb 
des Waldes und der hohen Bedeutung der im 
Münsterland eher kleinteiligen Waldflächen für die 
Erholung und das Landschaftsbild soll hier keine 
Nutzung durch Windkraftanlagen stattfinden.

0	  m
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Summe

Bezugsobjekt + 
ggf. Puffer Begründung

Bezugsobjekt +  
zusätzlicher 
Puffer

Begründung
Vorschlag 
Puffer 
hart+weich

hartes Kriterium weiches Kriterium

Kriterium / Beschreibung

Überschwemmungsgebiet — — Fläche § 78 Abs. 3 WHG Einzelfallprüfung —

Wasserschutzgebiet I und II Fläche In der Verordnungen der WSG sind regelmäßig 
Bauverbote für die Schutzzone I (Fassungsbereich)  
und das Verbot des Einbringens wassergefärdender 
Stoffe in der Schutzzone II festgesetzt.

— — —

Flächen zum Schutz der 
Landschaft, potenzielle 
Ausgleichsflächen 

— — Fläche kein normativer Schutz, Ausgleich vom Ausgleich 
möglich, aber aufwändig, daher vorsorglicher Schutz

—

Bereiche zum Schutz der Natur 
(BSN) nach Regionalplan

Fläche Ziel der Landesplanung, fachlich untermauert, 
räumlich spezifiziert und inhaltlich definiert durch 
Schutzgebiete

— — —

Mindestgröße	  20	  ha	  =	  weiches	  Tabukriterium	  zur	  Sicherstellung	  einer	  tatsächlichen	  Anlagenkonzentration	  (wenigstens	  3	  Anlagen)

Kammlagen	  der	  Baumberge	  (südliche	  Höhenlage)	  =	  konkurrierende	  Nutzung,	  im	  Sachlichen	  Teilabschnitt	  des	  Regionalplans	  Energie	  =	  harte	  Kriterium

Landschaftsschutzgebiete	  (nach	  Landschaftsplan)	  =	  kein	  hartes	  oder	  weiches	  Tabu,	  vorbehaltlich	  der	  Entscheidung	  der	  Unteren	  Landschaftsbehörde

Biotopverbundkorridore	  =	  Hinweis	  auf	  verdichtete	  Artenschutzfachliche	  Belange	  (nachrichtlich)


